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 1. Einleitung 

 

 

 

„[�] Weg von der Vorstellung, dass Kinder ein lästiges, bisweilen 

lärmendes, zweifelhaftes Privatvergnügen sind, hin zu einem Bild, 

das das Glück, das Kinder bedeuten, herausstellt. Dieses zu zeich-

nen und bunt zu gestalten, liegt in der Hand jedes Einzelnen, die 

Wege liegen offen, Sie zu beschreiten ist der Weg, den zu gehen 

wir verpflichtet sind. Um unsrer Kinder Willen [�]“  

Renate Schmidt1 

(vgl. Schobert/Esslinger 2007, S. 35) 

 

Um das bunt zu gestaltende Bild aus dem Zitat von Renate Schmidt aufzu-

greifen und Wege zu skizzieren, die davon zeugen, dass Kinder neben 

dem Glück für ihre Eltern auch einen wichtigen Teil unserer Gesellschaft 

ausmachen, bedarf es innerhalb zu schaffender „kindgerechter“ Strukturen, 

einem Verständnis über das Wichtigste, dass es für Kinder gibt. Diese „Le-

bensgrundlage“ muss als schützenswert wahrgenommen, als wichtig aner-

kannt und in jeder Lebenssituation, an jedem Tag dabei unterstützt werden, 

als das funktionieren zu können, was sie ist: Familie! 

 

Innerhalb neuer Chancen und Gefährdungen, die aus gesamtgesellschaftli-

chen Veränderungen und anhaltenden Wandlungsprozessen resultieren, 

müssen Familien vielseitige Anforderungen auf privat-familiärer, ökono-

misch-beruflicher und sozial-gesellschaftlicher Ebene erfüllen. Das Ausmaß 

dieser vielseitigen Anforderungen erstreckt sich bis in jede Minute des Ta-

gesablaufes und konfrontiert Familien in besonderem Maß mit alltäglichen 

Herausforderungen. 

 

Chancen und Gefährdungen meinen positive und negative Folgen für die 

Lebensgestaltung von Menschen. Gewachsene Selbstverantwortung und 

Selbstbestimmung bringen vielseitige Gestaltungsspielräume für jeden Ein-

                                                
1 SPD-Politikerin und zwischen 2002-2005 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 
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zelnen mit sich. Für den gesamtgesellschaftlichen Kontext beinhaltet die 

Lebensgestaltung jedes Einzelnen, auch die Ausweitung der Chancen und 

Gefährdungen auf Menschen in ähnlichen Lebenssituationen. Neben dem 

positiven Aspekt der Chancen repräsentieren Gefährdungen also auch 

Problemlagen, denen Gruppierungen innerhalb unserer Gesellschaft ge-

genüberstehen. Von besonderer Bedeutung für die vorliegende Arbeit sind 

jene Problemlagen, mit deren Bewältigung sich („die Gruppe der“) Familien 

Tag für Tag konfrontiert sieht. 

 

Nach persönlichem Empfinden der Verfasserin geht es nicht darum diese 

alltäglichen Anforderungen und Herausforderungen aufzulösen, da sie eine 

logische Konsequenz von Chancen innerhalb gesamtgesellschaftlicher 

Veränderungen darstellen. Vielmehr sollte ein Fokus daraufgelegt werden, 

innerhalb „kindgerechter“ Strukturen Familien dazu zu bemächtigten mit 

diesen Anforderungen „fertig zu werden“, um als das funktionieren zu kön-

nen, was sie sind: Das wichtigste für Kinder! 

 

Um Strukturen schaffen zu können, die sich eignen, Familien bei der Be-

wältigung von Herausforderungen zu unterstützen, muss das Berücksichti-

gen der unmittelbaren Umwelt von Familien in die Betrachtung der Proble-

matik einfließen. Ortsspezifische Gegebenheiten und lokale Familienpolitik 

können als Initiatoren institutioneller Hilfsstrukturen betrachtet werden. 

Dem gegenüber – als zweiter Aspekt des unmittelbaren Umfeldes von Fa-

milien – steht als Initiator informeller Hilfsstrukturen, in die Familien einge-

bettet sein können, das soziale Netzwerk. 

 

Trotz einer Vielzahl an familienpolitischen Maßnahmen, existiert ein Bedarf 

an wirkungsvollen Abmilderungen alltäglicher Herausforderungen. Diese 

Abmilderungen könnten mit individuell anpassungsfähigen Hilfeleistungen 

für Familien einhergehen. Ziel dieser Arbeit ist es, Perspektiven einer kon-

kreten, abmildernden Interventionsmöglichkeit aufzuzeigen. 

 

Für die Erreichung dieses Ziels, steht die Beantwortung der Frage im Vor-

dergrund: Wie können notwendige lokale Unterstützungsstrategien durch 
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informelle Familienhilfen und Aktivierung sozialer Netzwerke erweitert wer-

den? 

 

Wie Perspektiven informeller Familienhilfen aussehen können, warum sie 

nicht nur lokal zu gestalten, sondern auch notwendig sind und inwiefern 

von sozialen Netzwerken eine geeignetere Abmilderung ausgeht, als von 

familienpolitischen Maßnahmen auf Bundesebene ausgehen kann, wird für 

die Beantwortung der Frage innerhalb der vorliegenden Arbeit von Bedeu-

tung sein. Diese Bedeutung spiegelt sich im Aufbau der Arbeit wider. 

 

Gesamtgesellschaftliche Veränderungen und anhaltende Wandlungspro-

zesse stellen eine wichtige Grundlage für das behandelte Thema dar, denn 

die erwähnten Chancen und Gefährdungen sind auf sie zurückzuführen. Im 

zweiten Kapitel werden diese Veränderungen veranschaulicht und in Bezug 

auf die Lebensführung, -gestaltung und -planung von Menschen gesetzt. 

Sie machen Auswirkungen auf die individuelle Lebensführung von einzel-

nen interpretierbar und (negative) Auswirkungen auf Gruppierungen inner-

halb der Gesellschaft nachvollziehbar. 

 

Darauffolgend wird es um Familienformen gehen, die innerhalb der in Kapi-

tel 2 beschriebenen Entwicklungen entstanden sind. Dabei wird auf die 

Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen eingegangen, die beson-

ders für Familien gelten und erhebliche Koordinations- und Herstellungs-

leistungen einfordern, denen Familien gerecht werden müssen. 

 

Das Konkretisieren des Hilfebedarfs folgt im nächsten Kapitel. Dazu wird 

auf die Notwendigkeit der Deckung dieses Bedarfs durch die Politik hinge-

leitet und neben der Relevanz für Familien auch die gesellschaftliche Not-

wendigkeit von familienunterstützenden Maßnahmen unter Betrachtung 

stehen. 

 

Nach der dargelegten Notwendigkeit in Kapitel 2.2 Familien mit staatlichen 

Maßnahmen zu unterstützen, beschäftigt sich Kapitel 2.3 mit den Zielen 

und Maßnahmen derzeitiger Familienpolitik. Beschriebene Herausforde-

rungen und Engpassfaktoren werden durch familienpolitische Interventio-
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nen innerhalb der entsprechenden familienpolitischen Dimensionen Zeit, 

Geld, Infrastruktur abzumildern versucht. Um in dem weiteren Verlauf der 

Arbeit klären zu können, inwiefern dieser Versuch gelingt, folgt nun in Kapi-

tel 3 die Darstellung aktueller familienpolitischer Interventionen, um daran 

anschließend einen Vergleich zu ermöglichen, der die familienpolitischen 

Maßnahmen den in 2.1 dargestellten Herausforderungen gegenüberstellt. 

 

Aus der Fülle von familienpolitischen Maßnahmen lassen sich im An-

schluss an die Darlegung aktueller familienpolitischer Interventionen, be-

stehende Interventionsdefizite und Handlungsbedarfe ableiten. Daher wer-

den in Kapitel 4. Kritikpunkte zu den vorangegangenen Leistungen der Fa-

milienpolitik im Vordergrund stehen und den erwähnten Abgleich zwischen 

den Herausforderungen und den Leistungen einleiten. Da aus denen ein 

offensichtlich bestehender Bedarf resultiert. Das Konkretisieren dieses Be-

darfs wird sich über Kapitel 4.1 – 4.3 erstrecken und anhand der Themen 

Arbeitgeber und Familienfreundlichkeit, Betreuungsbedarf und flexible Be-

treuungszeiten sowie Soziale Netzwerke im Umfeld von Familien behan-

delt. 

 

Der Letzte Teil der Arbeit widmet sich adäquaten Unterstützungsstrategien. 

Durch den Aspekt personenbezogener Dienstleistungen auf lokaler Ebene 

wird in Kapitel 5 ein direkter Bezug zwischen der Bewältigung familiären 

Alltags und sozialpolitischen Interventionen hergestellt und in den Kontext 

der unmittelbaren Umwelt von Familien gesetzt. Für die Klärung der in die-

ser Arbeit behandelten Problematik kommt der Suche nach vorhandenem 

Unterstützungspotenzial innerhalb der unmittelbaren Umwelt von Familien 

besondere Beachtung zu. Dabei wird ortspezifischen Gegebenheiten, die 

lokalpolitische Interventionen nach sich ziehen und sozialen Netzwerken, 

die ein Bereitstellen von Ressourcen für ihre Mitglieder bedeuten, ein rele-

vantes Unterstützungspotenzial beigemessen. Aus ihnen resultieren Auf-

gaben für die Soziale Arbeit, die Inhalt von Kapitel 5.1 sind. Soziale Arbeit 

bezieht aus den vorherig bearbeiteten Punkten dieser Arbeit einen klaren 

Auftrag, der mit einer Vermittlung zwischen Kommune, Familie und sozia-

lem Umfeld einhergeht. Für die behandelte Thematik kann diesem Auftrag 

durch den Aufbau informeller Strukturen nachgekommen werden. 
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Aus diesem Grund folgt auf die Darlegung sozialarbeiterscher Interventi-

onslegitimationen, eine nähere Beschreibung von sogenannten „Caring 

Communities“ in Kapitel 5.2. Ob diese Gemeinschaften dazu dienen kön-

nen familiäre Strukturen auszudehnen, um das soziale Umfeld zu stärken, 

wird innerhalb dieses Kapitels zu klären versucht. 

 

Den Abschluss kennzeichnet das in Kapitel 5.2.1 beschriebene Fallbeispiel: 

„Großeltern auf Zeit“ in Wolfenbüttel. Zunächst wird die Umsetzung dieser 

Projektidee dargestellt und dient als ein Beispiel für die Herstellung und 

Erweiterung „neuer“ Netzwerke und familienähnlichen Generationsbezie-

hungen. Inwiefern das Projekt und ähnliche Initiativen Möglichkeiten auf-

zeigen, um auf soziale und strukturelle Problemlagen zu reagieren, fließt 

ebenfalls in das Kapitel ein. Gesellschaftliche Veränderungen können als 

Handlungsgrundlage solcher Projekte gesehen werden. Ob sie tatsächlich 

im Stande sind, abmildernde Wirkungen auf die genannten Veränderungen 

zu zeigen, wird durch die Verdeutlichung der von „Großeltern auf Zeit“ aus-

gehenden gesamtgesellschaftlichen Wirkung aufgezeigt. 

 

Alle relevanten Thesen, Erkenntnisse und Fakten aus den vorangegange-

nen Kapiteln der Arbeit leiten in ihrer zusammengefassten Darlegung in 

Kapitel 6. das Fazit und somit die Beantwortung der oben aufgeworfenen 

Frage ein. Das Stellen dieser Frage liegt in dem gesellschaftlichen, politi-

schen und eigenen Auftrag der Sozialen Arbeit begründet. Denn den ersten 

Schritt in Richtung Veränderung kann Soziale Arbeit, beginnend mit dem 

stellen einer Frage initiieren. Unabhängig davon, wie die Antwort ausfällt, 

ist der Gewinn, den sie mit sich bringt, an das Ziel eine verbesserte Le-

benssituation für Menschen zu erreichen, gekoppelt. Auch wenn die Ant-

wort durch weitere Fragen gekennzeichnet ist. 
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2. Strukturelle Folgen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse 

 

 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Veränderungen, die unsere Gesellschaft 

in den letzten fünfundzwanzig Jahren erfahren hat. Die daraus resultieren-

den und vielseitigen Folgen auf die Lebensführung, -gestaltung und -

planung von Menschen wird anhand der Betrachtung von Lebensläufen 

verdeutlicht. Diese Betrachtung dient Sozialwissenschaften und Politik, um 

die Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf die individuelle Le-

bensführung von einzelnen zu interpretieren. 

 

Gesamtgesellschaftliche Veränderungen der letzten fünfundzwanzig Jahre, 

zu denen Veränderungen in den Bereichen von Erwerbsbedingungen, Ge-

schlechterrollen und Familienformen zählen, haben das Aufbrechen festge-

fahrener Rollenbilder und die Möglichkeit zur Verwirklichung individueller 

und familiärer Lebensentwürfe mit sich gebracht (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 

2014, S. 11). Die ehemalig standardisierte Einhaltung des Familienkonzep-

tes, geprägt von dem gesellschaftlichen Verständnis von Familie, hat ihre 

Stellung verloren. Die Institution Ehe wird zunehmend von einer freien 

Wahl der Lebensform und einem Einfordern der Individualrechte abgelöst. 

Die damit verbundene Offenheit für die Gestaltung der Lebensformen, Be-

ziehungen, Wahlverwandtschaften und Lebensläufe sind längst nichts Au-

ßergewöhnliches mehr und ein Teil sozialer Normen und gesellschaftlicher 

Strukturen geworden (vgl. Ehlert 2011, S. 252). 

 

Doch dieser „Normalisierungsprozess“ hält an und kennzeichnet eine 

Übergangszeit, die alle Beteiligten Institutionen und Individuen mit großen 

Herausforderungen konfrontiert. Die Auflösung klassischer Rollenzuschrei-

bungen, Wandelungen von Sicherheiten und Lebensperspektiven am Ar-

beitsmarkt sowie eine mangelnde Orientierung an traditionellen Rollen für 

junge Menschen, müssen, zu einer gelingenden Lebensführung von ihnen 

in eine Balance gebracht werden (vgl. BSFSJ (a) 2006, S. 16). Feste Struk-

turen und klare Rahmenbedingungen können zwar als einengend wahrge-

nommen werden, jedoch bieten sie auch eine großartige Möglichkeit der 
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Orientierung und entlasten junge Generationen davon, neue Entscheidun-

gen zu treffen oder das Konzept der Lebensführung hinterfragen zu müs-

sen (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 56). Die Weiterentwicklung bzw. An-

passung von familiären und beruflichen Lebensläufen, das Meistern eines 

familiären Alltags, das Aufrechterhalten vielfältiger Beziehungen und die fi-

nanzielle Sicherung des Haushaltes, setzen voraus, dass neue Strategien 

zur Lebensbewältigung entwickelt werden (können) (vgl. BSFSJ (a) 2006, 

S. 16). 

 

So liefern gesellschaftliche Veränderungen, der demographische Wandel 

und eine Vielzahl gelebter Familien- und Gemeinschaftsformen individuelle 

Entscheidungsmöglichkeiten, die die Lebensläufe von Kindern und Er-

wachsenen wenig vorhersehbar machen (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 

18). Die Soziologie bezeichnet Lebenslauf als die Bewegung eines Indivi-

duums durch seine Lebenszeit und beschäftigt sich mit den Entscheidun-

gen, Übergängen, Wendepunkten und Weichenstellungen innerhalb dieser 

Lebenszeit. Die Betrachtung von Lebensläufen als die eines „institutionali-

sierten Lebenslaufes“ steht der Betrachtung von individueller Lebensge-

schichte (Biographie) gegenüber (vgl. Steinbach 2015, S. 192). Bei der in-

stitutionalisierten Betrachtung ist der Lebenslauf stark an einen formellen 

Rahmen gebunden und wird durch gesellschaftliche, staatliche und/oder 

kirchliche „Richtlinien“ gestaltet.  Etwa erfolgt der Schuleintritt eines Kindes 

mit sechs Jahren. Neben den formellen, gelten innerhalb dieser Betrach-

tungsweise die informellen Rahmenbedingungen als wichtiger Aspekt. Hier 

ist die Geburt eines Kindes in Abhängigkeit zum Alter der Mutter als Bei-

spiel zu nennen (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 18). Eine „deinstitutionali-

sierte“ Sicht auf Lebensläufe stellt eine persönliche „Entscheidungsfreiheit“ 

von Individuen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Diese Freiheit löst prä-

gende Strukturen von Institutionen zu Gunsten individueller Gestaltungs-

möglichkeiten des Lebenslaufes ab (vgl. Helfferich 2017, S. 87). Die Be-

deutung und Betrachtung des Lebenslaufes hat einhergehend mit den Ver-

änderungen innerhalb der Lebensverläufe von Menschen eine erhebliche 

Veränderung erfahren. 
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Traditionell waren Lebensverläufe (zwingend) in die erwähnte Norm einge-

bunden und unterlagen zudem einer klassischen Reihenfolge der einzelnen 

Lebensabschnitte. Nach dem Ausbildungsabschluss folgte die Heirat, Kin-

der wurden geboren, die Kinder sind ausgezogen (und begannen den glei-

chen Zyklus); Anschließend kam die Verrentung (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 

2014, S. 18). Neu an der Lebenslaufperspektive ist, dass nicht das Allein-

stellungsmerkmal von einzelnen Lebensabschnitten betrachtet wird, son-

dern Politik anhand von Lebensverläufen danach fragt, welche individuellen 

Entscheidungsmöglichkeiten von Menschen genutzt werden und inwiefern 

diese durch Institutionen beeinflusst werden (vgl. Bujard/Bertram 2012, S. 

46). Anders als bei der traditionellen Betrachtung von Lebensläufen, sind 

Institutionen der Zukunft also nicht mehr ausschließlich als „Taktgeber“ des 

Lebenslaufes zu verstehen, sondern als Begleiter, die ihre Arbeit an den 

unterschiedlichsten gesellschaftlichen Strömungen orientieren. Sie verfol-

gen somit das Ziel, auf die daraus hervorgehenden Bedürfnisse von Men-

schen zu reagieren und die Gesellschaft zu stabilisieren. 

 

Ein weiterer Aspekt der Unterschiede zwischen „institutionalisierten Le-

bensläufen“ und „individualisierungstheoretisch geprägten Lebensläufen“ 

ist die Erkenntnis, dass zwischen den einzelnen Lebensphasen enge Zu-

sammenhänge bestehen (vgl. Klammer/Motz 2011, S. 45). Jedoch kenn-

zeichnen sich durch diese Zusammenhänge Übergänge zwischen einzel-

nen Lebensphasen häufig als länger andauernd, unumkehrbarer und weni-

ger verbindlich als innerhalb von Lebensläufen, die eingebettet in traditio-

nelle Normen verliefen (vgl. Helfferich 2017, S. 89). 

 

Beispielsweise ist das Jugendalter nicht mehr durch einen zeitlich abge-

grenzten Rahmen innerhalb des Lebensverlaufes zu bestimmen. Ein Ver-

such das Jugendalter anhand klassischer institutioneller Markierungen zu 

begrenzen gelingt nicht, wobei eine solche Begrenzung zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts noch funktionierte. So lag diese bei männlichen Jugendlichen 

zwischen dem Alter, in dem die Schule verlassen und das Militär begonnen 

wurde. Für weibliche Jugendliche war der Lebensabschnitt als Jugendalter 

zwischen Beendigung der Schule und Eintritt in die Ehe begrenzt (vgl. 

BSFSJ (e) 2017, S. 464). Heute stellt der Übergang in die Volljährigkeit ei-
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ne grundlegende Markierung des Jugendalters dar. Volljährigkeit grenzt 

zwar den Status eines Minderjährigen vom Status eines Erwachsenen ab, 

sie steht aber keineswegs für das Ende eines für das Jugendalter typischen 

Selbstpositionierungs-, Qualifizierungs-, und Verselbstständigungsprozes-

ses. Innerhalb dieses Prozesses wird lediglich der Status der jungen Men-

schen verändert. Dieser Vorgang geht nicht nur mit einer neuen Entschei-

dungsverantwortung in allen Lebensbereichen einher. Innerhalb des institu-

tionellen Gefüges, in dem sich junge Menschen während des Aufwachsens 

bewegen, bedeutet Volljährigkeit einen neuen Grad an Verantwortungs-

übernahme sowie erweiterte Teilhabemöglichkeiten (vgl. ebd. S. 465). 

 

Entscheidungen des einen Lebensabschnittes haben folgen für Optionen in 

anderen Lebensabschnitten. So wird die berufliche Ausbildung durch den 

Schulabschluss und das Lebenseinkommen wiederum in starkem Maße 

von der Berufsausbildung beeinflusst (vgl. Klammer/Motz 2011, S. 45). Mit 

der Möglichkeit entscheiden zu können, ist für junge Menschen auch die 

Aussicht auf die berufliche Orientierung verbunden. Ausbildung, Studium 

an Fachhochschule oder Universität, duale Ausbildung, mehrere aufeinan-

der aufbauende Berufsausbildungen mit und ohne Kombination von Studi-

um, Ausbildungsabbruch und Umorientierung sind legitime und mögliche 

Optionen für junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben. Die Abwei-

chung von „Normalbiographien“ hin zu einer individuell, selbst und aktiv zu 

gestaltenden Biographie wird mit dem Begriff der Bastelbiographie be-

schrieben. Durch die Bastelbiographie, die das mehr oder weniger aktive 

Planen des Lebenslaufes voraussetzt, macht ihn zu einem „Planungspro-

jekt“ (vgl. Wunderlich (a) 2014, S. 38). Im späteren Lebensverlauf können 

Erwerbsunterbrechungen oder ein Wechsel in Teilzeit innerhalb des Er-

werbslebens gewählt werden und (positive oder negative) Nachwirkungen 

in anderen Lebensphase zur Folge haben (vgl. Klammer/Motz 2011, S. 45).  

 

Im Rahmen der im Grundgesetz verankerten Gleichstellung von Mann und 

Frau (vgl. Art. 3 Abs. 2 GG) hat die Bundesregierung im Jahr 2011 den ers-

ten Gleichstellungbericht der Sachverständigenkommission Gleichstellung 

herausgebracht, in dem die Relevanz individueller Lebensverläufe im Kon-

text von beruflichen und familiären Entscheidungen betrachtet wird. An-
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hand der gewonnenen Erkenntnisse sollten Zukunftsfelder für die Gleich-

stellungspolitik ermittelt werden. Der Bericht beschäftigt sich mit der Frage, 

an welchen Punkten in ihrem Leben Frauen und Männer Entscheidungen 

treffen, durch die sowohl ihre privat-familiäre als auch die berufliche Situa-

tion nachhaltig beeinflusst wird. Den Fragen, welche Bedingungen Über-

gänge im Lebensverlauf initiieren und unter welchen ökonomischen, sozia-

len, rechtlichen und institutionellen Bedingungen mögliche Optionen (wie 

Familiengründung) realisiert werden können, ist die Kommission nachge-

gangen. Auf diese Weise sollen Veränderungsimpulse für die aufgezeigten 

Zukunftsfelder bestimmt werden (vgl. Klammer/Motz 2011, S. 39).  

 

Dass diese Fragen gestellt werden, ist nicht nur ein Indiz dafür, dass die 

eingangs erwähnten, weitreichenden Veränderungen innerhalb der Gesell-

schaft nach neuen Handlungsarten von Politik und Institutionen verlangen, 

sondern auch dafür, dass diese Notwendigkeit von Politik und Institutionen 

erkannt wurde. 

 

Die Erkenntnis, dass sich einzelne Lebensphasen beeinflussen, eröffnet 

die Möglichkeit eines Verständnisses dafür, dass Verwirklichungen indivi-

dueller und/oder familiärer Lebensentwürfe sich nicht zwangsläufig durch 

unterschiedliche Wege in Lebensverläufen darstellen. Denn wenn Men-

schen, (individuelle) Lebensperspektiven entwickeln, die neben ökonomi-

scher Sicherheit und eigenständiger Lebensführung (Autonomie) auch eine 

glückliche Partnerschaft und erfüllende berufliche Entwicklungen mit sich 

bringt, werden Grundsteine innerhalb des Lebenslaufes gelegt, die die (fa-

miliäre) Entscheidung für Nachwuchs mit beeinflussen werden (vgl. Bu-

jard/Bertram 2012, S. 25). 

 

Grundlegend für die vorliegende Ausarbeitung ist die Annahme, dass eine 

Bereitschaft auf Elternschaft in unserer Gesellschaft zwar verbreitet ist, ei-

ne Realisierung jedoch seit Beginn der zweiten Hälfte des vorherigen Jahr-

hunderts, an strukturellen Rahmenbedingungen scheitert (vgl. Bu-

jard/Bertram 2012, S. 231).  
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Einen direkten Zusammenhang von einzelnen Lebensbereichen und dar-

aus resultierenden Voraussetzungen, die Paare dazu bewegen eine Fami-

lie zu gründen wurde durch wissenschaftliche Untersuchungen noch nicht 

detailliert aufgezeigt. Aus Untersuchungen über frühe oder späte Eltern-

schaft konnte keine Vergleichbarkeit hergestellt werden, da die Datenerhe-

bung meist nur über spezielle Hilfs- oder Bildungsangebote erfolgte. Au-

ßerdem beziehen sich die Studien zu meist nur auf Mütter. Über Lebens-

führung und Lebenssituation der Väter bzw. Paare ist wenig bekannt (vgl. 

Bien 2012, S. 180). 

 

Hingegen wurde ein Zusammenhang zwischen der Entscheidung zur Fami-

liengründung oder -erweiterung und sozialen Netzwerken, in die werdende 

Eltern eingebettet sind, durch die Studie „Mechanismen des Netzwerkein-

flusses auf Fertilitätsentscheidungen in Ost- und Westdeutschland“ aufge-

zeigt. (vgl. Trappe 2012, S. 98), worauf in Kapitel 4.3 dieser Arbeit näher 

eingegangen wird. An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Berücksichtigen 

sozialer Einflussmechanismen des sozialen Netzwerkes bei individuellen 

Fortpflanzungsentscheidungen (Familiengründung oder -erweiterung) auf-

gezeigt werden konnte (vgl. Trappe 2012, S. 113f.). 

 

Individuelle Lebensverläufe sind durch Werte, Vorlieben und Zusammen-

hänge familiärer und sozialer Art bestimmt. Früher getroffene Entscheidun-

gen und zukünftige Erwartungen beeinflussen auftretende Optionen und zu 

treffende Entscheidungen maßgeblich mit. Jedoch spielt nicht nur das sozi-

ale Umfeld eine erhebliche Rolle für Übergänge im Lebenslauf, sondern 

auch Rahmenbedingungen von Wirtschaft und Politik. Auch innerhalb eines 

„deinstitutionalisierten Lebenslaufes“ bleiben Institutionen von großer Be-

deutung. So wird der Lebenslauf von Kindern und Eltern auch in Zeiten in-

dividueller Verwirklichung und neuer familiärer Lebensentwürfe in entschei-

dendem Maße von Bedingungen am Arbeitsmarkt (siehe. Kapitel 2.1) und 

familienpolitischen Interventionen (siehe Kapitel 4.) bestimmt (vgl. Bu-

jard/Bertram 2012, S. 46).  Für Sozialwissenschaften und Politik ist die Be-

trachtung von Arbeitsmarkt und familienpolitischen Interventionen innerhalb 

des Lebenslaufes von Bedeutung. Für Familien liegt die Relevanz bei der 

individuellen Verwirklichung von Chancen innerhalb des Lebenslaufes und 
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einer alltäglichen Bewältigung von Herausforderungen neuer familiärer Le-

bensformen. Letzteres wird Gegenstand des folgenden Kapitels sein. 

 

 

2.1 Vielseitige Familienformen und alltägliche Anforderungen 

 

 

In diesem Kapitel wird auf die alltägliche Bewältigung verschiedener Anfor-

derungen eingegangen. Um die Herausforderungen gelebten Alltags inner-

halb (aktueller) familiärer Lebensentwürfe beschreiben zu können, ist die 

Betrachtung von Zeitfaktoren und Arbeitsbedingungen notwendig. Aus die-

sem Grund wird auf die Entgrenzung von Arbeit und den damit einherge-

henden Dimensionen näher eingegangen. Zunächst sollen dafür jedoch 

Familienformen aufgezeigt werden, die innerhalb der in Kapitel 2 beschrie-

benen Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre entstanden sind. 

 

Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, musste der Familienbegriff 

den veränderten Verhältnissen angepasst werden. Neben der traditionellen 

Familienform, bei der Kinder in einem Haushalt mit ihren verheirateten, 

leiblichen Eltern leben (Kernfamilie), gibt es eine Vielfalt gelebter Familien-

formen in unserer Gesellschaft. Lebensgemeinschaften nicht verheirateter 

Paare mit und ohne Kinder, Alleinerziehende, Partnerschaften und Ehen 

die nicht (dauerhaft) im gleichen Haushalt leben, „Patchwork-Familien“ mit 

und ohne (Stief)-Kindern (vgl. BSFSJ (a) 2006, S. 14), Mehrgenerationen-

gemeinschaften, Partnerschaften von gleichgeschlechtlichen PartnerInnen, 

ebenfalls mit und ohne Kindern und viele weitere denkbare und lebbare 

Konstellationen von dem, was Familie heute für ihre Mitglieder bedeuten 

kann. 

 

Das Statistische Bundesamt hat in den Ergebnissen des Mikrozensus2 aus 

dem Jahr 2013 Familie als Eltern-Kind-Gemeinschaften, welche im glei-

chen Haushalt leben, definiert. Dass bezieht einige der eben genannten 

                                                
2 Repräsentative Haushaltsbefragung an der ca. 830 000 Personen (1 % der Bevölkerung) 
aus etwa 370 000 Privathaushalten und Gemeinschaftsunterkünften teilnehmen und stell-
vertretend für die Gesamtbevölkerung zu Lebensbedingungen befragt werden. Die Befrag-
ten werden durch ein festgelegtes statistisches Zufallsverfahren ausgewählt (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2018). 
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Familienformen ein. Dieser Familienbegriff umfasst ebenfalls –  neben den 

leiblichen Kindern –  Pflege-, Stief-, und Adoptivkinder. Die Definition bein-

haltet keine Altersbegrenzung, Familien bestehen demnach aus (mindes-

tens) zwei Generationen (vgl. Statistisches Bundesamt 2013, S. 19). 

 

Das familienpolitische Verständnis von Familie wird im Familienreport 

20173 durch den sozialen Aspekt des Zusammenhaltes ergänzt. Dort wird 

Familie als Gemeinschaft definiert, in der Menschen unterschiedlicher Ge-

nerationen füreinander einstehen und gegenseitige Verantwortung und 

Fürsorge übernehmen. Das schließt alle genannten Familienformen, viele 

weitere vorstellbare und lebbare Familienkonzepte sowie Familien ein, die 

die Pflege hilfsbedürftiger Angehörige übernehmen (vgl. BSFSJ (a) 2017, 

S. 12). 

 

Im Bürgerlichen Gesetzbuch finden sich daneben rechtlichen Bestimmun-

gen zum Familienbegriff, Verwandte sind demnach voneinander abstam-

mende Personen (vgl. §1590 Abs.1 BGB), auch Regelungen über beste-

hende Pflichten zwischen Eltern und ihren Kindern: „Eltern und Kinder sind 

einander Beistand und Rücksicht schuldig“ (vgl. §1618a BGB). 

 

Familie wird von unterschiedlichen Aspekten bestimmt. Dazu zählen ge-

sellschaftliche Veränderungen, Konventionen und Normen sowie biologisch 

bestimmte Abstammungsregeln und rechtliche Bestimmungen über Eltern-

schaft (Pflegeeltern-, Stiefeltern-, Adoptivelternschaft). Somit steht eine 

rechtliche Perspektive auf Familien in Verbindung mit gesellschaftlichen 

Konventionen, einer sozialen Perspektive auf Familien, in der Menschen 

unterschiedlicher Generationen füreinander einstehen und Familie durch 

gelebte zwischenmenschliche Interaktion gekennzeichnet ist, gegenüber. 

Für die Mitglieder von Gemeinschaften und Haushalten, in denen mindes-

tens zwei Generationen leben, ist die Perspektive auf Familie höchst indivi-

duell und nicht zwangsläufig vorgegeben, sondern innerhalb der alltägli-

chen Anforderungen und Möglichkeiten zu etwas „kreierbarem“ geworden. 

Die Familienzugehörigkeit von Einzelnen kann dabei allein aus sozialer 

                                                
3 Ein Report des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der über 
Trends und Entwicklungen informiert. Der Report beinhaltet Daten und Erkenntnisse aus 
dem Jahr 2017 über in Deutschland lebende Familien (vgl. BSFSJ (g) 2017). 
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Bindung resultieren und auf ihr begründet wachsen (vgl. Thiessen 2014, S. 

62). 

 

Jedoch kann Familie nicht ausschließlich als Privatsache angesehen wer-

den, da die gesellschaftliche Bedeutung der Aufgabenerfüllung immens ist. 

Darunter fallen Reproduktion neuer Kinder und Mitglieder der Gesellschaft 

sowie die Erziehung und Sozialisierung dieser (vgl. Rausch, 2012 S. 311f.). 

Das beinhaltet, dass aus ihnen BürgerInnen werden, denen die gesell-

schaftlich notwendigen Werte und Normen, wie Kommunikationskompe-

tenz, Solidarität, Toleranz, Geborgenheit und Liebe vermittelt werden. Ein 

weiterer wichtiger Aspekt der Aufgabenerfüllung mit gesellschaftlicher Be-

deutung, liegt in einer auf Solidarität beruhenden Versorgung, Betreuung 

oder Pflege der älteren Generation (vgl. ebd.). 

 

Familie ist als ein „Ko-Produzent“ individueller (für Familienmitglieder aller 

Generationen) und gesellschaftlicher Leistungen zu verstehen. Diese in-

nerhalb eines emotionalen und persönlichen Beziehungsgefüges erbrach-

ten Leistungen, wie beispielsweise Bildung, Kompetenzvermittlung und 

Gesundheitserhalt, sind Aspekte, die der Gesellschaft zu Gute kommen 

und in geeignetem Umfang nur innerhalb von familiären Lebensformen er-

bracht werden können. Durch die Bereitstellung unterschiedlicher Leistun-

gen und Rahmenbedingungen (wie Infrastruktur) muss Familie dazu befä-

higt werden, (gestiegene) Anforderungen zu bewältigen, um den erwarteten 

Leistungen Rechnung zu tragen (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 14). 

 

Im Folgenden wird ein Teilaspekt der Anforderungen und Herausforderun-

gen, mit deren Bewältigung sich Familien jeden Tag konfrontiert sehen, un-

ter in Bezugnahme von „Entgrenzung“ dargestellt. „Entgrenzung“ meint 

Auflösungstendenzen etablierter Strukturen. Am Arbeitsmarkt geht „Ent-

grenzung“ mit veränderten Beschäftigungsverhältnissen, Arbeitszeiten, 

Vergütungen, Arbeitsorten und -wegen einher (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 

2014, S. 55–73). Herausforderungen familiären Alltags sind mit einer Ent-

grenzung von Familie durch die Entgrenzung der Arbeitswelt verknüpft und 

verlangen das Ziehen räumlicher, zeitlicher und inhaltlicher Grenzen zwi-

schen Familie und Erwerbsarbeit (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 71). Im 
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Folgenden wird auf Dimensionen von Entgrenzung der Arbeit und die Fol-

gen für den familiären Alltag eingegangen. 

 

Atypische Beschäftigungsverhältnisse: 

Teilzeitarbeit, Leiharbeit, befristete Anstellungen und geringfügige Beschäf-

tigungsverhältnisse (Minijobs) sind sogenannte atypische Beschäftigungs-

formen. Diese Beschäftigungsformen nehmen einen wachsenden Stellen-

wert auf dem Arbeitsmarkt ein. Befristete Arbeitsverhältnisse beeinflussen 

Brüche innerhalb der Erwerbsarbeit und erschweren die individuelle Mög-

lichkeit, biographisch planen zu können (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 

67ff.). Betroffene sind darauf angewiesen, sich eine „Bastelbiographie“ (vgl. 

Kapitel 2.) zurecht zu legen. Davon sind lebenslaufspezifische Entschei-

dungen bzgl. Heirat oder Elternschaft besonders betroffen. Die anderen 

genannten Formen von atypischen Beschäftigungsverhältnissen fördern ei-

ne Verbreitung ökonomisch problematischer Lebenslagen. Teilzeitbeschäf-

tigungsverhältnisse haben zur Folge, dass sich ein geringes Einkommen in 

Verbindung mit niedrigen Karrierechancen innerhalb des Erwerbslebens 

verfestigt. Dem zufolge erfahren atypisch Beschäftigte nicht nur durch 

schlechte Erwerbsbedingungen und unsichere Arbeitsplätze Benachteili-

gungen, sondern vor allem durch schlechtes Einkommen. Am schlechtes-

ten bezahlt werden Minijobbende und Zeitarbeitende. Für diese Gruppen ist 

das Sichern der eignen Existenz und/oder das der Familie eine besonders 

große Herausforderung. Das mehrere Jobs parallel zueinander ausgeübt 

werden müssen, um ein Einkommen oberhalb des Existenzminimums zu 

erreichen, ist keine Seltenheit und hat Auswirkungen auf die Gesamtar-

beitszeit und somit auf die gemeinsam gestaltete Familienzeit (vgl. Ju-

rczyk/Klinkhardt 2014, S. 69). 

 

Zeitliche Flexibilität: 

Die zeitliche Ausdehnung (Überstunden, lange Arbeitszeiten) und die Lage 

(Schicht,- Wochenend-, Abend,- Nachtarbeit) von Erwerbstätigkeiten hat 

sich in den letzten Jahrzehnten verändert. So ist nicht nur das Maß der ge-

leisteten Überstunden angestiegen, sondern es ist auch ein Trend zu be-

obachten, der ArbeitnehmerInnen in Bezug auf Verteilung und Lage der 

Arbeitszeiten besonders im Bereich von Dienstleistungstätigkeiten stärker 
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fordert. Um diesen Anforderungen von unterschiedlichen Arbeitszeiten ge-

recht zu werden, muss bereits der Tagesablauf einer einzelnen Person gut 

koordiniert sein. Im Hinblick auf das Koordinieren unterschiedlicher Zeit-

fenster zur gelingenden Synchronisation von Familienzeit und Erwerbsar-

beit (immer häufiger von beiden Elternteilen) müssen jedoch Tagesabläufe 

weiterer Familienmitglieder berücksichtigt werden (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 

2014, S. 59ff.). Eine erhöhte Spontanität und Flexibilität der Familienmit-

glieder ist erforderlich, um das Familienleben in den Zeitfenstern zwischen 

der Erwerbsarbeit in angemessenem Maße gestalten zu können (vgl. ebd. 

S. 63). Untypische Arbeitszeiten führen dazu, dass die gemeinsame Anwe-

senheit von Familienmitgliedern immer weniger selbstverständlich gestaltet 

werden kann. Daraus können erhebliche Koordinationsschwierigkeiten in-

nerhalb der „Raum- Zeitebene“ sowie ein Betreuungsmangel für Kinder 

entstehen. Anforderungen, die mit der zeitlichen Ausdehnung und Lage von 

Erwerbstätigkeiten einhergehen, verschärfen sich nochmals, durch eine 

mögliche erwerbsbedingte Mobilität der Elternteile (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 

2014. S. 64). 

 

Räumliche Entgrenzung und Mobilitätsdruck: 

Die eben beschriebene zeitliche Entgrenzung wird immer häufiger auch 

von räumlicher Entgrenzung begleitet. Tendenziell löst sich Erwerbsarbeit 

von einer Bindung an feste Arbeitsorte. Dies führt zu einer Zunahme räum-

licher Mobilitätsanforderungen durch Erwerbsarbeit, welche mit längeren 

Arbeitswegen, Fern-, Wochenendpendeln oder unterschiedlichen Arbeitsor-

ten einhergeht (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 64). Für Familien, in denen 

ein Elternteil Fernpendler ist, kommen beachtliche Mehrleistungen inner-

halb der Erziehungs- und Haushaltsaufgaben auf den anderen Elternteil zu. 

Der gesteigerte Mobilitätsaspekt beinhaltet zudem, dass Erwartungen an 

ArbeitnehmerInnen gestellt werden, den Wohnort für neue Beschäftigungen 

zu wechseln. Dadurch wird zunehmend eine Entfernung des sozialen und 

vor allem des familiären Netzwerkes begünstigt. Diese Entfernung zu be-

stehenden Netzwerken kann Engpässe in der Kinderbetreuung mit sich 

bringen, wenn diese beispielsweise durch die Großeltern am vorherigen 

Wohnort gesichert wurde. Zukünftige Entwicklungen deuten tendenziell auf 

größere Entfernungen zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern hin. 
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Dies ist eine Folge zunehmender Flexibilitätsanforderungen am Arbeits-

markt (vgl. BSFSJ (a) 2006, S. 139). Soziales Unterstützungspotential 

durch langjährig aufgebaute/bestehende Nachbarschafts- oder Freund-

schaftsnetzwerke nimmt durch Umzüge ab. Das Aufrechterhalten der alten 

Netzwerke wird durch räumliche Neuanfänge erschwert, das Aufbauen 

neuer Netzwerke wiederum benötigt Zeit (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 

64).  

 

Subjektivierung und Verdichtung von Arbeit: 

Ein vermehrtes Zurückgreifen von Betrieben auf persönliche Potenziale ih-

rer MitarbeiterInnen wird als Subjektivierung verstanden. Mentale, emotio-

nale und körperliche Ressourcen der MitarbeiterInnen, werden über die ei-

gentliche Berufsqualifikation hinaus, als eine Quelle wirtschaftlicher Pro-

duktivität genutzt. Verdichtung von Arbeit meint unter anderem eine Umver-

teilung von zu leistender Arbeit auf gesunkene Personalzahlen als ein Re-

sultat von Stellenabbau. Die verbliebenen MitarbeiterInnen müssen unter 

steigendem Zeitdruck mehr Arbeit leisten. Beide Aspekte erhöhen durch 

die Anforderungen gestiegener Arbeits- und Zeitdrucktendenzen Burnout 

und Stress-Erkrankungen (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 70). Die Gefahr 

psychischer Überforderungen und Belastungen aufgrund von Anforderun-

gen innerhalb der Subjektivierung und Verdichtung von Arbeit, bedürfen 

zwar einer klaren Grenzziehung zwischen Arbeits- und Familienleben, je-

doch wird ein Ziehen klarer Grenzen durch die erhöhten Anforderungen für 

ArbeitnehmerInnen erheblich erschwert. Ob auf emotionaler Ebene, weil 

Betroffene durch gesteigerte Anforderungen nicht mehr in der Lage sind, 

abzuschalten oder auf praktischer Ebene, weil nicht erledigte Arbeit in der 

Freizeit erledigt werden muss: Arbeit wird immer öfter mit in den privaten 

Lebensbereich genommen. Für die Gestaltung familiären Alltags bedeuten 

diese „Grenzverwischungen“ ein gewisses Problempotenzial. Erwerbstätige 

Elternteile, die durch Subjektivierung oder Arbeitsverdichtung betroffen 

sind, stehen häufig unter Stress und/oder Zeitdruck. Dieser Stress kann 

sich unter Umständen negativ auf das gesamte Familienklima auswirken 

(vgl. ebd. S. 71). 
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Herausforderungen für Familien im Alltag sind anhand der bis hier darge-

legten Fakten als ein Zusammenspiel der Erfüllung von Aufgaben, Leistun-

gen und Erwartungen auf gesellschaftlicher Ebene und der Erfüllung von 

Wünschen und Aufgaben auf privater Ebene zu verstehen. Innerhalb des 

Familienkontextes sind Anforderungen der jeweiligen Familienform, die Be-

friedigung individueller Bedürfnisse sowie das Koordinieren von gemein-

sam verbrachter Zeit, mit außerfamiliären Verpflichtungen aller Mitglieder 

und der Sicherung des Lebensunterhalts zu vereinbaren. Besonders an-

spruchsvoll ist das Vereinbaren und Koordinieren aller alltäglichen Heraus-

forderungen für Alleinerziehende und Familien, in denen beide Elternteile 

einer Beschäftigung nachgehen. Anhand der bis hier dargelegten Aspekte 

werden die Herausforderungen für Familien im Alltag wie folgt benannt:  

• Unterschiedliche Betrachtungsweisen und Erwartungen an Familien 

(rechtlich Perspektive versus soziale Perspektive), 

• Erfüllung gesellschaftlich relevanter Aufgaben von Familien (gene-

rationsübergreifende Bildung, Fürsorge, Kompetenzvermittlung und 

Gesundheitserhaltung), 

• Dimensionen von Entgrenzung und daraus resultierende Folgen für 

Familien und 

• Herstellungsanforderungen an Familien (werden im Folgenden nä-

her erläutert) 

Diese Anforderungen sind mit Zeitarrangements innerhalb und außerhalb 

von Familie bzw. privatem Kontext verbunden. Um allen Anforderungen 

Rechnung zu tragen, müssen Familien eine enorme Koordinationsleistung 

vollbringen. Im Folgenden soll darauf eingegangen werden. 

 

Diese Koordinationsleistungen nehmen für Familien an Bedeutung zu. Das 

konkrete Funktionieren von familiärem Alltag hängt von ihnen ab. Dass 

„Familie“ durch strukturelle Veränderungen an „Selbstverständlichkeit“ ein-

gebüßt hat, bringen Herausforderungen wie Koordinationsprobleme, Zeit-

not, Differenzen von gewünschter und realisierbarer Kinderzahl, Partnerfin-

dungsschwierigkeiten und hohe Trennungszahlen zum Ausdruck. Die 

Komplexität familiären Alltags lässt sich schlecht in Kategorien beschrei-

ben. Unterschiedliche strukturelle Veränderungen wirken nicht alleinste-

hend, sondern gleichzeitig, verschränkt und durch gegenseitige Beeinflus-
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sung (vgl. Thiessen 2014, S. 52). Die genannten Aspekte einer entgrenzten 

Arbeitswelt, gesellschaftliche Erwartungen, unterschiedliche Familienfor-

men und getroffene Entscheidungen innerhalb des Lebenslaufes, beein-

flussen täglich Möglichkeiten, gezielte Herstellungsleistungen von gemein-

sam verbrachter Familienzeit realisieren zu können. Diese Einflüsse sind 

für Familien innerhalb ihres „Zustandekommens“, des alltäglichen Funktio-

nierens und einer beständigen Kontinuität innerhalb des biographischen 

Verlaufs aller Familienmitglieder spürbar (vgl. ebd. S. 53). 

 

Familie kann im Kontext der gewachsenen Herausforderungen als etwas, 

betrachtet werden, dass nicht selbstverständlich und aus sich heraus Be-

stand hat, sondern als etwas, das einer wiederkehrenden Herstellungsleis-

tung aller Familienmitglieder bedarf. Familiäre Akteure leisten hierbei ein 

„Balancemanagement“ zwischen der Konstruktion von Gemeinsamkeit und 

der Ebene der Außenwirkung („Displaying-Family“) (vgl. Thiessen 2014, S. 

61). 

 

Das Balancemanagement umfasst unterschiedlichste organisatorische und 

logistische Abstimmungsleistungen. Das Zusammentreffen individueller 

Tagesabläufe ist bestimmt durch Familie, Schule, Beruf sowie weiteren Le-

bensführungs- und Teilhabeaspekten. Jene Teilaspekte müssen mit den 

Interessen und Bedürfnissen der einzelnen Mitglieder emotional und mental 

ausbalanciert werden. Die Rahmenbedingungen der außerfamiliären Ver-

pflichtungen (Beruf, Schule) und die damit verbundene räumliche Trennung 

erschweren das Ausbalancieren. Die beschriebene Herstellungsleistung in-

nerhalb des Balancemanagements soll gemeinsam verbrachte Zeit und die 

Erfüllung individueller Interessen und Aufgaben der Familienmitglieder ge-

währleisten und zielt somit auf das „Funktionieren“ von Familie ab (vgl. 

Thiessen 2014, S. 61). 

 

Die Konstruktion von Gemeinsamkeit umfasst den Aspekt, dass Familie als 

ein gemeinschaftliches und sinnhaftes Ganzes hergestellt wird. Diese Her-

stellungsleistung bezieht sich sowohl auf alltägliche, als auch auf biogra-

phische Interaktionen (Feste, Traditionen, Hilfen). Dadurch bietet Familie 

als zusammengehörige Gruppe identitätsorientierte Konstrukte, was wiede-



 
Perspektiven netzwerkorientierter Familienhilfe – BA – C. Achtel Seite: 20 

rum beeinflusst, wie Familie von ihren Mitgliedern definiert wird. Gemein-

sam Erlebtes und wechselseitige Bezugnahme garantiert die Herstellung 

eines „Wir-Gefühls“. Dabei spricht man von „Doing Family“. Dieser Begriff 

umfasst auch einen Aspekt, der von der Herstellung eines „Wir-Gefühls“ zu 

unterscheiden ist. Prozesse, in denen anhand von sozialen Bindungen be-

stimmt wird, wer ein Teil der Familie ist und wer nicht, machen Familie zu 

etwas kreierbarem und werden ebenfalls „Doing Family“ genannt (vgl. 

Thiessen 2014, S. 61). 

 

Wie bereits beschrieben, haben sich innerhalb von Lebensläufen bei Frau-

en und Männern größere individuelle Gestaltungsspielräume entwickelt 

(vgl. Kapitel 2.). Auch zu bewältigende Herausforderungen, die bei einer 

Entscheidung für Familiengründung oder -erweiterung von Relevanz sind, 

haben für Familien an individueller Bedeutung gewonnen. Das hat Auswir-

kungen auf familienpolitische Handlungsfelder (siehe Kapitel 2.2). Die Le-

benslaufperspektive ist für eine Familienpolitik, die an Bedarfen von Famili-

enmitgliedern orientiert gestaltet wird, unausweichlich. Dies bringt eine 

stärkere Ausrichtung familienpolitischer Maßnahmen an familiären Heraus-

forderungen mit sich. Franz Xaver Kaufmann4 nennt diese Herausforderun-

gen „Engpassfaktoren“. Engpassfaktoren können aus finanziellen Engpäs-

sen, unzureichenden Betreuungsmöglichkeiten und/oder nicht zufrieden-

stellenden Wohnsituationen bestehen (vgl. Wunderlich (a) 2014, S. 60). Um 

an die dargestellten Folgen von Entgrenzung der Arbeit und die Herstellung 

von Familie anzuknüpfen und eine spätere Bezugnahme von familienpoliti-

schen Interventionen einzuleiten, wird nun anhand der von Kaufmann ver-

wendeten Systematisierung eine Unterscheidung der Engpassfaktoren vor-

genommen. Kaufmann beschreibt vier Dimensionen von sozialer Teilhabe 

und verbindet mit jeder Dimension eine Interventionsform, die die Teilha-

bechance innerhalb der dazugehörigen Dimension beeinflussen kann: 

 

                                                
4 Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Franz-Xaver Kaufmann Professor für Sozialpolitik und Soziologie, 
lehrte und publizierte zu Theorie der Sozialpolitik und des Wohlfahrtsstaates, der Geschich-
te und institutionellen Entwicklung der Sozialpolitik, Religionssoziologie, Familienpolitik und 
Familiensoziologie. Eine Vielzahl bedeutender Publikationen, Mitgliedschaften in Kommissi-
onen und Beiräten sowie die Mitwirkung am 5. Familienbericht der Bundesregierung zeich-
nen seinen beruflichen Werdegang aus (vgl. Universität Bielefeld 2018). 
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Rechte, die zur gesellschaftlichen Teilhabe anerkannt und festgeschrieben 

sind, bezeichnet Kaufmann als den rechtlichen Status. Die dazugehörigen 

Interventionsformen sind demnach die rechtlichen Interventionen innerhalb 

der Familienpolitik (vgl. ebd.). Hierzu finden sich durch das Darlegen der-

zeitiger familienpolitischer Maßnahmen Beispiele in Kapitel 3. dieser Arbeit. 

 

Geld und Besitz bestimmt Kaufmann als Ressourcen, die zwar verfügbar 

sind, aber zur Befriedigung der Bedürfnisse eingesetzt auch zu Engpass-

faktoren werden können. Familienpolitische Interventionen finden innerhalb 

dieser Dimension auf ökonomische Weise, in Form von Geldleistungen 

statt (vgl. Wunderlich 2014, S. 61). Kindergeld oder Ehegattensplitting zäh-

len zu ihnen und werden in Kapitel 3.1. näher ausgeführt.  

 

Gesundheit, Wissen, Bildung, und Fertigkeiten sind nach Kaufmann Hand-

lungskompetenzen, die an die Voraussetzung der Handlungsfähigkeit und 

der Handlungsbereitschaft gebunden sind. Dies ist die Dimension der 

Kompetenzen, welche durch pädagogische Interventionen in Form von 

personenbezogenen Dienstleistungen positiv beeinflusst werden kann 

(Wunderlich 2014, S. 61). Auf den existierenden Bedarf personenbezoge-

ner Dienstleistungen zur Unterstützung von Familien, wird im Verlauf dieser 

Arbeit hingeleitet und in Kapitel 5. näher eingegangen. 

 

Bedingungen einer räumlichen, sozialen und sachlichen Umwelt, die von 

Dritten vorgeschrieben und daher von einer Person nicht frei verfügt wer-

den können, nennt Kaufmann Gelegenheitsstrukturen. Diese Strukturen 

sind maßgeblich für die Qualität der Infrastruktur mitverantwortlich. Inner-

halb dieser Dimension werden ökologische Interventionen eingesetzt, um 

beispielsweise eine Kinderbetreuung mit flexiblen Öffnungszeiten für den 

Ausbau wichtiger Infrastrukturen für Familien zu gewährleisten (vgl. ebd.). 

Auf die Bedeutung von Kinderbetreuungsangeboten (siehe Kapitel 4.2) in 

Bezug auf ein intaktes Infrastrukturnetz, (siehe Kapitel 3.4) wird im Verlaufe 

dieser Arbeit näher eingegangen werden. 

 

Prinzipiell können alle Maßnahmen anhand dieser Systematisierung erfasst 

werden, denn familienpolitische Maßnahmen zielen auf eine Verbesserung 
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des (rechtlichen) Status, eine Verbesserung verfügbarer (finanzieller) Res-

sourcen, eine Verbesserung von Gelegenheitsstrukturen (Einrichtun-

gen/Infrastruktur) und/oder eine Verbesserung der Handlungskompetenzen 

ab (vgl. Wunderlich 2014, S. 61). 

 

In diesem Kapitel wurden Herausforderungen familiären Alltags klassifiziert 

und bestimmt. Neben unterschiedlichen Betrachtungsweisen und gestellten 

Erwartungen an Familien, der Erfüllung gesellschaftlich relevanter Aufga-

ben, und „Herstellungsanforderungen“, wurde auf die Dimensionen von 

Entgrenzung der Arbeit und daraus resultierende Folgen für Familien und 

Engpassfaktoren der Teilhabe näher eingegangen. Aus all diesen benann-

ten Herausforderungen für familiären Alltag resultiert ein offensichtlicher 

Hilfebedarf. Das Konkretisieren des Hilfebedarfs folgt im nächsten Kapitel. 

Dazu wird auf die Notwendigkeit der Deckung dieses Bedarfs hingeleitet 

und neben der Relevanz für Familien auch die gesellschaftliche Notwen-

digkeit von familienunterstützenden Maßnahmen betrachtet. 

 

 

2.2 Die familiäre und gesellschaftliche Notwendigkeit für familienun-

terstützende Maßnahmen 

 

 

Bisher wurden gesellschaftliche Veränderungen und ihre Auswirkungen auf 

Lebensverläufe von Menschen (vgl. Kapitel 2.), neue Familienformen und 

gesteigerte Anforderungen des Alltags an Familien (vgl. Kapitel 2.1) darge-

legt. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Zeitmanagement von 

Familien zu, welches ein wichtiger Aspekt in der Vereinbarung von familiä-

ren/privaten und außerfamiliären/beruflichen Verpflichtungen ist. Diesen 

Ausführungen folgt nun ein kurzer Ausblick auf die familiäre und gesell-

schaftliche Notwendigkeit, Familien bei der Bewältigung von alltäglichen 

Herausforderungen zu unterstützen. 

 

Die Verteilung und Lage von Arbeitszeit steckt den Rahmen für notwendige 

Betreuungsangebote und spielt eine wichtige Rolle für den Umfang und die 

Qualität der Zeit, die Kinder mit ihren Eltern verbringen können. Vor allem 
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von Müttern wird innerhalb eines Familiengefüges erhöhte Flexibilität und 

Mobilität verlangt. Besonders zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr (wenn 

Frauen Kinder bekommen) müssen sie sich einhergehend mit der steigen-

den Erwerbsarbeit unter ihnen, mit der Frage auseinandersetzten, wann im 

Wochen- und Tagesverlauf diese Erwerbsarbeit geleistet werden kann. 

(Nicht nur) Betreuungsarrangements müssen komplexeren Bedarfen von 

familiärem Alltag und Ansprüchen von Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Infra-

struktur genügen (vgl. BSFSJ (a) 2006, S. 238). 

 

Beispielsweise sind Familie und Beruf für Eltern dann zufriedenstellend 

miteinander zu vereinbaren, wenn sie ihre Kinder gut betreut und gefördert 

wissen. Passgenaue Betreuungsangebote von guter Qualität und eine Viel-

falt unterschiedlicher Träger erleichtern Eltern (vgl. BSFSJ (b) 2017, S. 22) 

das Meistern von alltäglichen Herausforderungen. In Kapitel 2.1. wurde be-

reits erwähnt, dass durch eine Bereitstellung unterschiedlicher Leistungen 

und Rahmenbedingungen (wie Infrastruktur), Familie dazu befähigt werden 

muss, (gestiegene) Anforderungen zu bewältigen (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 

2014, S. 14). 

 

Eltern erwarten Unterstützungen, um genannte Anforderungen bewältigen 

zu können, in Form von familienpolitischen Maßnahmen des Staates. Dies 

bedeutet keine neue Einstellung, denn schon vor mehr als zwei Jahrzehn-

ten ging von 92 Prozent der Eltern minderjähriger Kinder eine Befürwortung 

staatlicher Hilfen für Familien aus. Im Jahr 2017 empfanden 92 Prozent der 

Eltern die Familienförderung des Staates als angemessen, mit der Ten-

denz, eine Ausweitung der Maßnahmen zu erzielen (vgl. BSFSJ (a) 2017, 

S. 106). 

 

Die bereits in Kapitel 2.1 erwähnten Aufgabenerfüllungen von Familien, die 

mit einer gesellschaftlichen Bedeutung einhergehen, begründen diese über 

Jahrzehnte bestehenden Erwartungen der staatlichen Unterstützung von 

Familien. Dieser Anspruch gründet auf einem Selbstverständnis von Fami-

lien, die durch die Erziehung von Kindern einer unverzichtbaren Pflichterfül-

lung für die Gesellschaft nachkommen. Durch diese Pflichterfüllung (und 

die alltäglichen Herausforderungen) erfahren Mütter und Väter Nachteile 
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gegenüber nicht familiärer Lebensformen. Aufgrund dieser Nachteile ist das 

Konstrukt bestehend aus Staat und Gesellschaft, aus Sicht der Gesell-

schaft zu ausgleichenden Unterstützungen von Familien verpflichtet. Diese 

Unterstützungen mit einer Ausgleichsfunktion für Familien stellt aus Sicht 

der Eltern und dem Rest der Bevölkerung eine zu erfüllende Aufgabe der 

Familienpolitik dar (vgl. ebd.). 

 

Die familienpolitische Unterstützung soll den unterschiedlichen Lebensla-

gen und Familienformen gerecht werden. Finanzielle und steuerliche För-

derung sowie spezifisch auf den Einzelfall anzupassende Hilfen sollen das 

gewährleisten. Alleinerziehenden, einkommensschwachen Familien, Drei- 

oder Mehrkindfamilien und solche mit zwei berufstätigen Elternteilen (vgl. 

BSFSJ (a) 2017, S. 106) soll durch die staatliche Unterstützung ein Verein-

baren unterschiedlicher Lebensbereiche und Zeitarrangements innerhalb 

und außerhalb von Familie erleichtert werden.  

 

Es scheint der Gesellschaft und der Politik bewusst zu sein, dass sich Fa-

milien und ihre Bedeutung für Lebensverläufe und -planungen innerhalb 

der letzten Jahrzehnte nachhaltig gewandelt haben. Alle Bereiche unserer 

Gesellschaft sind davon betroffen, daher ist ein angemessenes Reagieren 

notwendig. Unterschiedliche Interessen von Familienmitgliedern bergen ei-

ne immense organisatorische Belastung von familiärem Alltag und bedeu-

ten ein modernes Interesse von Eltern, ihrem Wunsch zur Vereinbarkeit 

von Familie und Kind(ern), finanzieller Absicherung und beruflicher Weiter-

entwicklung nachgehen zu können. Dieser Wunsch muss durch familienpo-

litische Maßnahmen ernstgenommen und gefördert werden. Doch nicht 

nur, um Familien zu befähigen mit den Herausforderungen verschiedener 

Lebensbereiche umzugehen, sondern auch um die Erbringung gesell-

schaftlich bedeutsamer Aufgaben zu sichern. 

 

Im Hinblick auf eine gesteigerte Mobilität, (vgl. Kapitel 2.1) beispielsweise 

um Beruf, Familien- und Beziehungsleben miteinander zu vereinbaren, hat 

sich der strukturelle Einfluss stark erhöht. Als Konsequenz haben struktu-

relle Einflussfaktoren und ihre Auswirkungen an Relevanz für familienpoliti-

sche Entscheidungen gewonnen (vgl. Kapitel 2.1.) (vgl. Ehlert 2011, S. 
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252). Welche weitreichenden Konsequenzen beispielsweise für Väter aus 

Erwerbsunterbrechungen oder Teilzeitbeschäftigung resultieren, wenn sie 

dem Wunsch nachgehen, mehr Zeit für die Familie zu haben oder inwiefern 

unsichere Erwerbsbedingungen zum Aufschub oder zum Verzicht auf eine 

gewollte Elternschaft führen (vgl. Bujard/Bertram 2012, S. 46), sind weitere 

Beispiele von Auswirkungen struktureller Einflussfaktoren mit Bedeutung 

für familienpolitische Interventionen. 

 

Fest steht, dass Familien sich keinen „aufwendig zu leistenden Spagat“ 

zwischen verschiedenen Lebensbereichen wünschen. Junge Familien in 

Deutschland wollen die Erziehung der Kinder und berufliche Arbeit mitei-

nander vereinbaren und das Verhältnis dieser beiden Lebensbereiche aus-

balancieren können: 

 

 

„Wille und Wunsch sind vorhanden: Zigfach erhoben, evaluiert, er-

rechnet, erfragt und prognostiziert. 70% der Mütter, die zu Hause 

sind, wären lieber erwerbstätig. Jeder dritte Vater wünscht sich 

mehr Zeit für seine Familie. Doch das Ergebnis zu nutzen, liegt dem 

Großteil der Entscheidungsträger noch fern.“ (Schobert/Esslinger 

2007, S. 36) 

 

Eine Vielzahl von Familienformen können eine Vielzahl von zu überwin-

denden Herausforderungen mit sich bringen, welche beispielsweise aus 

mangelnden Familienzeiten, finanziellen Engpässen, gesteigerten Mobili-

tätsanforderungen, unzureichenden Betreuungsmöglichkeiten und/oder 

nicht zufriedenstellenden Wohnsituationen bestehen. Die individuelle und 

gesellschaftliche Notwendigkeit, Familien zu Adressaten staatlicher Maß-

nahmen zu machen, wurde in diesem Kapitel dargelegt. Daran anknüpfend 

beschäftigt sich Kapitel 2.3 mit den Zielen und Maßnahmen der derzeitigen 

Familienpolitik. 
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2.3 Die wesentlichen Ziele derzeitiger Familienpolitik 

 

 

Im Folgenden werden zunächst Ziele der Familienpolitik aufgezeigt. Auf die 

für die politische Zielerreichung, als zu berücksichtigend geltenden Teilbe-

reiche (Dimensionen) „Geld, Zeit und Infrastruktur“, wird näher eingegan-

gen. Auch, dass die politische Ausrichtung durch die Beachtung dieser 

Teilbereiche eine Veränderung erfahren hat, wird Thema sein. Im An-

schluss an die aufgezeigten Ziele und der Darlegung positiver Aspekte der 

veränderten politischen Ausrichtung, (Perspektiv- und Paradigmenwechsel) 

werden die in Kapitel 2.1 beschriebenen Herausforderungen und Engpass-

faktoren durch die entsprechenden familienpolitischen Dimensionen Zeit, 

Geld, Infrastruktur ergänzt. 

 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) hat im Jahr 2012 als "wesentliche Ziele" von Familienpolitik die 

vier folgenden Punkte genannt: 

1. "die wirtschaftliche Stabilität und soziale Teilhabe der Familien,  

2. die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf,  

3. das Wohlergehen und die Förderung der Kinder und  

4. die Verwirklichung von Kinderwünschen (BMFSFJ 2013, S. 1)"  

Diese vier familienpolitischen Ziele sind unverändert und daher auch ge-

genwärtig von Gültigkeit für die aktuell gestaltete Familienpolitik in Deutsch-

land. 

 

Der siebte Familienbericht5 der Bundesregierung definierte als „wunscher-

füllende Formel“, um den Bedürfnissen von Eltern für eine Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf gerecht werden zu können, drei im Alltag zu berück-

sichtigende Teilbereiche, welche das Leitziel einer angemessenen Famili-

enpolitik bilden sollten: „Geld, Zeit und Infrastruktur“ (vgl. Schultz 2013, S. 

28). 

 

                                                
5 Der 7. Familienbericht mit dem Titel "Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit" setzt 
sich mit dem Zusammenhang von Familien und Lebensverlauf auseinander. Unter Betrach-
tung stehen die Stabilität und der Wandel von Familien sowie Wandlungen in den Bereichen 
Bildung, Arbeit, und Wirtschaft (vgl. BSFSJ (b) 2006). 



 
Perspektiven netzwerkorientierter Familienhilfe – BA – C. Achtel Seite: 27 

„Häufig beschränkt sich die Diskussion auf die Inhalte von Familien-

politik, während die für die Umsetzung der Inhalte relevanten Akteu-

re und Strukturen unberücksichtigt bleiben.“ (Wunderlich (a) 2014, 

S. 56) 

 

Hinsichtlich der Diskussion von Familienpolitik leiten die genannten Dimen-

sionen von „Zeit-Geld-Infrastruktur“ eine positive Wende ein. Dies meint 

den Perspektivwechsel von „Familienpolitik-machenden“ Institutionen hin 

zu einem Blick auf familiären Alltag (Bujard/Bertram 2012, S. 7ff.) und der 

Berücksichtigung von Lebenslaufperspektiven. Familienpolitik stellt eine 

Querschnittsaufgabe dar, die von Bund, Ländern und Kommunen bewältigt 

wird und auf Bundesebene mehrere Ministerien miteinbezieht. Eine Be-

trachtung dieser Ministerien und Ebenen des deutschen Föderalismus um 

familienrelevante Maßnahmen zu planen und Familienpolitik zu analysie-

ren, wird von den genannten Dimensionen „Zeit-Geld-Infrastruktur“ abge-

löst. Damit kann den Institutionen und Ministerien dazu verholfen werden, 

konsequenter die Perspektive von Eltern und Kindern einzunehmen (Bu-

jard/Bertram 2012, S. 7ff.). 

 

Die Vorteile des Perspektivwechsels bestehen darin, dass existierende 

Eingrenzungen bestimmter Lebensformen neutraler betrachtet werden 

können und deren Existenz familienpolitische Relevanz gewinnt. Ge-

schlechterspezifische Rollenaufteilungen und die institutionalisierte Le-

bensgemeinschaft Ehe, kann somit als eine Möglichkeit neben vielen weite-

ren gelebten Möglichkeiten betrachtet werden (vgl. Bujard/Bertram 2012, S. 

7ff.). Durch den veränderten Fokus werden öffentliche und wissenschaftli-

che Diskurse „von emanzipatorischen, sozialpolitischen und demographi-

schen bis zu arbeitsmarktpolitischen reichen“ (vgl. ebd. S. 15).  

 

Ein weiterer Vorteil, (der außerdem von Relevanz für die vorliegende Arbeit 

ist) und mit dem Perspektiv- und Paradigmenwechsel durch die genannten 

Dimensionen einhergeht, liegt in der Benennung des kindlichen und elterli-

chen Wohlbefindens als ein übergeordnetes Ziel der Familienpolitik. Diese 

normative Orientierung zeugt von einer Offenheit für gesellschaftliche Ver-

änderungen. Diese Offenheit, geknüpft an die gelebte Vielfalt von Lebens-
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formen junger Menschen nimmt an Bedeutung zu (vgl. Bujard/Bertram 

2012, S. 15). 

 

Hinsichtlich eines politischen Diskurses und der gewonnenen Aufmerksam-

keit von Wissenschaft und Öffentlichkeit bilden die genannten Dimensionen 

also eine vielversprechende Alternative. Inwiefern eine Familienpolitik han-

delnd nach dem Ziel eine verbesserte Geld-, Zeit und Infrastruktursituation 

für Familien zu realisieren, jedoch den tatsächlichen Bedarfen und alltägli-

chen Herausforderungen von Familien (vgl. Kapitel 2.1) nahekommt, soll im 

Verlauf dieser Arbeit geklärt werden.  

 

Dazu werden zunächst die in Kapitel 2.1 beschrieben Herausforderungen 

und Engpassfaktoren durch die entsprechenden familienpolitischen Dimen-

sionen Zeit, Geld, Infrastruktur ergänzt und in Form einer Tabelle darge-

stellt: 

 

Aufgaben und Aspekte, 
die familiären Alltag er-

schweren 

Bedarf/Dimension sozi-
aler Teilhabe nach 

Kaufmann 

Familienpolitische 
Dimension 

Interventionsform 
nach Kaufmann 

 
Generationsübergreifende 
Bildung, Fürsorge, Kompe-
tenzvermittlung und Ge-
sundheitserhaltung 
 

Handlungskompetenzen Infrastruktur 
Pädagogisch (Per-
sonen bezogene 
Dienstleistungen) 

 
Herstellungsleistungen 
 

Ressourcen Zeit Ökonomisch 

 
Koordinationsleistungen 
zwischen Spontanität und 
Flexibilität 
 

Gelegenheitsstrukturen, 
Ressourcen  

Infrastruktur, Zeit 
Ökologisch, öko-
nomisch 

 
Mobilität 
 

Gelegenheitsstrukturen Infrastruktur Ökologisch 

 
Unzureichende Bezahlung 
durch atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse 
 

Ressourcen, Status Geld 
ökonomische, 
rechtliche 

 
Stressbelastungen 
 

Ressourcen Zeit Ökonomisch 

 
Kinderbetreuung 
 

Gelegenheitsstrukturen Infrastruktur Ökologisch 

Tabelle 1: Dimensionen der Familienpolitik 
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Das Zusammenführen der Herausforderungen und Engpassfaktoren mit 

den entsprechenden familienpolitischen Dimensionen Zeit, Geld und Infra-

struktur, ermöglicht einen übersichtlichen Abgleich mit familienpolitischen 

Maßnahmen, welche im folgenden Kapitel anhand der Zeit, Geld und Infra-

struktur Dimensionen aufgezeigt werden. 

 

 

 

3. Familienpolitische Interventionen – Unterstützungen für El-

tern und Kinder  

 

 

 

Der Inhalt dieses Kapitels dient der Darlegung der wichtigsten und bekann-

testen Leistungen. Um einen späteren Vergleich zwischen den folgenden 

familienpolitischen Maßnahmen und den in Kapitel 2.1 herausgearbeiteten 

Herausforderungen und Engpassfaktoren zu ermöglichen, erfolgt die Dar-

legung der Leistungen anhand der politischen Ausrichtung gegliedert in 3.1 

Geldleistungen, 3.2 Zeitliche Leistungen und 3.3 Infrastrukturelle Leistun-

gen. Es sei darauf hingewiesen, dass zahlreiche Schnittstellen zu anderen 

Leistungen der Sozialpolitik existieren, in denen Familien durch das Gesetz 

berücksichtigt werden. Auf diese Schnittstellen und damit verbundene Leis-

tungen für Familien wie beispielsweise innerhalb des Sozialhilfegesetzes 

wird hier nicht näher eingegangen. 

 

 

3.1 Geldleistungen 

 

 

Die genannten Dimensionen werden von einer Vielzahl unterschiedlicher 

Maßnahmen gespeist. Dieses Kapitel hat familienpolitische Geldleistungen 

zum Inhalt und wird verdeutlichen, dass sich die deutsche Familienpolitik 

besonders stark an Geldleistungen orientiert.  Zu den bekanntesten Leis-

tungen zählt neben dem Kindergeld, das in den letzten Jahren etablierte El-

terngeld. Darüber hinaus gibt es eine große Anzahl weiterer Geldleistun-
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gen, die bestimmten Gruppen (Alleinerziehenden, Geringverdienenden) 

oder Lebenssituationen (Krankheit, Scheidung, Studium) zuzuordnen sind. 

Charakteristisch für familienpolitische Geldleistungen in Deutschland ist, 

dass viele Geldleistungen nicht durch Auszahlung, sondern indirekt über 

das Steuersystem und/oder die Sozialversicherungen die Familien erreicht. 

Daher wird in 3.2 auf Steuervergünstigungen für Familien eingegangen. 

     

 

3.1.1 Kindergeld 

 

Das Kindergeld ist durch zwei Gesetze geregelt. Im Einkommensteuerge-

setz (EStG) unter § 31 „Familienlastenausgleich“ wird explizit auf die Be-

darfe eines Kindes Bezug genommen, weshalb sich die Höhe des Kinder-

geldes an dem Existenzminimum eines Kindes orientiert und eine steuerli-

che Freistellung dieses Betrages für die Eltern sicherstellt. (siehe Kapitel 

3.2.2). In § 62 EStG sind die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Kin-

dergeld festgehalten. Es regelt das Kindergeld für Eltern, die in Deutsch-

land steuerpflichtig sind. Voraussetzung für einen Kindergeldanspruch ist 

ein Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland (vgl. § 62 

Abs. 1 S. 1 EStG). 

 

Das Bundeskindergeldgesetz (BKGG) behandelt alle Kindergeldberechtig-

ten deren Anspruch mit Besonderheiten verbunden ist. Darunter fallen Zah-

lungen für Kinder die den Aufenthalt ihrer Eltern nicht kennen, Kindergeld-

zahlungen für Vollwaisen oder zur Vermeidung sozialer Härten. Außerdem 

fallen die Zahlungen an Eltern, die in Deutschland nicht steuerpflichtig, aber 

dennoch dauerhaft gemeldet sind, in den Bereich des BKGG (vgl. Scheibe 

2017, S. 388). 

 

Jeden Monat, meistens durch die Familienkasse ausgezahlt, erhalten Fa-

milien nach Anzahl der Kinder (leichte Erhöhung bei Mehrkindfamilien) ge-

staffelt das Kindergeld mindestens bis zum 18. Lebensjahr des Kindes. 

Wenn es sich in Berufsausbildung befindet, kann die Zahlung bis zum 25. 

Geburtstag fortgesetzt werden. Das Kindergeld beträgt derzeit für die ers-

ten beiden Kinder einer Familie 192 € monatlich und staffelt sich für das 
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Dritte auf 198€ und für das vierte Kind auf 22 3€. Die Zahlung ist als Steu-

erentlastung der Eltern gedacht, um Ausgaben die durch die Kinder entste-

hen abzumildern. Kindergeldberechtigt sind demzufolge die Eltern bzw. die 

Person, bei dem das Kind im Haushalt aufgenommen wurde (Pflegeeltern 

o.a.) (vgl. Scheibe 2017, S. 382 – 389). 

 

3.1.2 Elterngeld 

 

Das Bundeselterngeldgesetz (BEEG) besteht aus fünf Abschnitten und ins-

gesamt siebenundzwanzig Paragrafen. Im Folgenden werden die Inhalte 

des Gesetztes zu den Themen § 1 Berechtigte, § 2 Höhe des Elterngeldes 

und § 4 Art und Dauer des Bezugs, näher erläutert. Der Unterschied zwi-

schen dem Basiselterngeld und dem Elterngeld Plus, welches im Jahr 2015 

eingeführt wurde und für Familien mögliche Optionen auf Teilzeitbeschäfti-

gungen bereithält, wird ebenfalls aufgezeigt. 

 

Das Elterngeld wurde im Jahr 2006 als Gesetz verabschiedet und ab Janu-

ar im darauffolgenden Jahr für alle neugeborenen Kinder bezahlt. Der be-

reits erwähnte Paradigmenwechsel in der deutschen Familienpolitik wird 

durch die Auszahlung des Elterngeldes an die Eltern nicht allein durch die 

Höhe der Leistung (Dimension des Geldes) widergespiegelt. Die Höhe des 

Elterngeldes wird anhand des Einkommens der letzten zwölf Kalendermo-

nate berechnet und beträgt mindestens 300 Euro und höchstens 1.800 Eu-

ro. Ein weiterer Aspekt des Paradigmenwechsels (in Form der Dimension 

Zeit) wird aufgrund der geschaffenen Anreize für Väter, in Elternzeit zu ge-

hen repräsentiert und ermöglicht Familien eine selbstbestimmtere Eintei-

lung von Erziehungsaufgaben und Teilhabe am Aufwachsen des Kindes. 

(siehe Kapitel 3.3.2) 

 

Nach §1 des BEEG ist Elterngeldberechtigt, wer: 

„1. einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

Deutschland hat, 

2. mit seinem Kind in einem Haushalt lebt, 

3. dieses Kind selbst betreut und erzieht und 

4. keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt 



 
Perspektiven netzwerkorientierter Familienhilfe – BA – C. Achtel Seite: 32 

(vgl. BEEG 2006 §1 Abs.1).“ 

 

In besonderen Fällen können neben Eltern/Adoptiveltern auch Geschwister 

oder Eltern der Kindeseltern das Elterngeld erhalten, wenn die genannten 

Punkte aus §1 gegeben sind. (vgl. BEEG §1 Abs. 4). Spitzenverdienerpaa-

re, die im Berechnungszeitraum ein gemeinsam zu versteuerndes Ein-

kommen von über 500.000 Euro hatten und Alleinerziehende die mehr als 

250.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr vor der Geburt des 

Kindes hatten, haben keinen Anspruch auf Elterngeld (vgl. BEEG §1 Abs. 

8, Scheibe 2017, 330). 

 

Die Höhe bzw. die Art der Berechnung des Elterngeldes ist in §2 des BEEG 

festgelegt. Anders als das Kindergeld (vgl. 3.1.1.) bei dem jeder Familie 

das gleiche zusteht oder anderen familienpolitischen Maßnahmen wie bei-

spielsweise der Grundsicherung für Bedürftige, orientiert sich das Eltern-

geld wie bereits erwähnt, durch das Einkommen der letzten zwölf Kalen-

dermonate des Elterngeldbeziehenden (vgl. Reimer 2013, S. 16). Die Aus-

gezahlte Summe berechnet sich aus 65 bis 100 Prozent des durchschnittli-

chen Nettoeinkommens des betreuenden Elternteils aus dem Zeitraum des 

Jahres vor der Geburt des Kindes (vgl. BEEG §2 Abs. 1). 

 

§4 des BEEG regelt die Art und Dauer des Elterngeldes. Insgesamt können 

Eltern bis zu vierzehn Monate das Basiselterngeld beziehen, diese vier-

zehn Monate sind jedoch nur zu erreichen, wenn sich auch beide Elterntei-

le an der Elternzeit (siehe Kapitel 3.3.2) beteiligen. Jedes Elternteil kann 

dabei einen Anspruch von mindestens zwei und höchstens zwölf Monaten 

Elternzeit geltend machen (vgl. § 4 Abs. 5 S. 2 BEEG). Die Aufteilung der 

vierzehn Monate ist flexibel von den Eltern selbst zu bestimmen: Einen Teil 

der Zeit können beide Elternteile gemeinsam Elternzeit nehmen, nachei-

nander oder gestückelt (vgl. § 4 Abs. 2 S. 2 und 3 BEEG). Alleinerziehende 

können aufgrund des Wegfallens des Partners, volle vierzehn Monate El-

terngeld beziehen (vgl. § 4Abs. 6 BEEG). 

 

Das Elterngeld Plus ist eine Regelung des BEEG, welche den Eltern seit 

dem 1. Juli 2015 ermöglicht, zwischen dem Basiselterngeld und dem El-
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terngeld Plus zu wählen. Dabei kann das Elterngeld Plus doppelt so lange 

bis maximal zur Hälfte des Elterngeldanspruchs gezahlt werden. Ein Basi-

selterngeldmonat entspricht zwei Elterngeld Plus-Monaten, wovon vor al-

lem teilzeitarbeitende Eltern profitieren. Bei der geringsten Auszahlung, die 

möglich ist, bedeutet das für den Bezug des Basiselterngeldes ohne Teil-

zeitbeschäftigung einen Betrag von 150 € im Vergleich zu der Auszahlung 

von Elterngeld Plus mit Teilzeitbeschäftigung und einem Betrag von min-

destens 300 € pro Monat. 

 

Familienpolitisch verfolgt es das Ziel, eine frühere Teilzeit-Erwerbstätigkeit 

beider Elternteile zu ermöglichen und eine gesteigerte gemeinsame Für-

sorge für das neugeborene Kind zu fördern. Durch die Zahlung des Eltern-

geld Plus können Familien dem Interesse einer geteilten Fürsorge- und 

Verdienerrolle nachgehen, ohne erhebliche finanzielle Verluste in Kauf 

nehmen zu müssen (vgl. BSFSJ 2014, S. 1).  Vor allem für Mütter und Vä-

ter, die in Teilzeit wiedereinsteigen wollen oder auf Grund der Geburt des 

Kindes die Beschäftigung der Vollzeitstelle auf eine Teilzeitbeschäftigung 

reduzieren möchten, lohnt sich das Elterngeld Plus (vgl. Scheibe 2017, S. 

368). Maximal 30 Stunden Wochenarbeitszeit dürfen geleistet werden, 

wenn das Elternteil zusätzlich Elterngeld Plus bezieht. Elterngeld Plus wird 

dem Gehalt aus der Teilzeitstelle hinzukommend ausgezahlt (vgl. §4 Abs. 4 

S. 1 und 2 BEEG).  

 

Ein Vorteil des Elterngeld-Plus ist darin zu erkennen, dass die Beteiligung 

der Väter an der Elternzeit von weniger als vier Prozent im Jahr 2006 bis 

zum Jahr 2012 auf fast 30 Prozent gestiegen ist. Der Väterreport6 aus dem 

Jahr 2017 gibt sogar an: „Jeder dritte Vater nimmt heute, unterstützt vom 

Elterngeld, eine Elternzeit: Er reduziert seine Arbeitsstunden oder unter-

bricht seine Erwerbstätigkeit für einen bestimmten Zeitraum.“ (BSFSJ (a) 

2016, S. 6) 

 

 

 

                                                
6 Der Väterreport  enthält Informationen über Einstellungen und Erwartungen von Vätern 
und einem daraus resultierenden Auftrag für die Politik Familienleistungen entsprechend 
weiterzuentwickeln (vgl. BSFSJ (b) 2016). 
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3.1.3. Mutterschaftsgeld 

 

Das Gesetz zum Schutz von Müttern, die in einem Arbeits- oder Ausbil-

dungsverhältnis stehen oder sich im Studium befinden (Mutterschutzgesetz 

- MuSchG) schützt die Gesundheit werdender Mütter und ungeborener 

Kinder während der Schwangerschaft. Darüber hinaus gewährleistet das 

Gesetz auch den Schutz nach der Entbindung und während der Stillzeit 

(vgl. Rancke 2015, S. 30). 

 

Eingangs wurde die Rolle der Leistungen erwähnt, die die Familien über 

das Sozialversicherungssystem erreichen (vgl. Kapitel 3). Meist sind es in-

direkte Leistungen, die nicht durch Auszahlung, sondern durch Vergünsti-

gungen oder Zusatzleistungen bei den Adressatinnen ankommen. Im Fall 

des Mutterschaftsgeldes, welches eine Leistung der gesetzlichen Kranken-

kassen ist, erreicht die finanzielle Unterstützung die Mütter tatsächlich 

durch eine Auszahlung. Berufstätige werdende Mütter haben einen An-

spruch auf Mutterschutz (siehe Kapitel 3.2.1.). Im Regelfall (keine Mehr-

lings- oder Frühgeburt eines gesunden Kindes) wird der Mutter sechs Wo-

chen vor Geburt bis acht Wochen nach der Geburt Mutterschaftsgeld ge-

zahlt. Früh- oder Mehrlingsgeburten bringen eine Verlängerung auf zwölf 

Wochen nach der Entbindung mit sich. Wird ein Kind mit einer Behinderung 

geboren, kann die Mutter eine Verlängerung (innerhalb der ersten acht Le-

benswochen des Kindes) auf die genannten zwölf Wochen beantragen (vgl. 

MuSchG § 3, S. 1 – 2). 

 

Voraussetzungen für den Bezug von Mutterschaftsgeld der gesetzlichen 

Krankenkassen, ist ein freiwillig (bei selbstständig arbeitenden Frauen) o-

der pflichtversichertes (Arbeitnehmerinnen) Verhältnis innerhalb einer ge-

setzlichen Krankenversicherung und ein Arbeitsverhältnis, das mit einem 

Anspruch auf Krankengeld einhergeht (vgl. MuSchG § 19, S. 1). Auch 

dann, wenn der werdenden Mutter während der Schwangerschaft zulässig 

gekündigt wird, kann sie Mutterschaftsgeld erhalten (vgl. MuSchG § 19, S. 

2). 
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Die letzten drei vollständig abgerechneten Kalendermonate vor Beginn der 

Schutzfrist bestimmen die Höhe des Mutterschaftsgeldes, welches höchs-

tens 13 € pro Tag beträgt. Die Höhe richtet sich also nach dem vorherigen 

Nettogehalt der werdenden Mutter, beträgt jedoch maximal 390 € pro Mo-

nat. Wenn der durchschnittliche Nettolohn den Betrag von 13 € am Tag 

(monatlicher Nettolohn von 390 €) übersteigt, ist der Arbeitgeber gesetzlich 

dazu verpflichtet, die Zahlung der Differenz zum Mutterschaftsgeld zu 

übernehmen. Der Arbeitgeber zahlt also die Differenz von Mutterschafts-

geld und dem durchschnittlichen Nettolohn (vgl. MuSchG § 19, S. 1). 

 

Wenn eine Frau aufgrund eines allgemeinen oder individuellen Beschäfti-

gungsverbotes (siehe Kapitel 3.3.1) teilweise oder ganz vor Beginn und 

nach Ende der Schutzfrist (siehe Kapitel 3.3.1) mit der Arbeit aussetzt oder 

das Unternehmen für die werdende Mutter unzumutbare Umstrukturierun-

gen am Arbeitsplatz vornimmt, sodass sie ihre Tätigkeit wechseln muss, 

hat sie einen Anspruch auf die Zahlung eines Mutterschaftslohnes, der sie 

vor finanziellen Nachteilen bewahrt. Mutterschaftslohnzahlungen gewähr-

leisten der schwangeren Arbeitnehmerin ihren Durchschnittsverdienst und 

werden vom Arbeitgeber gezahlt (vgl. MuSchG § 18). 

 

Privat krankenversicherte oder familienversicherte Arbeitnehmerinnen der 

gesetzlichen Krankenversicherung sind nicht selbst Mitglied und erhalten 

das Mutterschaftsgeld von insgesamt höchstens 210€. Die Zahlung erfolgt 

dann aus Bundesmitteln (vgl. MuSchG § 20, S. 1). 

 

Selbstständige Frauen haben demnach keinen Anspruch auf Mutter-

schaftsgeld nach MuSchG § 19, S. 1, Mutterschutzlohn oder Zuschuss zum 

Mutterschaftsgeld, wenn sie nicht freiwillig in einer gesetzlichen Kranken-

kasse versichert sind. Selbstständig arbeitende Frauen sind für den Um-

fang und die Art der sozialen Absicherung selbst verantwortlich (vgl. Mar-

burger 2018, S. 17). 
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3.1.4. Unterhaltsvorschuss 

 

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ist eine Regelung für Kinder bis 

zum zwölften Lebensjahr und sichert die Zahlung von Unterhalt an das 

Kind, die von dem unterhaltspflichtigen Elternteil, welches getrennt von der 

Familie lebt nicht oder nicht ganz gezahlt werden. Alleinerziehende, die 

keine oder keine regelmäßigen Unterhaltszahlungen von dem getrenntle-

benden Elternteil erhalten, können Unterhaltsvorschuss beantragen. Den-

noch ist (anders als beim Kinder- oder Elterngeld) das Kind der Leistungs-

empfänger (vgl. Rancke 2015, S. 931). Ebenfalls anders als bei den Rege-

lungen zu Eltern- und Kindergeld ist, dass es keine Einkommensgrenze für 

alleinerziehende Elternteile gibt. 

 

Kinder, die von nur einem Elternteil erzogen werden, wachsen meist unter 

erschwerten Bedingungen auf. Die Situation kann sich durch keinen oder 

nicht regelmäßig gezahlten Unterhalt von dem getrenntlebenden Elternteil 

verschärfen. Die Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

soll diese besondere Lebenssituation erleichtern und Alleinerziehende ent-

lasten (vgl. Scheibe 2017, S. 319). 

 

Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder bis zum zwölften Lebensjahr 

werden gezahlt, wenn das Kind bei einem seiner Elternteile lebt und dieser 

entweder ledig, geschieden oder verwitwet ist oder dauerhaft getrennt von 

seinem Ehegatten oder Lebenspartner lebt. Auch wenn der Unterhalt von 

dem anderen Elternteil nicht oder nicht regelmäßig gezahlt wird oder wenn 

das Kind Waisenbezüge in ausreichender Höhe erhält, besteht ein An-

spruch auf Unterhaltsvorschussleistungen (vgl. UVG § 1, S. 1). 

 

Zwischen dem zwölften und 18. Lebensjahr besteht nur dann ein Anspruch 

auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn das Kind oder der alleinerziehen-

de Elternteil keine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II bezieht 

oder wenn durch eine Unterhaltsvorschussleistung eine Vermeidung der 

Hilfebedürftigkeit des Kindes zu erreichen ist. Wenn der Alleinerziehende 

Elternteil nur ergänzend zu seinem monatlichen Einkommen (mindestens 

600 € brutto) Leistungen nach dem SGB II bezieht, dürfen Unterhaltsvor-
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schusszahlungen erhalten werden (vgl. UVG § 1, S. 1a). Die Zahlung findet 

monatlich statt und ist nach dem Alter des bezugsberechtigten Kindes ge-

staffelt. Im Januar 2018 stieg der Unterhaltsvorschuss: 

 

    „für Kinder bis 5 Jahren von 150 auf 154 Euro monatlich, 

    für Kinder von 6 bis 11 Jahren von 201 auf 205 Euro monatlich, 

    für Kinder von 12 bis 17 Jahren von 268 auf 273 Euro monatlich“ (vgl. 

BSFSJ (f) 2017) 

 

Die genannten Zahlungen werden abzüglich möglicher (Teil)-

Unterhaltszahlungen des unterhaltspflichtigen Elternteils gezahlt. Auch 

wenn das Kind Waisenbezüge nach dem Tod dieses Elternteils erhält oder 

das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht und ein Einkom-

men erhält, wird der Unterhaltsvorschuss damit verrechnet. (vgl. UVG § 2 

S. 3). 

 

 

3.2. Steuerliche Ermäßigungen und Freibeträge 

 

 

Jeder Mensch (natürliche Person) mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Auf-

enthalt in Deutschland ist nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) ein-

kommensteuerpflichtig (vgl. § 1 Abs.1 EStG). Demnach ist das erzielte Ein-

kommen zu versteuern. In EStG § 2 Abs. 5 wird das zu besteuernde Ein-

kommen als die Summe definiert, welche nach Abzug von außergewöhnli-

chen Belastungen (§§33 - 33b EStG), Freibeträgen (siehe Kapitel 3.2.4.) 

und Sonderausgaben (§§ 10 - 10c EStG) als Einkommen übrigbleibt. 

(Birk/Desens/Tappe 2017, S.184). Unter außergewöhnlichen Belastungen 

sind Ausgaben zu verstehen, die wegen Krankheit, Behinderung oder Tod 

zu erbringen waren (vgl. Stobbe 2017, S. 116). Als Sonderausgaben gelten 

Kirchensteuer, Unterhaltszahlungen oder Vorsorgeaufwendungen (vgl. 

Stobbe 2017, S. 116). Die Summe des zu besteuernden Einkommens wird 

anhand des Einkommenssteuertarifs berechnet (vgl. § 32a EStG). Die Hö-

he der errechneten Summe bildet den Tarif und ist einer von fünf Tarifzo-
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nen zuzuordnen, um die Steuerzahlung zu ermitteln (vgl. 

Birk/Desens/Tappe 2017, S. 198). 

 

In § 32a Abs. 1 S2 Nr. 1 – 4 EStG sind die einzelnen Tarifzonen und die 

dazugehörigen (auf den ermittelten Einkommensteuertarif anzuwendenden) 

Prozentsätze geregelt. Dieses Tarifsystem folgt dem Prinzip des Grenz-

steuersatzes das heißt, dass die ansteigenden Prozentbelastungen der Ta-

rife nicht auf das gesamte zu versteuernde Einkommen gerechnet werden, 

sondern nur auf einen Teil. § 32a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EStG regelt beispiels-

weise den Grundfreibetrag, der den Teil des Einkommens ausmacht der 

dem Existenzminimum gleichkommt und daher nicht besteuert wird.  

 

Unter besonderem Schutz stehen laut Artikel 6 des Grundgesetzes die Ehe 

und die Familie. Da Kindererziehung mit finanziellen Belastungen verbun-

den ist, sieht der Gesetzgeber eine steuerliche Entlastung vor, die diese 

Mehrbelastung zumindest teilweise abzumildern versucht 

(Birk/Desens/Tappe 2017, S. 60). 

 

Im Folgenden wird auf das Ehegattensplitting und die unterschiedlichen 

Steuerentlastungen durch sogenannte Freibeträge für Familien näher ein-

gegangen. 

 

3.2.1. Ehegattensplitting 

 

Das Ehegattensplitting ermöglicht Ehepaaren und eingetragenen Lebens-

partnerInnen, die unbeschränkt steuerpflichtig sind, bei der Einkommens-

besteuerung als eine steuerpflichtige Einheit zu gelten. Man spricht dann 

von einer „Zusammenveranlagung“ (vgl. § 26b EStG). Wenn darauf ver-

zichtet wird, gelten beide PartnerInnen als voll steuerpflichtig (vgl. § 26a 

EStG). In dem Verfahren des Ehegattensplittings wird das zu versteuernde 

Einkommen beider PartnerInnen zusammengezählt und dann halbiert. Die-

ses halbierte Einkommen gilt dann als Grundlage für die Besteuerung nach 

dem Einkommenssteuertarif. 
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Das Splittingverfahren ermöglicht durch das Zusammenzählen beider Ein-

kommen und der Anwendung des Grundtarifes auf die Hälfte des gemein-

samen Einkommens, eine Steuerbelastung als würden beide PartnerInnen 

gleichviel verdienen und die Steuerzahlung getrennt vornehmen (vgl. 

Birk/Desens/Tappe 2017, S. 200). Der Vorteil des Ehegattensplittings ist 

demnach dann besonders groß, wenn nur eine der beiden zu berücksichti-

gen Personen des Verfahrens ein Einkommen erzielt. Die Splittingwirkung 

geht verloren, wenn die Einkünfte beider zu berücksichtigen PartnerInnen 

ähnlich hoch ausfallen (vgl. ebd.). 

 

3.2.2. Steuerliche Freibeträge 

 

Unter Freibetrag wird im Steuerrecht der Betrag verstanden, der innerhalb 

des ermittelten Einkommensteuertarifes (vgl. Kapitel 3.2.) von der Bemes-

sungsgrundlage abgezogen wird und somit steuerfrei bleibt (vgl. Stobbe 

2017, S. 31). Das EStG sieht unterschiedliche Freibeträge vor. Im Folgen-

den werden jene, die explizit die finanzielle Entlastung von Familien zum 

Ziel haben näher beschrieben: 

 

Kinderfreibetrag nach § 32 EStG: 

 

Das Kindergeld (vgl. Kapitel 3.1.1) und der Kinderfreibetrag erfüllen den 

gleichen Zweck: Beide sind als Unterstützung für Familien gedacht, um das 

Existenzminimum von Kindern zu decken. Die Zweckerfüllung soll dadurch 

gewährleistet werden, dass für Eltern ein Verdienst bis zu einer bestimmten 

Höhe steuerlich frei bleibt. Das Kindergeld wird monatlich ausbezahlt, der 

Kinderfreibetrag hingegen wird von dem zu versteuernden Einkommen ab-

gezogen. Dem Steuerzahler wird entweder Kindergeld gezahlt oder der 

Kinderfreibetrag gewährt, zwischen den beiden Optionen wählen kann der 

Steuerzahler jedoch nicht (vgl. Stobbe 2017, S. 209). 

 

Das Finanzamt ermittelt in der „Günstigerprüfung“, die im Zuge der jährli-

chen Berechnung der Einkommensteuer (Veranlagung) stattfindet, ob das 

Kindergeld oder der Kinderfreibetrag vorteilhafter ist. Dabei wird der Kinder-

freibetrag von dem zu versteuernden Einkommen abgezogen, wodurch 
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sich das zu versteuernden Einkommen verringert. Wenn diese Rechnung 

ergibt, dass die Steuerersparnis durch die Anwendung des Kinderfreibetra-

ges höher ist, als das Kindergeld für den gleichen Zeitraum, wird der Kin-

derfreibetrag gewährt. Fällt die Steuerersparnis geringer aus als das Kin-

dergeld, erhält die Familie weiterhin das Kindergeld (vgl. 

Birk/Desens/Tappe 2017, S. 330). 

 

Der Kinderfreibetrag setzt sich zum einen aus dem Freibetrag für das Exis-

tenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag in Höhe von 2.394 €) und zum 

anderen aus dem Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 

Ausbildungsbedarf (in Höhe von 1320 €) zusammen und ergibt einen Kin-

derfreibetrag von 3714 € für jedes Elternteil. Innerhalb des Ehegattensplit-

tings (vgl. Kapitel 3.2.1) verdoppeln sich die Beträge (vgl. 

Birk/Desens/Tappe 2017, S. 330, § 32 Abs. 6 EStG). 

 

Alleinerziehendenentlastungsbetrag nach § 24b EStG: 

Wie bereits in Kapitel 3.1.4 erwähnt, kommen auf alleinerziehende Eltern-

teile höhere Belastungen zu, als auf Eltern die den familiären Alltag ge-

meinsam gestalten. Für einen Versuch des Ausgleichs der finanziellen Be-

lastung gibt es familienpolitische und steuerrechtliche Begünstigungen, die 

speziell die Gruppe der Alleinerziehenden berücksichtigt. Da Alleinerzie-

hende (in der Regel) keinen Nutzen aus dem Ehegattensplitting (vgl. Kapi-

tel 3.2.1.) ziehen können, beinhaltet die steuerliche Berücksichtigung des 

Entlastungsbetrags (§ 24b EStG) für Alleinerziehende eine Aufstockung 

des in Kapitel 3.2. erklärten Grundbetrages (nicht zu versteuerndes Ein-

kommen) um 1098 €. Für jedes weitere Kind wird der Entlastungsbetrag 

um 204 € erhöht (vgl. Stobbe 2017, S. 196). 

 

Voraussetzung für die Berücksichtigung des Entlastungsbetrages ist, dass 

der steuerzahlende alleinerziehende Elternteil mit keiner anderen volljähri-

gen Person (außer der eigenen Kinder) eine Haushaltsgemeinschaft bildet 

(z. B. Lebenspartner). Außerdem darf für die Berücksichtigung des Entlas-

tungsbetrages ein gegebenenfalls existierender Anspruch des Splittingver-

fahrens nicht geltend gemacht worden sein (vgl. ebd.). 
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Berücksichtigung von Betreuungskosten: 

Die steuerliche Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten ist eine wei-

tere steuerrechtliche Maßnahme zur finanziellen Unterstützung von Fami-

lien. Eine große Anzahl verschiedener Möglichkeiten für die Betreuung von 

Kindern erstreckt sich von Kindertagesstätten und Tagesvätern/müttern 

über Großtagespflegen bis hin zur Einzelbetreuung im elterlichen Haushalt. 

Die anfallenden Betreuungskosten, können als Sonderausgaben (vgl. Kapi-

tel 3.2.) bei der Steuer berücksichtigt werden (Birk/Desens/Tappe 2017, S. 

332). 

 

Dabei können Eltern zwei Drittel der nachgewiesenen Kinderbetreuungs-

kosten steuerlich geltend machen (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 S. 4 EStG). In die 

steuerliche Berücksichtigung der Betreuungskosten können pro Jahr und 

Kind, dass noch keine 15 Jahre alt ist, Kosten bis 4.000€ einfließen (vgl. 

Birk/Desens/Tappe 2017, S. 332). Für Paare und Alleinerziehende gilt bei 

dieser Steuerentlastung das gleiche. Eltern von Kindern mit Beeinträchti-

gung können Betreuungskosten ohne Altersbeschränkung des Kindes 

steuerlich geltend machen, sofern die Beeinträchtigung bereits vor dem 25. 

Lebensjahr aufgetreten ist (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 5 S. 4 EStG). 

 

Die Darlegung der steuerlichen Vergünstigungen die die Bundesregierung 

für Familien breithält, bilden den Abschluss der Leistungen die innerhalb 

der Dimension Geld in dieser Arbeit Erwähnung gefunden haben. Um die 

Interventionen anhand der familienpolitischen Dimensionen abzuschließen 

wird im Folgenden Kapitel auf die zeitlichen Leistungen für Familien einge-

gangen. 

 

 

3.3. Zeitliche Leistungen 

 

 

Unter „Zeitlichen Leistungen“ sind bedeutende Rechtsansprüche zu verste-

hen. Diese Rechtsansprüche dienen Familien vor allem in den ersten Le-

bensmonaten des Nachwuchses und ermöglichen eine selbstständig ge-

staltbare Familienzeit. Zu Gunsten dieser Zeit können Mütter und Väter ihre 
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außerfamiliären Verpflichtungen ganz oder teilweise ruhen lassen. Da die 

Ansprüche auf Mutterschutz (siehe Kapitel 3.3.1) und Elternzeit (siehe Ka-

pitel 3.3.2) auch mit finanzieller Absicherung einhergehen, stellen sie eine 

verknüpfte Wirkung von den familienpolitischen Dimensionen der Zeit und 

des Geldes dar. 

 

3.3.1. Mutterschutz 

 

Zum Schutz der Mutter und ihres Kindes sieht das MuSchG unterschiedli-

che Maßnahmen vor. Dazu gehören ein besonderer Kündigungsschutz für 

werdende Mütter, und die bereits in Kapitel 3.1.3. erwähnten Regelungen 

zum Beschäftigungsverbot vor und nach der Entbindung, sowie die Zah-

lung von Mutterschafts- (vgl. Kapitel 3.1.3) und Elterngeld (vgl. Kapitel 

3.1.2) 

 

Das seit 1952 bestehende Mutterschutzgesetz ist mit Inkrafttreten zum 

01.01.2018 geändert worden. Aufgrund kontinuierlicher Entwicklungen der 

Arbeitswelt einhergehend mit steigender Erwerbstätigkeit bei Frauen, wur-

de (eine notwendige) Änderung des Mutterschutzgesetzes entschieden. 

Die Neuerungen orientieren sich an Zielen eines zeitgemäßen Mutterschut-

zes (vgl. BSFSJ (c) 2017, S. 3). Die Reformen des Mutterschutzrechts 

schließen nicht nur gesellschaftliche Entwicklungen, sondern auch aktuelle 

gesundheitswissenschaftliche Erkenntnisse ein, wodurch der Diskriminie-

rung von schwangeren und stillenden Frauen entgegengewirkt werden soll 

(vgl. Marburger 2018, S. 7). Da die Reform Studentinnen und Schülerinnen 

mit einbezieht (vgl. §1 Abs. 1 MuSchG), erreicht das Gesetz nun auch 

Schwangere und Stillende aus diesen Gruppen und somit mehr Frauen, als 

zuvor (vgl. BSFSJ (c) 2017, S. 3). Weitere Kernpunkte der Reform werden 

im Folgenden aufgezeigt: 

 

Änderungen innerhalb des Anwendungsbereiches: 

Bisher galt das Mutterschutzgesetz dem Schutz werdender Mütter. Durch 

die Neuregelung richtet sich das Gesetz an Schwangere und Frauen, die 

ein Kind geboren haben oder stillen (vgl. §1 Abs. 4 MuSchG). Berücksich-

tigt werden ausdrücklich Frauen mit Behinderung, die einer Beschäftigung 
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innerhalb einer Werkstatt für behinderte Menschen nachgehen (vgl. §1 

Abs. 2 S. 2 MuSchG). Zudem wurde der Anwendungsbereich auf Prakti-

kantinnen, Auszubildende, Schülerinnen und Studentinnen ausgeweitet 

(vgl. BSFSJ (c) 2017, S. 10). 

 

Verlängerte Schutzfristen: 

Die Schutzfristen für Frauen während der Schwangerschaft und nach der 

Geburt stellen innerhalb der politischen Dimensionen (vgl. Kapitel 2.3) den 

Faktor Zeit dar. Diese Zeit dient dem Schutz der Frau vor, während und 

nach der Entbindung (vgl. BSFSJ (c) 2017, S. 35). Die Schutzfrist beginnt 

sechs Wochen vor der Entbindung und endet acht Wochen nach der Ge-

burt (vgl. §3 Abs. 1 MuSchG). Bei Frühgeburten, Mehrlingsgeburten und 

der Geburt eines Kindes mit einer Beeinträchtigung endet die Schutzfrist 

auf Antrag erst zwölf Wochen nach der Entbindung (vgl. §3 Abs. 2 S. 1-3 

MuSchG). Die Schutzfrist kennzeichnet eine Zeit, in der werdende Mütter 

und Frauen nach der Geburt ihre berufliche Tätigkeit ruhen lassen. Inner-

halb dieses Zeitraumes gilt für jede (werdende) Mutter ein Beschäftigungs-

verbot, um ausreichenden Gesundheitsschutz für Mutter und Kind gewähr-

leisten zu können. Die Frau kann jedoch selbst bestimmen, ob und in wel-

chem Umfang sie der Beschäftigung weiter nachgehen kann/möchte (vgl. 

Marburger 2017, S. 28). Wenn die schwangere Frau auf Wunsch weiterar-

beitet, soll sie während ihrer Tätigkeit keiner Gefährdung ausgesetzt sein, 

die ihre oder die Gesundheit ihres Kindes beeinträchtigen könnte (vgl. 

BSFSJ (c) 2017, S. 36). 

 

Neuregelung der Beschäftigungsverbote: 

Beschäftigungsverbote für schwangere Frauen unterscheiden sich zwi-

schen individuellen (vom Gesundheitszustand abhängig und im Einzelfall 

von einem Arzt verordnet) und generellen Beschäftigungsverboten (gültig 

für alle Frauen nach einer Entbindung). Die Neufassung sieht von den ge-

nerellen Beschäftigungsverboten ab, da diese unter Umständen gegen den 

Wunsch der Schwangeren eingehalten werden müssten. 

 

Ein absolutes Beschäftigungsverbot hingegen besteht innerhalb der 

Schutzfrist nach der Geburt. Dieses absolute Beschäftigungsverbot ist 
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dadurch gekennzeichnet, dass Arbeitgeber Frauen auch auf ausdrückli-

chen Wunsch nicht beschäftigen dürfen (vgl. BSFSJ (c) 2017, S. 36). 

 

Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit 

Das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen ist werdenden Müttern durch die 

Reform des Gesetzes erlaubt, sofern eine Gesundheitsgefährdung für die 

werdende Mutter und ihr Ungeborenes auszuschließen ist (vgl. §6 Abs. 1 

S. 4 MuSchG). Dem Selbstbestimmungsrecht der Frau wird durch die neue 

Reform Beachtung geschenkt, so kann sie selbst bestimmen, ob sie ihrer 

Beschäftigung bis 22 Uhr nachgehen möchte. Einer Beschäftigung nach 22 

Uhr jedoch darf eine Schwangere nicht nachgehen (vgl. §5 Abs. 1 

MuSchG). In Ausnahmefällen und nur durch einen von der Aufsichtsbehör-

de genehmigten Antrag (vgl. §28 Abs. 1 MuSchG), dem eine ausdrückliche 

Willenserklärung der Schwangeren, ein ärztliches Zeugnis, welches bekun-

det, dass die Schwangere der Arbeitsbelastung standhält und unter Aus-

schluss einer unverantwortbareren Gefährdung, kann dieses Verbot aufge-

hoben werden (vgl. §28 Abs. 1 S. 1 – 3 MuSchG).  

 

Besonderer Kündigungsschutz: 

Für den Zeitraum der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der Ge-

burt steht die (werdende) Mutter unter einem besonderen Kündigungs-

schutz. Eine Kündigung innerhalb dieses Zeitraumes ist unwirksam. Seit 

dem 01.01.2018 gilt dieser besondere Kündigungsschutz auch, wenn eine 

Frau eine Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche erlitten 

hat (vgl. §17 Abs. 1 S. 1 – 3). 

 

Ist jedoch ein lebendiges Kind geboren worden, so wird sie sich im Zeit-

raum von mindestens acht Wochen nach der Geburt bis einschließlich zum 

vollendeten achten Lebensjahres ihres Kindes mit der im folgenden Kapitel 

beschriebenen Elternzeit auseinandersetzten wollen. 

 

3.3.2. Elternzeit 

 

In Kapitel 3.1.2 ist bereits ausführlich auf das Elterngeld eingegangen und 

Aspekte, die mit dem Anspruch auf Elternzeit einhergehen, aufgezeigt wor-
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den. Dass Elterngeld und Elternzeit jedoch nicht voneinander abhängen 

müssen (Elterngeld wird beispielsweise auch an SozialhilfeempfängerInnen 

ausbezahlt) verdeutlicht der vierte Abschnitt des BEEG, in dem die Eltern-

zeit für ArbeitnehmerInnen geregelt ist. Elterngeld stellt einen finanziellen 

Ausgleich der Lebenshaltungskosten für die Zeit der Betreuung innerhalb 

der Elternzeit und einen arbeitsrechtlichen Anspruch dar. Diesen können 

arbeitende Elternteile bei ihrem Arbeitgeber geltend machen (vgl. §v 15 

Abs. 1 BEEG). Voraussetzung der Inanspruchnahme ist demnach, dass ein 

Arbeitsverhältnis besteht und der Arbeitnehmer ein in seinem Haushalt le-

bendes Kind betreut und erzieht (vgl. Böttcher/Graue 2016, S. 158). Der 

Anspruch auf Elternzeit kann grundsätzlich innerhalb der ersten drei Le-

bensjahre des Kindes von den Eltern genutzt werden. Da für die Mutter 

acht bis zwölf Wochen nach der Geburt des Kindes ein Beschäftigungsver-

bot nach §6 MuSchG besteht (vgl. Kapitel 3.3.1) kann sie während dieser 

Zeit kein Elternzeitanspruch beim Arbeitgeber geltend machen (vgl. Bött-

cher/Graue 2016, S. 60). 

 

Eine Übertragung nicht in Anspruch genommener Elternzeit auf spätere 

Lebensphasen ist möglich. Somit können Eltern einen Anteil von 24 Mona-

ten der Elternzeit auch noch bis zum vollendeten achten Lebensjahres des 

Kindes realisieren (vgl. §16 Abs. 2 BEEZ). 

 

Beiden Elternteilen steht der Anspruch auf Elternzeit unabhängig vonei-

nander zu. Abs. 3 regelt, neben der Inanspruchnahme von einem Elternteil 

zur gleichen Zeit auch eine Vereinbarkeit gemeinsam genommener Eltern-

zeit (vgl. Böttcher/Graue 2016, S. 161). 

 

Die bereits in Kapitel 3.1.2 dargelegten Möglichkeiten auf Kombination von 

Elterngeld und Teilzeitarbeit finden sich innerhalb der Regelung zur Eltern-

zeit wieder. ArbeitnehmerInnen ist nach § 16 Abs. 4 erlaubt, bei ihrem Ar-

beitgeber von dem Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit Gebrauch zu ma-

chen. Die Arbeitszeit von 30 Wochenstunden darf hierbei nicht überschrit-

ten werden (vgl. ebd. S. 162).  
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Ressourcen, die Familien Bundesweit gleichermaßen zur Verfügung ste-

hen, wurden in Kapitel 3.1 Geldleistungen, Kapitel 3.2 Steuerliche Ermäßi-

gungen und Freibeträge sowie in diesem Kapitel 3.3 Zeitliche Leistungen 

thematisiert. Dies umfasste zwei der familienpolitischen Dimensionen mit 

einer Beschreibung der entsprechenden Bereitstellung von Ressourcen. 

Damit Familien ihre vielseitigen gesellschaftlichen, privaten und ökonomi-

schen Aufgaben und Herausforderungen meistern können, sind sie auf 

Ressourcen angewiesen (vgl. Wunderlich (b) 2014, S. 245). Um die Darle-

gung dessen, was familienpolitische Maßnahmen an Ressourcen innerhalb 

der Geld-, Zeit-und Infrastrukturdimensionen für Familien bereithalten, ab-

zuschließen, wird im Folgenden auf Leistungen, die der Stärkung einer fa-

milienfreundlichen Infrastruktur dienen, näher eingegangen. 

 

 

3.4. Infrastrukturelle Leistungen 

 

 

Da sich eine gelingende Infrastruktur an örtliche Gegebenheiten und die 

Bedarfe der BürgerInnen anpassen muss, ist die Betrachtung der kommu-

nalen Ebene bei einer gelingenden Gestaltung und Verbesserung von inf-

rastrukturellen Angeboten unabdingbar. Daraus resultiert eine Verknüpfung 

zwischen der Dimension „Infrastruktur“ und lokal agierender Familienpolitik. 

Diese Verknüpfung ist mit einem Aufragt an Städte, Kreise und Gemeinden 

verbunden. Hierbei geht es weniger um das Vorgeben einer konkreten Ge-

staltung von Familienpolitik, als um den strukturellen Rahmen, in dem loka-

le Familienpolitik infrastrukturelle Veränderungen veranlassen und in die 

Tat umsetzen kann (vgl. ebd. ff.). Vor diesem Hintergrund werden in den 

folgenden Kapiteln zwei Teilaspekte einer familienunterstützenden Infra-

struktur betrachtet. Zum einen wird es um den gesetzliche Anspruch auf 

Betreuung von Kindern ab dem zweiten Lebensjahr in Kapitel 3.4.1 und 

zum anderen um familienpolitische Strategien auf kommunaler Ebene in 

Kapitel 3.4.2 gehen. 

 

Gesellschaftliche Kontexte bringen inhaltliche Herausforderungen für lokale 

Infrastrukturen mit sich, hängen von strukturellen Gegebenheiten der Ge-
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meinde ab und können als lokalspezifische Besonderheiten bezeichnet 

werden. Der Unterstützungsbedarf von Familien in den Kommunen wird 

von den strukturellen Rahmenbedingungen beeinflusst (vgl. Wunderlich 

Hrsg. 2014, S. 247) und kann durch eine Bedarfsgerechte Infrastruktur ge-

deckt werden. Ein Ideal passfähiges System würde in diesem Zusammen-

hang mit Angeboten einhergehen, die auf konkrete Bedarfe der Familien 

reagieren (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 158) und ihnen eine gelingende 

Vereinbarkeit von Betreuungs- und Familienzeiten, Bedürfnissen und Ver-

pflichtungen aller Familienmitglieder und persönlicher und beruflicher (Wei-

ter)Entwicklung ermöglichen. 

 

3.4.1. Gesetzlicher Betreuungsanspruch 

 

Das Schaffen eines ausgewogenen Angebots an qualitativ guten und ent-

wicklungsfördernden Betreuungsplätzen, ist das Ziel von Bund, Ländern 

und Kommunen (vgl. BSFSJ (b) 2017, S. 22). In Verbindung mit dem seit 

01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder, die 

das erste Lebensjahr vollendet haben (vgl. § 24 SGB VIII), resultiert diese 

Zielsetzung aus der gesetzlichen Verpflichtung, geeignete Betreuungsplät-

ze zu schaffen.  

 

Der Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder umfasst differenzierte 

Angebote, die zum einen auf Frühförderung von unter Dreijährigen ausge-

richtet ist und zum anderen eine unterstützende Struktur für berufstätige El-

tern bieten soll. „In guter Qualität, zeitlich flexibel, bezahlbar und vielfältig“ 

(Schobert/Esslinger 2007, 41). Das Attribut der Vielfältigkeit steht in diesem 

Zusammenhang für ein Betreuungsangebot, welches alle Altersspannen 

abdeckt und von Krippenplätzen und Tagesmüttern/vätern, über Kleinkind-

betreuung und Ganztagskindergärten, bis hin zu Hort und Ganztagsschulen 

reichen soll (vgl. ebd.). 

 

Neben dem Anspruch auf einen Betreuungsplatz und frühkindliche Förde-

rung für Kinder zwischen dem ersten und dritten Geburtstag (vgl. § 24 Abs. 

2 SGB VIII) besteht ein Anspruch auf Betreuung und Förderung bis zum 

Schuleintritt des Kindes (vgl. § 24 Abs. 3 SGB VIII). Diesem Anspruch kann 
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durch den Besuch in einer Tageseinrichtung und/oder einer Kindertages-

pflege Rechnung getragen werden. In 3.4 wurde auf die Bedeutung von 

Kommunen eingegangen. Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind Leis-

tungserbringer auf kommunaler Ebene und haben dafür Sorge zu tragen, 

eine ausreichende Menge an bedarfsgerechten Betreuungs- und Ganz-

tagsplätzen anbieten zu können (vgl. ebd.). 

 

Was unter einer angemessenen Förderung von Kindern, die institutionell 

betreut werden, zu verstehen ist, hat der Gesetzgeber mit leichtem Gestal-

tungsspielraum für die Länder geregelt. Die wesentlichen und bundeswei-

ten Ziele der Förderung für Kinder liegen in der Entwicklungsbegünstigung 

des Kindes zu einer gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Per-

sönlichkeit (vgl. § 22 Abs. 2 S 1 SGB VIII), in einer familienunterstützenden 

Bildung und Erziehung (vgl. § 22 Abs. 2 S 2 SGB VIII) und der direkt an die 

Eltern gerichteten Hilfe, zu einer besseren Vereinbarkeit von Kindererzie-

hung und Erwerbstätigkeit (vgl. § 22 Abs. 2 S 3 SGB VIII). Der Förderungs-

auftrag bezieht sich auf die Erziehung, Betreuung und Bildung des Kindes 

und schließt die soziale, körperliche, geistige und emotionale Entwicklung 

mit ein. Die Vermittlung gesellschaftsorientierter Werte und Normen, die 

Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstandes, der sprachlichen 

und weiterer Fähigkeiten soll sich an der jeweiligen Lebenssituation und 

ethnischen Herkunft sowie den Interessen und Bedürfnissen des Kindes 

orientieren (vgl. § 22 Abs. 3 SGB VIII). 

 

Wenn der Träger der öffentlichen Jugendhilfe dem Rechtsanspruch gemäß 

§ 24 Abs. 2 SGB VIII (Anspruch auf Betreuung und Förderung in Tagesein-

richtungen und/oder der Kindertagespflege ab dem ersten Geburtstag) 

nicht gerecht wird, verletzt er seine Amtspflicht. Aus dieser nicht erfolgten 

Pflichterfüllung gegenüber den BürgerInnen entsteht ein Anspruch auf 

„Schadenersatz wegen Amtspflichtverletzung“ (Meysen/Beckmann 2013, S. 

122). Bei erfüllten Voraussetzungen, wie beispielsweise das frühzeitige in 

Kenntnissetzen des zuständigen Trägers durch die Erziehungsberechtig-

ten, umfasst der Anspruch auf Schadenersatz den gesamten materiellen 

Ausgleich von versäumten Löhnen, bis zu geleisteten Betreuungskosten 

(vgl. ebd.).  
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Das Ziel von Bund, Ländern und Kommunen, ein ausgewogenes Angebot 

an qualitativ guten und entwicklungsfördernden Betreuungsplätzen zu 

schaffen, hängt nicht nur mit dem bestehenden Rechtsanspruch auf Be-

treuung für Kinder ab dem ersten Geburtstag zusammen, sondern auch 

von örtlichen Gegebenheiten ab. Dem Rechtsanspruch auf Betreuung kann 

nur im unmittelbaren Lebensumfeld der Familien durch ein intaktes Infra-

strukturnetz Rechnung getragen werden. Auch weitere familienpolitische 

Leistungen innerhalb der Infrastrukturdimension müssen (anders als bei-

spielsweise Geldleistungen) innerhalb des Lebensraumes von Familien 

verankert sein, um sie in ihrem herausfordernden Alltag unterstützen zu 

können. Daher werden Strategien zur Herstellung von geeigneten Infra-

strukturen auf kommunaler Ebene Inhalt des folgenden Kapitels sein. 

 

3.4.2. Kommunale Lösungsansätze 

 

Laut des Urteils vom Bundesverfassungsgericht zählen neben den funda-

mentalen Aufgaben wie Straßenreinigung, Wasser- und Energieversor-

gung, auch weitere Bedürfnis- und Interessenerfüllungen, der BürgerInnen 

zu dem Aufgabenbereich von Kommunen. Auf der Ebene einer kommuna-

len Familienpolitik geht das mit einem Bereitstellen von Kinderbetreuungs-

plätzen, Familienberatungs- und -bildungsstellen und einer Förderung fami-

lienfreundlicher Strukturen in lokal ansässigen Betrieben (vgl. Wunderlich 

(a) 2014, S. 73) einher. Im siebten Familienbericht ist über die Dimension 

der Infrastruktur zu lesen, dass die durch die Infrastruktur bereitgestellten 

Dienstleistungen bedarfsgerecht anzubieten und sinnvoll zu bündeln sind. 

 

Außerdem wird der rechtliche Rahmen für kommunale Familienpolitik in 

Art. 6 des Grundgesetzes gesteckt: „Ehe und Familie stehen unter dem be-

sonderen Schutze der staatlichen Ordnung“. Dieses Gesetzt geht mit einer 

Verpflichtung auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene einher, Familien 

zu fördern und zu schützen. Dabei sind Kreise, Gemeinden und Städte in-

nerhalb ihrer Aufgaben Träger der Familienförderung. Diese Aufgaben be-

inhalten das Sicherstellen einer Angebotsvielfalt und haben direkte Auswir-

kungen auf eine familienfreundliche Infrastruktur. Gemeinden übernehmen 
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innerhalb der Organisation von familienbezogenen Sozialdienstleistungen 

eine zentrale Moderatorenrolle. Konzeptionelle Überlegungen für eine fami-

lienfreundliche Kommunalpolitik sollten sozialstrukturelle Veränderungen 

von Familienstrukturen, lebenslange und lebensphasenbedingte Anforde-

rungen, zeitliche Herausforderungen für familiären Alltag sowie regionale 

und örtliche Rahmenbedingungen in ihre Planung einbeziehen. Mit einem 

familienfreundlichen Konzept gehen folgende Bereiche einher (vgl. BSFSJ 

2009, S. 4): 

• Siedlungs- und Umweltbedingungen, 

• Wohnmöglichkeiten, 

• Arbeitsplatzbedingungen,  

• Unterstützung zur Betreuung und Erziehung, 

• infrastrukturelle Angebote wie Familienbildungs- und -

Beratungsstellen, 

• eine Familienorientierung innerhalb des Gesundheitswesens und 

• soziale Dienstleistungen. 

 

An der Umsetzung einer familienfreundlichen Familienpolitik auf kommuna-

ler Ebene sollten neue Kooperationsformen (wie beispielsweise familienpo-

litische Foren und Konferenzen), neue kommunalpolitische Willensbildung7 

(wie beispielsweise Familienkommissionen), sowie neue Formen der Zu-

sammenarbeit innerhalb der Kommunalverwaltung (wie beispielswiese äm-

terübergreifende Arbeitsgruppen und Familienbeauftragte) beteiligt sein 

(vgl. BSFSJ 2009, S. 4). 

 

Familienpolitik als eine Querschnittaufgabe aller kommunal relevanten Ak-

teure, sollte auch die örtlichen Akteure in das Handlungsfeld einbeziehen. 

Denn um die genannten neuen Kooperationsformen, kommunalpolitische 

Willensbildung und Formen der Zusammenarbeit innerhalb der Kommunal-

verwaltung realisieren zu können, bedarf es einer wirkungsvoll gestalteten, 

strategisch vorgehenden Familienpolitik auf kommunaler Ebene. Das Ver-

netzen aller ortsrelevanten Akteure ermöglicht Austausch und Diskurse 

                                                
7 Politische Willensbildung beschreibt einen demokratischen Vorgang in dem der Wille von 
BürgerInnen/WählerInnen die Grundlage politischer Entscheidungen wiederspiegelt, die auf 
kommunaler Ebene, im Landesparlament oder im Bundestag Umsetzung finden können.  
(vgl. Schneider/Toyka-Seid 2018) 
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zwischen den Akteuren. Das Sammeln von Informationen über die Bedarfe 

von ortsansässigen Familien mit einem anschließenden Bereitstellen des 

Wissens kann dann in konkret umzusetzende Kooperationsprozesse zwi-

schen vernetzten Akteuren münden (vgl. Wunderlich 2014, S. 249). 

 

Aus der Initiative „Lokale Bündnisse für Familien“ gehen zahlreiche Bei-

spiele für eine gelingende Vernetzung unterschiedlichster kommunaler und 

örtlicher Akteure hervor. Diese Beispiele stehen für die Umsetzung einer 

wirkungsvoll gestalteten und strategisch vorgehenden Familienpolitik im 

Lebensumfeld von Familien. Darüber hinaus sind sie ein Indikator für fami-

lienfreundliches Klima am Wohnort und tragen durch den Vernetzungsas-

pekt zu einem gesteigerten Nutzen der Potenziale auf lokaler Ebene bei. 

Die Bündnisse gewinnen sowohl für Regionen (Zeitpolitik) und Betriebe 

(Personalpolitik), als auch für Familien (Zeitressourcen und Infrastruktur) an 

Bedeutung, da das Ziel die Herstellung eines gesteigerten Bewusstseins 

für die Zeitqualität der Familien beinhaltet (vgl. BSFSJ 2009, S. 10). Die Ini-

tiative wurde 2004 durch das Bundesfamilienministerium ins Leben geru-

fen, bringt kommunale Vernetzungen von wirtschaftlichen, politischen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren mit sich und arbeitet an verbesserten Ar-

beits- und Lebensbedingungen für Familien. Realisiert wird dieses Vorha-

ben durch das Gestalten bedarfsorientierter Projekte in den Kommunen. 

Thematische Schwerpunkte können von Region zu Region Unterschiede 

aufweisen. Jedoch sind die Bedarfe von Familien in unterschiedlichen Re-

gionen innerhalb der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Beruf und 

die Pflege von Angehörigen, der Kinderbetreuung und einer unterstützen-

den und familienfreundlichen Infrastruktur zu finden. Das Bundesfamilien-

ministerium, als Initiator der Initiative, bietet eine Servicestelle an, in der in-

teressierte Akteure und Netzwerkpartner Einstiegshilfen und Erstinformati-

onen erhalten können. Schon bestehende Bündnisse können ebenfalls be-

raten und unterstützt werden. Glücklicherweise gehören den Bündnissen 

neben lokalen Vertretern auch Vertreter von Gewerkschaften und Kam-

mern, Unternehmen, Arbeitsagenturen, Stiftungen, Kirchen, Hochschulen, 

Verbänden, Krankenhäusern, sowie Vertreter der freien Kinder- und Ju-

gendhilfeträger an. Auch die erwähnte und wichtige Moderations- bzw. Ko-

ordinationsrolle wird in der Mehrheit aller Bündnisse von Akteuren der je-
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weiligen Kommunalpolitik und –Verwaltung eingenommen (vgl. Wunderlich 

2014, S. 79 ff.). 

 

Die Vernetzung wichtiger Akteure für die Gestaltung einer passgenauen 

Infrastruktur, geht nicht zwangsläufig mit der beschriebenen Initiative des 

Bundes einher. Verbände, Vereine, Arbeitgeber und Kreisjugendpflegen 

können auf unterschiedlichste Weise agieren, um den Bedarfen der Fami-

lien vor Ort gerecht zu werden. Denn ein funktionierendes Familienleben 

hängt von örtlichen Gegebenheiten ab und wird durch die kommunale Inf-

rastruktur beeinflusst. Dass das Familienleben in ausreichender Form zu 

Entwicklungschancen und Wohlbefinden aller Familienmitglieder beitragen 

kann, hängt zum einen von internen Faktoren, wie finanziellen Ressourcen, 

gut zu koordinierenden Familienzeiten und dem herrschenden Familienkli-

ma ab. Zum anderen ist die Familie in (wohnortnahe) gesellschaftliche Kon-

texte eingebettet und somit in ein gut oder weniger gut passfähiges Gefüge 

infrastruktureller Leistungen (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 158). Dieses 

Gefüge infrastruktureller Leistungen schließt die Darlegung von Unterstüt-

zungen für Eltern und Kinder durch familienpolitische Interventionen ab und 

ermöglicht im nächsten Schritt ein Gegenüberstellen von dem, was Fami-

lien benötigen (vgl. Kapitel 2.3) und dem, was Familien erhalten (vgl. Kapi-

tel 3 – 3.4.2). 

 

 

 

4. Interventionsdefizite und Handlungsbedarf 

 

 

 

Aus der Fülle von familienpolitischen Maßnahmen lassen sich anhand der 

in Kapitel 2.3 dargestellten Tabelle (Abb. 1) bestehende Interventionsdefizi-

te und daraus wiederum Handlungsbedarfe ableiten. Dieses Kapitel bein-

haltet Kritikpunkte zu den vorangegangenen Leistungen der Familienpolitik. 

Ein bestehendes Ungleichgewicht zwischen der Masse an Geldleistungen 

und einer geringeren Leistungsdichte in den Bereichen der Zeit- und Infra-

strukturdimensionen wird verdeutlicht. Daran anschließend folgt ein Ab-
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gleich mit den in Kapitel 2.3 genannten Interventionsdimensionen, die nötig 

wären, um den alltäglichen Bedarf zu decken und eine geeignete Teilhabe 

von Familien zu gewährleisten. 

 

Da die sozialpolitische Praxis als ein Resultat von machtpolitischen, huma-

nitären, bürokratischen, wirtschaftlichen und professionellen Motiven und 

Zielen (vgl. Kaufmann 2009, S. 31) zu verstehen ist, können die von Institu-

tionen und Ministerien ergriffenen Maßnahmen zur Gestaltung von wirksa-

mer Familienpolitik Widersprüchlichkeiten aufwerfen. Vor allem während 

sich Familienmodelle und strukturelle Einflüsse wandeln, können solche 

Widersprüchlichkeiten von politisch bestimmten Maßnahmen auftreten.  

„Beispielsweise existieren zurzeit Widersprüchlichkeiten zwischen 

dem Ehegattensplitting und dem Elterngeld, da ersteres Anreize 

gegen und letzteres für die Erwerbstätigkeit von Müttern impliziert“ 

(vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2014). 

 

Ein Aspekt der Kritik an Geldleistungen besteht darin, dass familienpoliti-

sche Leistungen über Sozialversicherungsbeiträge und Steuern finanziert 

werden. Da Familien Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zahlen, 

stellt sich die Frage, inwiefern Familien die Leistungen, die sie erhalten 

selbst finanzieren (vgl. BSFSJ 2009, S. 4). Wie in Kapitel 3.2.2 dargelegt, 

sind das Kindergeld und der Kinderfreibetrag aneinandergekoppelt. Da das 

Existenzminimum für Kinder steuerfrei bleiben muss, kann der Zusammen-

hang von Kindergeld und Kinderfreibetrag den Eindruck erwecken, dass 

das Kindergeld eine Rückzahlung von (zu viel) erhobenen Steuern ist. 

 

Dass Ehegattensplitting und Elterngeld unterschiedliche Anreize für die 

Gestaltung familiären Alltags bieten, hat bereits Erwähnung gefunden. Au-

ßerdem bringt das Elterngeld Plus einen früheren Wiedereinstieg in eine 

Teilzeitbeschäftigung mit sich, da es einen stärkeren Anreiz schafft Eltern-

geldbezug und Teilzeiterwerbstätigkeit miteinander zu verbinden. Dadurch 

besteht vor allem für Mütter eine gesteigerte Chance, wieder früher an den 

Arbeitsplatz zurückzukehren. Eine frühe Wiederaufnahme der Tätigkeit als 

Teilzeitkraft lässt sich zwar unter Umständen besser mit der Kinderbetreu-

ung verbinden als ein Einstieg in Vollzeit (vgl. BSFSJ 2015, S. 8), jedoch 
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verlangt dieser durch das Elterngeld Plus geschaffene Anreiz auch den 

Ausbau und die Gewährleistung einer geeigneten Infrastruktur (welche von 

der Familienpolitik selbst postuliert wird), weil für Kleinkinder unter einem 

Jahr Betreuungsplätze geschaffen werden müssen, falls beide Eltern in 

Teilzeit arbeiten. 

 

Obwohl die familienpolitische Ausrichtung auf drei Säulen fußt, haben die 

Ausführungen der familienpolitischen Leistungen (vgl. Kapitel 3.1 – 3.4.2) 

verdeutlicht, dass die Dimension des Geldes innerhalb der familienpoliti-

schen Leistungen mit Abstand die größte Interventionsdichte aufzeigt. Die 

Kritik an der Fülle der Geldleistungen ist daher von Relevanz. Eine nach-

haltige Familienpolitik muss durch ein integrativ-vernetztes Zusammenwir-

ken von finanziellen, zeitlichen und infrastrukturellen Leistungen bestimmt 

sein. Um das Funktionieren von familiärem Alltag zu gewährleisten, ist das 

Berücksichtigen aller benötigten Leistungen notwendig. Leistungen hinge-

gen, die nur an einer der drei Dimensionen ausgerichtet wirken, können ei-

nem Konzept, das sowohl den Lebenslauf und zeitlich unterschiedlich 

strukturierte Aufgaben (Zeit), als auch die Vereinbarkeit von verschiedenen 

Lebensbereichen (Infrastruktur) und Erwerbstätigkeit (Geld) beinhalteten, 

nicht gerecht werden (vgl. Schultz 2013, S47). 

 

Zum einen bedeutet dieses „enorm große“ Angebot an finanzieller Unter-

stützung für Familien sicherlich eine Entlastung. Andererseits müssen El-

tern über die Möglichkeiten verfügen, an das Geld, das ihnen zusteht zu 

gelangen. Das spiegelt den Aspekt des Zusammenwirkens der Dimensio-

nen auf der Ebene der Leistungen wieder, denn dafür muss ihnen Wissen 

in Form von Informationen über die einzelnen Leistungen zugänglich ge-

macht werden. Infrastrukturelle Leistungen befähigen Eltern dazu, an die-

ses Wissen zu gelangen. Ein Zusammenhang mit Leistungen anderer Di-

mensionen muss hergestellt sein, damit Auswirkungen von Leistung ab-

schätzbar werden (vgl. ebd.). 

 

Anhand der in Kapitel 2.3 dargestellten Tabelle wurde unter anderem auf-

gezeigt, welche Ebenen der Wirkung von Geld, Zeit und Infrastruktur, Lö-
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sungsansätze für die Bewältigung familiären Alltags bieten. Um die beste-

henden Herausforderungen von 

• generationsübergreifender Bildung, Fürsorge, Kompetenzvermitt-

lung und Gesundheitserhaltung, 

• familiären Herstellungsleistungen, 

• Koordinationsleistungen zwischen Spontanität und Flexibilität, 

• einer gesteigerten Mobilität, 

• unzureichender Bezahlung durch atypische Beschäftigungsverhält-

nisse, 

• Stressbelastungen und 

• Kinderbetreuung 

bewältigen zu können, fand im Verlauf der Tabelle die familienpolitische 

Dimension des Geldes nur ein einziges Mal Anwendung. Die Zeit- und Inf-

rastrukturdimensionen wurden drei beziehungsweise vier Mal auf die be-

stehenden Anforderungen angewendet. Dies unterstützt die vorangegan-

gene These, dass familienpolitische Maßnahmen innerhalb der unter-

schiedlichen Dimensionen ineinander verzahnt funktionieren sollten. Au-

ßerdem wird das Ungleichgewicht innerhalb der Leistungen verdeutlicht, 

welches stark für einen Ausbau infrastruktureller Leistungen spricht. Gera-

de für diesen Ausbau einer geeigneten Infrastruktur ist das Zusammenwir-

ken mit den beiden anderen Dimensionen unabdingbar. Infrastruktur muss 

sich an den Bedarfen orientieren, die sowohl die Geld- als auch die Zeitdi-

mension berücksichtigen, um Familien im Alltag eine Unterstützung zu bie-

ten. 

 

Gesellschaftliche und individuelle Erwartungen an das, was von Familien 

zu leisten ist, bringen innerhalb eines „verkomplizierten“ Alltags mit all sei-

nen Herausforderungen einen zusätzlichen Unterstützungsbedarf mit sich. 

Bislang hat sich das infrastrukturelle Angebot, auf das Familien angewie-

sen sind, (noch) nicht flächendeckend an Problemlagen und gestiegene 

Anforderungen angepasst. Eine adäquate Familienförderung kann nicht 

ausschließlich auf rechtliche und finanzielle Maßnahmen gestützt sein, 

sondern muss genauso zeitpolitische und infrastrukturelle Maßnahmen zur 

Verfügung stellen (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, S. 160). Einen wichtigen 

Aspekt von familiengerechter Infrastruktur macht eine Kinderbetreuung 
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aus, welche auf entstandene Anforderungen durch die Entgrenzung des 

Arbeitsmarktes (vgl. Kapitel 2.3) reagiert. Inwiefern Kinderbetreuungsange-

bote diese Anforderungen (nicht) abdecken, wird Gegenstand des folgen-

den Kapitels sein.  

 

 

4.1. Betreuungsbedarf und flexible Betreuungszeiten 

 

 

Das am 01.08.2013 in kraftgetretene Gesetz garantiert jedem Kind im Alter 

zwischen einem und drei Jahren einen Kita- oder Tagespflegeplatz. Der 

Anspruch ist einklagbar (vgl. Kapitel 3.4.1). Dass es zu dem Stichtag im 

August 2013 nicht genügend Kitaplätze gab, war im Vorfeld abzusehen. 

Dieses Kapitel setzt sich daher mit der aktuellen Betreuungssituation von 

Kindern unter drei Jahren auseinander, um aufzuzeigen, in welchen Berei-

chen es nach wie vor mangelt. Neben dem Mangel an Betreuungsplätzen 

wird die Herstellung einer verbesserten Betreuungssituation mit möglichst 

flexibel gestalteten Betreuungszeiten von Relevanz sein. 

 

Familien befinden sich innerhalb ihres inneren Gefüges und den alltägli-

chen Herausforderungen in dynamischen Entwicklungen. Diese Dynamik 

und das Einfordern familienunterstützender Maßnahmen drückt sich auch 

durch familienpolitische Leistungen aus. Der Ausbau, die Verbesserung 

und Sicherstellung der Qualität von Kinderbetreuungsangeboten, einherge-

hend mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, haben bereits zu 

einer verbreiteteren Nutzung von Betreuungsangeboten für Kinder zwi-

schen dem ersten und dritten Geburtstag geführt (vgl. BSFSJ 2017 (a), S. 

66). Inwiefern ein vom Gesetz garantierter Betreuungsplatz für Kinder die-

ser Altersspanne tatsächlich existiert, wurde in der DJI-

Kinderbetreuungsstudie U15 im Jahr 2016 untersucht. Die DJI-

Kinderbetreuungsstudie gibt Auskunft über die Betreuung von Kindern bis 

zum 15. Lebensjahr und dem existierenden Betreuungsbedarf der Eltern. 

Durch eine jährliche Wiederholung wird das Beobachten und Vergleichen 

von Entwicklungen innerhalb der Betreuung unter Dreijähriger ermöglicht. 

Auch Entwicklungen innerhalb der Gruppe von Dreijährigen bis zu Schulan-
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fängern sowie in der Gruppe der Schulkinder können nachgezeichnet wer-

den (DJI-Kinderbetreuungsreport 2017, S. 85). Da der Rechtsanspruch auf 

einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige (vgl. Kapitel 3.4.1) als familien-

politische Leistung für die vorliegende Arbeit von Relevanz ist, wird auf die 

Betreuungssituation im U3-Bereich besondere Aufmerksamkeit gelegt. 

 

Es folgt die grafische Darstellung des bundesweit existierenden Betreu-

ungsbedarfes im Verhältnis zu real existierenden Betreuungsplätzen. Die 

erste der beiden folgenden Grafiken (Abb. 1) zeigt die Betreuungssituation 

für alle Kinder unter drei Jahren aus dem Jahr 2016. Die zweite (Abb. 2) 

geht speziell auf die Betreuungssituation von Kindern zwischen dem ersten 

und zweiten Lebensjahr ein. Beide Grafiken geben Auskunft über die Situa-

tion der einzelnen Bundesländer. 

 

Abbildung 1: Betreuungsbedarf und Betreuungsquote nach Bundesländern 2016 – Gruppe 
U3 

Der beste Ausgleich zwischen Betreuungsbedarf und Betreuungsplätzen 

für unter Dreijährige, existiert für Ostdeutschland in Mecklenburg-

Vorpommern und für Westdeutschland in Hamburg. Die Differenz beider 

Werte liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei dem bundesweit kleinsten 

Wert von drei Prozentpunkten. In Hamburg liegt die Differenz bei sieben 

Prozentpunkten. Der Bedarf von Kinderbetreuungsplätzen in Verbindung 
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mit der tatsächlichen Betreuungsquote erreicht mit einer Differenz von 20 

Prozentpunkten in Bremen den schlechtesten Wert. Es folgen Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz mit jeweils 16 Prozentpunkten (vgl. DJI-

Kinderbetreuungsreport 2017, S. 12). 

 

Durch das Betrachten des ungedeckten Bedarfes an Betreuungsplätzen für 

die Gruppe von Kindern zwischen dem zwölften und 24. Lebensmonat 

(Abb. 3), wird ein besonders großer Unterschied zwischen bestehendem 

Betreuungsbedarf und existierender Betreuungsquote deutlich. Innerhalb 

der gesamten Gruppe von Kindern unter drei Jahren sind für die Kinder 

zwischen dem zwölften und 24 Lebensmonat kaum geeignete Betreuungs-

plätze vorhanden. Zahlen aus den vorherigen Jahren zeigen auf, dass es 

bei diesem Mangel von Betreuungsplätzen seit 2014 weitere Anstiege ge-

geben hat. So lag die Differenz des Bedarfes und bestehenden Betreu-

ungsangeboten für Kinder zwischen ein und zwei Jahren im Jahr 2014 bei 

fast 17 und im Jahr 2015 bei 19 Prozentpunkten. Für das untersuchungsre-

levante Jahr (2016) der Studie lag der Wert bei 24 Prozentpunkten (vgl. 

DJI-Kinderbetreuungsreport 2017, S. 13).  

 
Abbildung 2: Betreuungsbedarf und Betreuungsquote nach Bundesländern 2016 – Grupppe 
1-2-jähriger 
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Die Betreuungssituation im Westen Deutschlands zeigt eine größere Diffe-

renz zwischen der Betreuungsquote und dem Betreuungsbedarf bei Einjäh-

rigen, als es im Osten Deutschlands der Fall ist. Die Quote von 25 Pro-

zentpunkten liegt um einiges höher als die von 16 Prozentpunkten im Os-

ten. Für eine geeignete Betreuungsinfrastruktur im Osten Deutschlands 

spricht das Übersteigen der Quote von betreuten Einjährigen des existie-

renden Bedarfes an Betreuungsplätzen für Einjährige im Westen Deutsch-

lands (vgl. DJI-Kinderbetreuungsreport 2017, S. 13). Als Hauptursache für 

die unterschiedliche Betreuungssituation im Vergleich zwischen dem Osten 

und dem Westen Deutschlands können die ungleichen Zielsetzungen von 

institutioneller Kinderbetreuung der DDR und der alten BRD genannt wer-

den. Die daraus resultierenden Vorstellungen beeinflussen die soziale Ak-

zeptanz von Erwerbstätigkeit bei Müttern und außerhäuslicher Betreuung 

bis heute mit (vgl. Wunderlich (b) 2014, S. 55). 

 

Die Betrachtung auf der Länderebene verdeutlicht, einen auffallenden Wert 

in Bremen. Der Bedarf liegt hier bei etwa 42 Prozentpunkten über der exis-

tierenden Betreuungsquote. Diese Differenz ist bemerkenswert, da der Un-

terschied im Vorjahr bei nur 27 Prozentpunkten lag. Die aktuelle Situation 

könnte durch Zuwanderung in den kleinen Stadtstaat begründet sein. Auch 

für die Gruppe von ein- bis zweijährigen Kindern folgen Rheinland-Pfalz 

und Nordrhein-Westfalen hinter Bremen mit hohen Differenzquoten. Baden-

Württemberg und Bayern zeigen für Westdeutschland zwar den geringsten 

Differenzwert mit jeweils 25 Prozentpunkten auf (vgl. DJI-

Kinderbetreuungsreport 2017, S. 13), im Bundesvergleich zeugt dieses Er-

gebnis jedoch von Entwicklungs- und Ausbaubedarf der Betreuungssituati-

on, um dem bestehenden Rechtsanspruch Rechnung tragen zu können. 

 

Diese und vorangegangene Analysen zeigen auf, dass es trotz des beste-

henden Rechtsanspruchs auf Betreuung für Kinder ab dem ersten Geburts-

tag, Mangel in der Umsetzung für Eltern und ihre Betreuungswünsche gibt. 

Jedoch sind die Chancen, auf „Wunscherfüllung“ – wohl auch durch den 

bestehenden Rechtsanspruch – im Bereich der frühkindlichen Betreuung 

besser als für Kinder zu Schulbeginn (vgl. DJI-Kinderbetreuungsreport 

2017, S. 85). An dieser Stelle sei erwähnt, dass auf die problematische Si-
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tuation der Nachmittagsbetreuung von Grundschülern nicht näher einge-

gangen wird. Offensichtlich ist, während der Rechtsanspruch auf Betreuung 

für Kinder ab dem ersten Geburtstag existiert, dieser mit Schulbeginn er-

lischt, obwohl Grundschulen häufig zur Mittagszeit schließen. Vor allem er-

werbstätige Eltern, benötigen auch über die Mittagszeit hinaus eine geeig-

nete Kinderbetreuung. (vgl. ebd. S. 71). 

 

Die Qualität von Betreuungsangeboten kann nicht allein durch einen gerin-

gen Differenzwert zwischen Betreuungsbedarf und Betreuungsplätzen oder 

durch spätere schulische Leistungen bemessen werden, sondern muss 

sich an dem Wohlergehen der Kinder und Ihrer Eltern orientieren. Inwiefern 

das institutionelle Gefüge nicht nur zu einer zeitlichen Vereinbarkeit, son-

dern auch zu gesteigertem Wohlbefinden von Kindern und Eltern beitragen 

kann, um somit die Bewältigung alltäglicher oder lebenslaufbedingter Her-

ausforderungen positiv zu begleiten, ist für die Qualität der Betreuung 

ebenfalls von Bedeutung (vgl. Schultz, 2013 S. 58.). In Kapitel 3.4.1 wur-

den relevante Aspekte frühkindlicher Förderungen genannt. Es wurde auf-

gezeigt, zu welchen Leistungen institutionelle Kinderbetreuung per Gesetz 

verpflichtet ist, um eine angemessene frühkindliche Förderung zu gewähr-

leisten. Innerhalb des Betreuungsgefüges für unter Dreijährige ist uner-

probt, ob allein der Krippenplatzausbau, ein stärkerer Fokus auf die Anzahl 

von Tageseltern oder Varianten kombinierter Betreuung durch Tagesvä-

ter/mütter und Krippen zu einer besseren Vereinbarkeit von beruflichen 

Verpflichtungen und kindlicher Fürsorge beitragen kann (vgl. Schultz, 2013 

S. 58).  

 

Für den Ausbau von infrastrukturellen Netzen, zu denen im Besonderen 

Betreuungsangebote zählen, eröffnet das Berücksichtigen des Wohlbefin-

dens von Kindern und Eltern neue Perspektiven. In dem Bezug auf Betreu-

ung und Förderung von Kindern verleiht der heutige Erkenntnisstand über 

kindliche Entwicklungsprozesse, der Zeitqualität von Fürsorge, die Eltern 

für ihre Kinder aufbringen (können), einen bedeutenden Stellenwert (vgl. 

Schultz 2013, S. 55). Durch das Berücksichtigen dieser Erkenntnis für das 

Wohlbefinden der Eltern und des Kindes ist die Möglichkeit gekennzeichnet 

den Eltern als Ressource für kindliche Entwicklung mehr Bedeutung zu-
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kommen zu lassen. Sozial- und familienpolitische Maßnahmen sollten aus 

diesem Verständnis abgeleitet werden und Nachbarschaft, Gemeinde, Bil-

dungs- und Betreuungseinrichtungen sowie die Arbeitsplätze der Eltern so 

strukturieren, dass sie im Interesse des Wohlbefindens von Familien und 

somit im Interesse der Entwicklung von Kindern wirken können (vgl. Ber-

tram/Bertram 2009 S. 178).  

 

In Kapitel 2.1 wurden Gelegenheitsstrukturen nach Kaufmann als Bedin-

gungen einer räumlichen, sozialen und sachlichen Umwelt beschrieben, die 

von Dritten vorgeschrieben und daher von einer Person nicht frei verfügt 

werden können. Die Gestaltung von Betreuungsangeboten unter Berück-

sichtigung des familiären Wohlbefindens könnte durch flexible Öffnungszei-

ten mit einer verbesserten Zeitsouveränität für Familien einhergehen. Nicht 

das „Mehr“ an Zeit, sondern die bereits genannte Zeitsouveränität, die dar-

aus entstehen könnte, ist hierbei von Wert. Eine verringerte Abhängigkeit 

von strukturellen, institutionellen und von Dritten auferlegten Zeitfenstern 

könnte Familien dabei unterstützen, den genannten Herausforderungen 

und der Herstellung von Familie - einhergehend mit der entwicklungsför-

dernden Fürsorge der Kinder – gerecht zu werden (vgl. Wunderlich (b) 

2014, S. 261). Die Qualität der Infrastruktur, in diesem Fall: die flexible 

Zeitgestaltung von institutioneller Kinderbetreuung, trägt zu der Gestaltung 

familiären Alltags mit all seinen Anforderungen und Aufgaben im besonde-

ren Maße bei. 

 

Bedarfe, die über eine Betreuung innerhalb der Kernzeit zwischen acht und 

17 Uhr hinausgehen existieren bundesweit. Bezogen auf Eltern, deren Kind 

sich in Betreuung befindet, liegt Der Bedarf von anderen, als den zur Ver-

fügung gestellten Betreuungszeiten, bei 54 Prozent. (BSFSJ (d) 2017, S. 

32 2017, S. 11). Der Bedarf flexiblerer Öffnungszeiten ist der Politik be-

kannt. Ein gemeinsamer Betreuungsangebots-

Qualitätsentwicklungsprozess von Bund und Ländern beinhaltet das Bun-

desprogramm „KitaPlus: Weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist“. 

Dieses Programm fördert Betreuungsplätze im Nachmittagsbetreuungsbe-

reich von Schulkindern und im U3-Bereich, um eine flexiblere Gestaltung 

von Betreuungszeiten voranzutreiben. Dadurch wird Eltern ermöglicht, 
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auch außerhalb von Kernzeiten Betreuungsbedarfe erfüllt zu bekommen. 

Die Orientierung am Bedarf von Betreuungszeiten hat Ländern, Kommunen 

und Trägern in der Vergangenheit bereits erhebliche Bemühungen abver-

langt (BSFSJ (d) 2017, S. 32). 

 

Gesetzlich geregelte Betreuungsansprüche sind in der Theorie zwar mit 

mehr Zeit für Elternteile verbunden, um ein Gleichgewicht zwischen berufli-

cher und familiärer Organisation zu erreichen und Geld verdienen zu kön-

nen. Eine Inanspruchnahme von Betreuungsarrangements ist in der Reali-

tät jedoch oft mit einem „Drahtseilakt“ an Zeit- und Streckenorganisation für 

Eltern verbunden. Der wachsende Anspruch an Familien, allen Herausfor-

derungen und Lebensbereichen gerecht werden zu können, muss in fami-

lienpolitischen Maßnahmen eine Rolle spielen. „Oberflächlich betrachtet“ 

beinhaltet der von der Gesellschaft, dem Arbeitsmarkt und den eigenen 

Maßstäben ausgehende Anspruch („nur“) die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. In dieser Vereinbarkeit spielen das persönliche Wohlbefinden aller 

Familienmitglieder und gemeinsam gestaltete Familienzeiten jedoch eine 

wichtige Rolle. Das Vereinbarkeitsgefüge mit all seinen wichtigen Aspekten 

kann für Familien durch eine begünstigende und flexible Infrastruktur leich-

ter herzustellen sein. Die politischen Dimensionen Geld, Zeit- und Infra-

struktur können - abgestimmt aufeinander - Möglichkeiten für Familien 

schaffen, um der Begleitung und Realisierung einzelner Lebensabschnitte 

innerhalb des Lebenslaufes den jeweiligen persönlichen Entwicklungsver-

läufen (bei den Kindern) zu ergreifenden Zukunftschancen (bei den Eltern) 

und der alltäglichen Herstellung von Familienzeiten gerecht werden zu 

können. Diese Lebensabschnitte und Zukunftschancen müssen innerhalb 

der Familie eine zentrale Rolle spielen (dürfen). Deren Erreichung sollte 

sowohl bei Kindern, als auch bei den Eltern durch ein Infrastrukturnetz vor 

Ort getragen werden (vgl. Dingeldey 2000, S. 97). Wie in Kapitel 3.4.2 be-

reits erwähnt wurde, sind an einer funktionierenden Infrastruktur unter-

schiedliche Akteure beteiligt. Im Folgenden wird besonderes Augenmerk 

auf eine zu etablierende familienfreundliche Arbeitgeberkultur gelegt. 
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4.2. Arbeitgeber und Familienfreundlichkeit 

 

 

Neben dem Betreuungsbedarf von Familien spielt das Thema der Familien-

freundlichkeit von Betrieben sowohl für die Politik und Kommunen, als auch 

für den Arbeitsmarkt und das Familienleben eine herausragende Rolle. 

 

Neugewonnene Möglichkeiten wählen zu können, sind auch in Bezug auf 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit sehr unterschiedlichen Optionen 

verbunden. Nicht selten liegt die Wahl noch heute zwischen wenig attrakti-

ven und nicht zufriedenstellenden Möglichkeiten; wie der Alternative zu ei-

ner kinderlosen Karriere oder einer Familiengründung, die mit einer öko-

nomischen Abhängigkeit des Partners einhergeht (Ehlert 2011, S. 252). 

Andererseits bergen diese im Verlauf der gesellschaftlichen Modernisie-

rung erlangten und hochindividuellen Gestaltungsspielräume auch Chan-

cen für flexible und wandlungsfähige Lebensumstände, die sich Verände-

rungen und Umorientierungen anpassen können. Aus diesen individuellen 

Spielräumen innerhalb des Lebenslaufes haben sich neben den Verände-

rungen für die Gesellschaft auch Veränderungen am Arbeitsmarkt (vgl. Ka-

pitel 2.3) ergeben. 

 

Auf die Anpassungsleistungen von berufstätigen Vätern und Müttern ist in-

nerhalb der Darlegung von alltäglichen Herausforderungen (vgl. Kapitel 

2.1) eingegangen worden. Es konnte aufgezeigt werden, dass sich Fami-

lien an strukturelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt anpassen muss-

ten. Zu einer Infrastruktur, die es versteht, Familien im Alltag zu unterstüt-

zen, gehört auch, dass Unternehmen ihre Konzeptionen in ausreichendem 

Maß an der familiären Eingebundenheit ihrer ArbeitnehmerInnen orientie-

ren (vgl. BSFSJ 2017 (a), S. 88). Doch gerade da besteht Handlungsbe-

darf: Trotz eines voranschreitenden Ausbaus von Angeboten zur Kinderbe-

treuung, deckt das Angebot den Betreuungsbedarf für Kinder von berufstä-

tigen Eltern nicht ab (vgl. Kapitel 4.1). Ein besonders großer Mangel be-

steht in der Nachmittagsbetreuung von Kindern bis zur vierten Klasse (vgl. 

BSFSJ (a) 2017, S. 88). Vereinbarkeit von Familie und Beruf umfasst die 

Koordination des gesamten Lebens aller Familienmitglieder, deren Bedürf-



 
Perspektiven netzwerkorientierter Familienhilfe – BA – C. Achtel Seite: 64 

nissen und den alltäglichen Herausforderungen. Dies beinhaltet „unendlich 

feine Nuancen“, die es innerhalb des Vereinbarkeitsinteresses zu beachten 

gilt. Nur dann, wenn der betriebliche Alltag von Leitlinien mitbestimmt wird, 

die (von Müttern und Vätern) als familienfreundlich wahrgenommen und ge-

lebt werden, kann diese Vereinbarkeit hergestellt werden. Denn oft besteht 

ein Unterschied zwischen dem, was Unternehmen als Familienfreundlich-

keit definieren und dem, wie es die Beschäftigten anhand der alttäglichen 

Herausforderungen tun (vgl. BSFSJ (a) 2017, S. 88). Acht von zehn Unter-

nehmen bekennen sich zwar zu der Wichtigkeit einer Personalpolitik, die 

als „vereinbarkeitsbewusst“ zu verstehen ist, jedoch zeigen Befragungen 

der Beschäftigten auf, dass sie sich noch nicht ausreichend durch familien-

freundliche Strukturen ihrer Betriebe unterstützt fühlen (vgl. BSFSJ (a) 

2017, S. 9). 

 

Die Perspektive muss auf die Unternehmen gelenkt werden. Da diese die 

Vereinbarkeit durch eine familienfreundliche Personalpolitik essenziell un-

terstützen können. Eine neue Vereinbarkeit sollte sich von Entgrenzungen 

der Arbeitskultur (vgl. Kapitel 2.3) hin zu einer Arbeitszeitgestaltung entwi-

ckeln, die Frauen und Männern, in unterschiedlichen Lebensphasen Optio-

nen, einer gestaltbaren Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Lebensführung 

eröffnet. Dabei gilt es, die Wünsche von Müttern und Vätern (und denen, 

die es werden wollen) mit den Erfordernissen des Unternehmens in eine 

Balance zu bringen. Aktuellen Studien zufolge können Unternehmen mit 

einer wirksamen Vereinbarkeitspolitik beträchtliche Renditen erzielen. Zu 

einer gesteigerten Bedeutung von familienfreundlichen Leitlinien innerhalb 

von Unternehmen trägt ein bestehender Fachkräftemangel bei. Dieser er-

höht den Handlungsdruck auf Unternehmen. Denn es ist eine Tendenz zu 

erkennen, dass die Zahl der Väter mit einem Interesse an vereinbarkeits-

fördernden Maßnahmen weiter ansteigt (vgl. BSFSJ (a) 2017, S. 9). 

 

Dass Gesellschaft und Politik ein Interesse verfolgen sollten, familienunter-

stützende Maßnahmen in Form von passfähigen Geld-, Zeit- und Infrastruk-

turangeboten zu realisieren, geht aus den bisherigen Ausführungen dieser 

Arbeit hervor. Dem Teil, der die Infrastruktur in hohem Maße mitbeeinflusst 

und sowohl für die Ebene Zeit, als auch für die des Geldes im familiären 
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Alltag von bedeutender Rolle ist, sollte ebenfalls Aufmerksamkeit ge-

schenkt werden: Der Wirtschaft. Ihre Mitwirkung an einer familienfreundli-

chen Unternehmenskultur ist unabdingbar. Auch diese „Handlungspflicht“ 

ist, ähnlich wie die gesellschaftliche Notwendigkeit familienunterstützender 

Maßnahmen (vgl. Kapitel 2.2) durch ein eigenes Interesse (der Wirtschaft) 

begründbar. Eine familienfreundliche Unternehmenskultur ist notwendig, 

um Wachstum in Deutschland zu sichern (vgl. Schobert/Esslinger 2007 S. 

38). Um einen zufriedenstellenden Alltag für Familien möglich zu machen, 

kommt der Wirtschaft also eine spezielle Verantwortung zu. Durch eine sich 

an den Bedarfen der im Unternehmen arbeitenden Eltern orientierenden 

Personalpolitik, könnten Betriebe einen entscheidenden Beitrag zu der er-

forderlichen Balance zwischen Familienleben und Erwerbsarbeit leisten. 

Außerdem können sich Betriebe, in denen Personalchefs den Blick auf das 

Spannungsfeld der Vereinbarkeit von Beruf und Familie richten, Vorteile auf 

wirtschaftlicher Ebene verschaffen (vgl. Schobert/Esslinger 2007 S. 39). 

Aspekte, wie das Decken des Betreuungsbedarfes durch betriebliche Kin-

derbetreuungsangebote oder familienfreundliche Arbeitszeiten, können El-

tern bei der Vereinbarkeit dieser beiden elementaren Lebensbereiche hel-

fen. Jedoch beschränkt sich eine gute Vereinbarkeit innerhalb des Gefüges 

von Geld, Zeit und Infrastruktur nicht allein auf das „Betreuungsproblem“. 

Denkbare Optionen für Unternehmen könnten beispielsweise auch Ange-

bote sein, die den MitarbeiterInnen ermöglichen das Essen für die Familie 

aus der Betriebskantine nach der Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Auch 

das Arbeiten von zu Hause, im Krankheitsfall von Kindern, könnte für einige 

Branchen realisierbar sein und deutlich geringere Krankmeldungen der 

MitarbeiterInnen mit sich bringen. Weitere Optionen, angepasst auf die Be-

darfe der jeweiligen Familien am Standort der Betriebe, könnten dafür Sor-

ge tragen, dass das wirtschaftliche Interesse positiv unterstützt wird. Denn 

alles, was Eltern dabei hilft, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser 

realisieren zu können, verschafft Betrieben MitarbeiterInnen, die sich wäh-

rend ihrer Arbeitszeiten voll ihren beruflichen Verpflichtungen widmen kön-

nen. Diese These kann durch die Ergebnisse einer vom Bundesfamilienmi-

nisterium in Auftrag gegebenen Studie mit dem Titel „Betriebswirtschaftli-

che Effekte familienfreundlicher Maßnahmen“ belegt werden. Im Rahmen 

der Studie wurden bundesweit in unterschiedlichen Betrieben, mit Mitarbei-
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terzahlen von 150 bis 13.000 Menschen, konkrete Einsparpotenziale unter-

sucht. Mit dem Ergebnis, dass sich diese Einsparpotenziale, bei der Um-

setzung familienfreundlicher Maßnahmen - sogar bei mittelgroßen Betrie-

ben - in Bereichen von mehreren 100.000 € bewegen (vgl. Scho-

bert/Esslinger 2007 S. 39). 

 

Das Thema Vereinbarkeit umfasst heute mehr, als Mütter die ihren Beruf 

und die Betreuung eines Kindes realisieren müssen. Durch zunehmend un-

terschiedliche Lebensentwürfe, den Wertewandel der jüngeren Generation 

und dem gleichzeitig bestehenden Fachkräftemangel in der Wirtschaft ha-

ben von Familienfreundlichkeit geprägte Modelle für alle an Bedeutung ge-

wonnen, die zu der vielfältigen Lebensrealität von familiärem Alltag gehö-

ren: Elternpaare, alleinerziehend oder getrennt Lebende sowie pflegende 

Angehörige (vgl. BSFSJ (a) 2017, S. 78). Bei allen Bilanzen, einzusparen-

den Kosten und Prioritäten sollte der Fokus jedoch darauf liegen, dass ein 

„Mentalitätswechsel“ von Nöten ist, um eine geeignete Infrastruktur um fa-

miliären Alltag herum zu gestalten. Denn Familienfreundlichkeit in Gesell-

schaft und Wirtschaft lässt sich kaum durch Erlässe und Gesetze „verord-

nen“ (vgl. Schobert/Esslinger 2007, 43). Jedoch kann Familienpolitik die 

Gesellschaft und die Wirtschaft dahingehend sensibilisieren, dass sie 

Strukturen schaffen, in denen sich Infrastrukturen und familienunterstüt-

zende Dienstleistungen (siehe Kapitel 5.) etablieren lassen. Innerhalb von 

gut oder weniger gut etablierten Infrastrukturen nehmen die sozialen Netz-

werke, in die Familien eingebettet sind, eine unterstützende Funktion ein. 

Ihre Bedeutung für das Meistern familiärer Herausforderungen im Alltag 

wird Inhalt des folgenden Kapitels sein. 

 

 

4.3. Soziale Netzwerke im Umfeld von Familien 

 

 

Das bis hier dargestellte Interventionsdefizit und der daraus resultierende  

Handlungsbedarf haben durch die Art der unterschiedlichen Anforderungen 

an Familien auch Auswirkungen auf die Wechselbeziehung zum sozialen 

Umfeld. Zum einen spielt das Umfeld bei der Unterstützung im Spannungs-
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feld der Bedarfe und Interventionsdefizite eine wichtige Rolle, zum anderen 

werden die Kontaktpflege und das Aufrechterhalten von familiären und au-

ßerfamiliären Beziehungen zu einer weiteren Herausforderung. In diesem 

Kapitel werden die Auswirkung von Möbilitätsanforderungen auf soziale 

Netzwerke, der Einfluss sozialer Netzwerke auf Familienerweiterungsent-

scheidungen sowie ein Zusammenhang zwischen einer bestehenden Infra-

struktur und einem gelingenden Aufbau eines sozialen Netzwerkes Thema 

sein. 

   

Durch aktuelle familienpolitische Reformen wird versucht, einen größeren 

Spielraum in der Lebensplanung von Eltern und Familien herzustellen. Da-

für werden Anreize für die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit nach der 

Geburt eines Kindes und durch das Bereitstellen von Kinderbetreuungs-

plätzen für Kleinkinder geschaffen. Der Schaffung dieser Anreize liegen die 

politischen Motive einer erhöhten Frauenerwerbstätigkeit und das Erleich-

tern der Entscheidung zur Familiengründung- oder erweiterung junger Paa-

re zugrunde (vgl. Ette/Ruckdeschel, S. 52). Ein direkter Zusammenhang 

zwischen individuellen Kinderwünschen und der Quantität von Kinderbe-

treuungsangeboten oder Veränderungen innerhalb des Geburtenverhaltens 

sind jedoch nicht eindeutig aufzuzeigen. Hinsichtlich des genannten politi-

schen Motives, eine erhöhte Frauenerwerbstätigkeit zu erzielen, konnten 

Studien jedoch belegen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Auf-

nahme von Erwerbstätigkeiten bei Müttern und dem Vorhandensein von 

Kinderbetreuungsplätzen gibt (vgl. ebd.) 

 

Der Kompensierung fehlender oder aus persönlichen Motiven nicht in An-

spruch genommener Betreuungsangebote, kommt durch Hilfeleistungen 

der Großeltern eine besondere Bedeutung zu. Die Betreuung von Enkeln, 

die den Kindergarten noch oder noch nicht besuchen, wird insbesondere 

von Großmüttern realisiert. Der Aspekt der räumlichen Nähe spielt inner-

halb dieses Betreuungs- und Hilfegefüges eine wichtige Rolle (vgl. Rosen-

baum/Timm 2008, S. 88). Dies ist auch für die eingangs genannten politi-

schen Motive von Relevanz. Außerdem ist der Aspekt der räumlichen Nähe 

einerseits ein Indiz für die Bedeutung von Unterstützungsleistungen durch 

das soziale Netzwerk und andererseits ein Indiz für das erschwerte Zu-
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rückgreifen auf solche Unterstützungsleistungen durch bestehende Mobili-

tätsanforderungen, die von Arbeitsmarktentgrenzungstendenzen (vgl. Kapi-

tel 2.3) bedingt werden. 

 

Das soziale Netzwerk ermöglicht Familien durch die Bereitstellung finanzi-

eller und zeitlicher Ressourcen (ökonomisches Kapital) vielseitige Heraus-

forderungen zu meistern und kann als soziales Kapital bezeichnet werden. 

Soziales Kapital beschreibt die Möglichkeit, innerhalb von Beziehungsge-

flechten auf Ressourcen in Form von Unterstützungsleistungen der Bezie-

hungspartner zugreifen zu können. Innerhalb dieser Definition8 ist ein Nut-

zen der „Ressourcen“ (das Kapital der Beziehungspartner) von den „Bezie-

hungen“ (Möglichkeit auf Ressourcen zugreifen zu können) abhängig (vgl. 

Gefken 2011, S. 30). 

 

„�dass die Verfügbarkeit von sozialem Kapital – und damit die 

Möglichkeit, auf zeitliche, finanzielle und emotionale Ressourcen zu-

rückgreifen zu können – einen positiven Einfluss auf den Wunsch 

nach weiteren Kindern hat�“ (Rosenbaum/Timm 2008, S. 88) 

 

ist als These für den Verlauf dieser Arbeit von Bedeutung und wird im Fol-

genden durch die Ergebnisse der Studie „Mechanismen des Netzwerkein-

flusses auf Fertilitätsentscheidungen in Ost- und Westdeutschland“ aufge-

griffen. Durch die Studie wurde ein Zusammenhang zwischen der Ent-

scheidung zur Familiengründung oder -erweiterung und sozialen Netzwer-

ken, in die werdende Eltern eingebettet sind, aufgezeigt. Der Einfluss des 

sozialen Netzwerkes auf die Entscheidung zur Familiengründung- oder Er-

weiterung wurde in drei Einflussmechanismen aufgeteilt, welche im Fol-

genden dargelegt werden. 

 

Unterstützungsleistungen des sozialen Netzwerkes: 

Unter Betrachtung veränderter Lebensverläufe stellt ein Einfluss sozialer 

Netzwerke auf die Entscheidung zur Familiengründung vielfältige Unter-

                                                
8 Die Definition nach Pierre Bourdieu – französischer Sozialphilosoph und Soziologe – be-
schreibt „Kapital“ als angehäuftes Resultat von Arbeit. Dazu zählen neben der Vermögens-
bildung (ökonomisches Kapital) auch angeeignete Fähigkeiten und Wissen (kulturelles Kapi-
tal) sowie Beziehungen innerhalb derer Sozialkapital gebildet und ausgetauscht werden 
kann (vgl. Gefken 2011, S. 26). 



 
Perspektiven netzwerkorientierter Familienhilfe – BA – C. Achtel Seite: 69 

stützungsleistungen dar. Eine durch den demographischen Wandel verlän-

gerte gemeinsame Lebenszeit hat vor allem bei engen Verwandtschaftsbe-

ziehungen positive Folgen für gegenseitige Solidarität unter den Generatio-

nen. Diese geht mit der Bereitstellung vielfältiger Ressourcen für jüngere 

Familienmitglieder einher und verdeutlicht, dass sich Netzwerke mit Ein-

fluss auf Familiengründungsentscheidungen über das Wohngebiet hinaus 

erstrecken (vgl. Ette/Ruckdeschel 2007; Trappe 2012 S. 98). 

 

Sozialer Druck: 

Die subjektiv wahrgenommenen Versuche des Netzwerkes (Familienmit-

glieder und /oder Freunde), Einfluss auf die Entscheidung zur Familien-

gründung oder -erweiterung zu nehmen, beschreibt den Mechanismus des 

sozialen Drucks. Das kann beispielsweise ein direkt oder indirekt geäußer-

ter Wunsch nach Enkelkindern durch die Eltern sein. Entscheidend für die 

Beeinflussung ist die „subjektive Norm“. Dies meint die Erwartung wichtiger 

Bezugspersonen, bestimmte Handlungen zu unterlassen oder auszuführen 

in Verbindung mit der Bereitschaft diese Erwartungen zu erfüllen. Vor allem 

dann, wenn mögliche negative Sanktionen innerhalb des sozialen Netzwer-

kes als unangenehm empfunden werden (würden), ist die subjektive Norm 

(sozialer Druck) handlungsleitend (vgl. Trappe 2012, S. 98). 

 

Soziale Ansteckung: 

Meint den Prozess der Anpassung an Gegebenheiten innerhalb des sozia-

len Umfeldes, welcher auch als Nachahmungsverhalten verstanden werden 

kann und nicht durch sozialen Druck oder Unterstützungsleistungen des 

sozialen Netzwerkes hervorgerufen wird. Familiengründungen im Freun-

deskreis oder das Bedürfnis der Aufrechterhaltung biographischer Zustän-

de, wie Elternschaft durch Familiengründung oder -erweiterung, einherge-

hend mit der Befriedigung des Grundbedürfnisses nach sozialer Anerken-

nung innerhalb des Netzwerkes, können als Ansteckungseffekte verstan-

den werden (vgl. Trappe 2012, S. 98ff.). 

 

Das Berücksichtigen sozialer Einflussmechanismen bei individuellen Fort-

pflanzungsentscheidungen konnte aufgezeigt werden. Jedoch wird in der 

Darstellung der Studienergebnisse darauf hingewiesen, dass sich der Ein-



 
Perspektiven netzwerkorientierter Familienhilfe – BA – C. Achtel Seite: 70 

fluss aller genannten Mechanismen nur auf den Bereich der Familienerwei-

terung bestätigen ließ. Für Familiengründungen konnte ein marginaler Ein-

fluss des sozialen Drucks nachgewiesen werden. Jedoch bleibt unklar, ob 

die geringe Zahl der Erstgeburten innerhalb des Studienverlaufes dafür 

verantwortlich ist oder, ob der Mechanismus des sozialen Drucks tatsäch-

lich den größten Einfluss der drei Mechanismen repräsentiert (vgl. Trappe 

S.113f.). 

 

Dass das soziale Netzwerk die Entscheidung für (weitere) Kinder beein-

flusst und dass nach der Geburt von Kindern Hilfen durch zeitliche und fi-

nanzielle Ressourcen für die Bewältigung familiären Alltags nötig sind, 

steht in Beziehung zu der familienpolitischen Dimension der Infrastruktur. 

Eine konkrete Möglichkeit Verwandtschaft, Freundschaft und Bekannt-

schaft zu leben und innerhalb dieser Netzwerke verantwortlich handeln zu 

können steht in Verbindung zu vorhandenen Zeitfenstern und wohlfahrt-

staatlichen Leistungen. Damit Familien innerhalb eines anforderungsrei-

chen Alltags Eigenschaften, wie „Flexibilität und Verlässlichkeit“9, auch in-

nerhalb ihrer sozialen Beziehungen beibehalten können, bedarf es einer 

Politik, die den sozialen und kulturellen Wandel von Lebensidealen und Le-

bensformen innerhalb von familienpolitischen Interventionen berücksichtigt 

(vgl. Rosenbaum/Timm 2008, S. 129) und Familien ein Aufrechterhalten 

von wichtigen sozialen Kontakten erleichtert oder innerhalb von infrastruk-

turellen Angeboten den Aufbau weiterer sozialer Kontakte und Netzwerke 

ermöglicht. 

 

Soziale Netzwerke zeigen im Vergleich zu institutionell geleisteter Hilfe eine 

größere Bedeutung zur Realisierung von Kinderwünschen. Vor allem Fami-

lienbeziehungen besitzen dabei eine besondere Qualität, die innerhalb an-

derer sozialer Beziehungen kaum zu realisieren ist. Jedoch hilft der voran-

schreitende Ausbau institutioneller Betreuungsangebote einer Art sozialer 

Ungleichheit entgegenzuwirken, die einen Unterstützungsmangel durch 

fehlende soziale Netzwerke (unteranderem hervorgerufen durch die Ent-

grenzung des Arbeitsmarktes) ausgleicht. Öffentliche Kinderbetreuung 

dient als Ergänzung oder Ersatz zu informellen Betreuungsangeboten für 

                                                
9 Titel des siebten Familienberichtes: „Familien zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit“ 
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junge Familien und kann sie bei einer individuellen Verwirklichung der Le-

bensziele unterstützen (vgl. Rosenbaum/Timm 2008, S. 129). 

 

Auf Herstellungsleistungen innerhalb von familiären Beziehungen wurde in 

Kapitel 2.1 eingegangen. Es wurde beschrieben, dass Familie im Kontext 

gewachsener Herausforderungen als etwas betrachtet werden kann, das 

nicht selbstverständlich und aus sich heraus Bestand hat und wiederkeh-

renden Herstellungsleistung aller Familienmitglieder bedarf („Displaying-

Family“). Ein weiterer Aspekt von familiären Herstellungsleistungen umfasst 

die Notwendigkeit, Familie als ein gemeinschaftliches und sinnhaftes Gan-

zes herzustellen und beinhaltet die Möglichkeit, Prozesse zu gestalten, in 

denen Familie anhand von sozialen Bindungen bestimmt wird („Doing Fa-

mily“). Somit resultiert aus sozialen und kulturellen Veränderungen sowie 

wirtschaftlichen Herausforderungen, die oft mit einem Weggang aus beste-

henden sozialen Netzwerken einhergehen, zwar Risiken, doch auch Chan-

cen für den Aufbau neuer sozialer Netzwerke.  

 

Ein gegenseitiges Bereitstellen sozialen Kapitals innerhalb informeller 

Strukturen, erfüllt den Austausch von Ressourcen sowie die Möglichkeit 

aufeinander zurückgreifen zu können. Vor allem für Familien mit Kindern 

und weiteren Menschen, die von ihren Kernfamilien räumlich getrennt le-

ben, können solche informellen Strukturen und soziale Netzwerke an Be-

deutung gewinnen. An die Eigenschaft von „Doing Family“ anknüpfend, die 

Familie zu etwas „kreierbarem“ macht, kann es ermöglicht werden, durch 

die soziale Bindung und den Austausch von Ressourcen neue familienähn-

liche Bindungen herzustellen. Das Vernetzen von Menschen, die zueinan-

der passende Bedarfe beziehungsweise Ressourcen haben, kann einer 

Bereitstellung von Gelegenheitsstrukturen (vgl. Kapitel 2.1) innerhalb einer 

nicht passfähigen Infrastruktur Abhilfe verschaffen. Im Idealfall können so 

familienähnliche Unterstützungsstrukturen entstehen, die von ihren Mitglie-

dern als etwas „gemeinschaftliches und sinnhaftes Ganzes“ wahrgenom-

men werden. 
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5. Adäquate Unterstützungsstrategien – Personenbezogene 

Dienstleistungen auf lokaler Ebene 

 

 

 

Das Gelingen und Organisieren von familiärem Alltag umfasst weitaus 

mehr, als eine gute Kinderbetreuungssituation. Damit Alltag funktioniert, 

müssen Einkäufe und Erledigungen nicht nur an die eigenen Zeitressour-

cen angepasst werden, sondern beispielsweise auch mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln und den Rahmenbedingungen der aufgesuchten Geschäfte 

und Institutionen harmonieren. Dies stellt einen Konflikt dar, der zwischen 

„Zeitnachfragenden“ und „Zeitanbietenden“ existiert (vgl. BSFSJ 2012, S. 

83). Das Nachfragende ihre individuelle Zeitplanung abhängig von vorge-

gebenen Zeitstrukturen gestalten müssen und auf Gelegenheitsstrukturen 

(vgl. Kapitel 2.1) angewiesen sind, beinhaltet, dass die Qualität der Infra-

struktur maßgeblich durch die von Dritten auferlegten Bedingungen inner-

halb der Umwelt bestimmt wird. Die Passfähigkeit einer für Familien nützli-

chen Infrastruktur benötigt Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Ämter und öf-

fentliche Verkehrsmittel, die innerhalb ihrer zeitlichen Orientierung sowohl 

aufeinander, als auch auf den Tagesablauf von Müttern, Vätern und Kin-

dern Rücksicht nehmen. Die Dimensionen Zeit und Infrastruktur sind un-

trennbar miteinander verbunden. Auf politischer Ebene spiegelt sich das in 

der Verknüpfung von lokaler Familienpolitik an eine lokale Zeitpolitik wider. 

Zeitpolitik strebt eine Harmonisierung von örtlichen Zeitstrukturen und 

dadurch eine unterstützende Infrastruktur an. Dies geschieht zum einen 

durch den zeitstrukturpolitischen Ansatz, öffentliche Zeittakte, wie Öff-

nungszeiten von Geschäften, Betreuungseinrichtungen, Behörden, Sport-

stätten, kulturellen Einrichtungen und Fahrplänen, aufeinander abgestimmt 

zu gestalten. Zum anderen wird die Harmonisierung von örtlichen Zeitstruk-

turen durch Ansätze zur Bündelung und Verknüpfung von Dienstleistungen 

und Angeboten realisiert. Dies soll „Zeitnachfragenden“ ermöglichen, unnö-

tige oder doppelte Wege und damit verbundene Zeitaufwendungen zu ver-

ringern (vgl. BSFSJ 2012, S. 83). 
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Besonders für Familien, die von zwei erwerbstätigen Elternteilen ernährt 

werden, ist die Ressource Zeit knapp. Verstärkt wird dies durch erwähnte 

(über-)lange Arbeitszeiten und Flexibilitätsanforderungen des Arbeitsmark-

tes (vgl. Kapitel 2.1). Familienunterstützende Dienstleistungen können für 

Familien mit ausreichender „Geldressource“ ein Weg zu mehr Zeit sein. 

Dienstleistungen können eine Verbesserung der Zeitsynchronisation, Zeit-

souveränität und Zeit(um)verteilung von Familien bewirken. Eltern kann 

durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen die Vereinbarung berufli-

cher und privater Zeiterfordernisse erleichtert werden. Unter familienunter-

stützende oder auch haushaltsnahe Dienstleistungen fallen solche, die im 

Haushalt durch Dritte ausgeübt werden. Dazu zählen nicht nur Reinigungs-

arbeiten und Gartenarbeiten oder Reparaturen durch Handwerker, sondern 

auch familienunterstützende Pflege- und Betreuungsleistungen (Sozial-

dienstleistungen) (vgl. BESFJ 2012, S. 82). 

 

Wie im Verlauf dieser Arbeit dargelegt wurde, können Eltern nicht nur durch 

institutionelle Betreuungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 4.1), einem Entgegen-

kommen ihrer Arbeitgeber (vgl. Kapitel 4.2) und das eigene soziale Kapital 

(vgl. Kapitel 4.3) innerhalb informeller Strukturen Unterstützung erfahren, 

sondern sollten ebenfalls durch ein Infrastrukturnetz getragen werden, wel-

ches Aspekte einer verbesserten Zeitsynchronisation, Zeitsouveränität und 

Zeit(um)verteilung für Familien mit den eben genannten Unterstützungs-

möglichkeiten vereint. 

 

Neben haushaltsnahen Dienstleistungen, wie Abhol- und Begleitdienste, 

Reinigungsarbeiten oder Einkaufen, können „personenbezogene Dienst-

leistungen auf lokaler Ebene“ zu einem Infrastrukturnetz beitragen, welches 

Familien adäquat unterstützt. Diese „personenbezogenen (Sozi-

al)Dienstleistungen auf lokaler Ebene“, sind an die Bedarfe der Familien 

anzupassen und können auf unterschiedlichste Weisen entlastend wirken 

(vgl. BSFSJ 2012, S. 84). Dienstleistungen unterscheiden sich gegenüber 

Sachleistungen durch verschiedene Besonderheiten. Die Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Leistung des „Dienstleistungserbringenden“ und die Anwe-

senheit des Dienstleistungsnehmers sind Voraussetzungen dafür, dass 

Dienstleistungen erbracht werden können. Dabei handelt es sich um imma-
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terielle Leistungen. Diese Tätigkeiten haben eine Bedürfnisbefriedigung 

des Dienstleistungsnehmers und/oder Auftraggebers zur Folge und kenn-

zeichnen sich durch Ergebnisorientiertheit aus. Dabei stellt das Ergebnis 

der Dienstleistung häufig die Leistung dar. Bei Dienstleistungen, die inner-

halb des sozialen Bereichs erbracht werden ist das anders: Der Prozess 

selbst kann als Leistung gesehen werden. Soziale Dienstleistungen werden 

immer direkt durch zwischenmenschlichen Kontakt erbracht (vgl. Nette 

2016 S. 11). Darunter können personenbezogene Dienstleistungen, wie 

beispielsweise Kinderbetreuungsangebote für unterschiedliche Altersgrup-

pen, Schülerbetreuungen in Form von Sprachförderkursen, Nachmittags- 

und Ferienbetreuungen, jugendorientierte Angebote, wie Berufseinstiegs-

Coaching, Familienhilfen, wie Unterstützungsangebote bei erkrankten El-

tern, Vermittlungen von Tagespflegepersonen, Patenvermittlungen für Kin-

der, Erziehungsberatungen oder Eltern-Kind-Gruppen, Frauenangebote, 

wie Coaching und Beratung für den Wiedereinstieg in den Beruf, juristische 

Beratungen, Eheberatungen, allgemeine Lebensberatungen (vgl. BSFSJ 

2012, S. 96ff.) und viele weitere Angebote fallen. 

 

Für die in Kapitel 2.3 beschriebenen Herausforderungen, Engpassfaktoren 

und die darauf angewendeten (Tabelle 1) familienpolitischen Dimensionen 

Zeit, Geld und Infrastruktur, kann eine ineinandergreifende Gestaltung loka-

ler Zeitpolitik mit familienunterstützenden Dienstleistungen erhebliches Lö-

sungspotenzial freisetzen. Eltern(-teile), die sich in der aktiven Familien-

phase befinden, können so auf Ihre Bedarfe abgestimmte Unterstützungs-

angebote wahrnehmen und bei der (Um)verteilung und Synchronisation der 

vorhandenen Zeit entlastet werden. Dies kann zu einer zufriedenstellenden 

Umsetzung ihrer beruflichen, familiären und individuellen Ziele führen und 

für ein angemessenes Maß an Zeitsouveränität sorgen (vgl. BSFSJ 2012, 

S. 85). 

 

Bestimmte Hemmschwellen, deren Überwindung für Familien ein Hindernis 

darstellt, familienunterstützende Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen 

und ein Mangel der Transparenz vorhandener Angebote, bergen für lokale 

Zeitpolitik noch zu lösende Probleme. Vor dem Ausbau und der Förderung 

einer passfähigen Infrastruktur durch solche Angebote für Familien steht 
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das Erkennen der Notwendigkeit solcher Angebote für Kommunen. Trotz 

einer Vielzahl positiver Beispiele kann festgestellt werden, dass auch durch 

Modellprojekte vergleichsweise wenig dauerhafte Veränderungen im Le-

bensumfeld von Familien erzeugt werden konnten. Bei einem stetig stei-

genden Bedarf an zeitlicher Entlastung im Alltag und der bestehenden 

Möglichkeit durch „personenbezogene Dienstleistungen auf kommunaler 

Ebene“ Abhilfe verschaffen zu können, ist ein Handlungsbedarf für lokale 

Familien- und Zeitpolitik zu erkennen (vgl. BSFSJ 2012, S. 85). 

 

Besonderes Augenmerk innerhalb des Familien- und Zeitpolitischen Hand-

lungsbedarfes, um eine professionelle und gleichzeitig transparente Ange-

botsstruktur schaffen zu können, gilt der Herstellung eines Gleichgewichts 

von bezahlbaren (Sozial)Dienstleistungen und einer angemessenen Ent-

lohnung der Dienstleister. Dies kann gegebenenfalls durch entsprechende 

Subventionierungen geschehen. Beispielsweise könnten sich für Menschen 

aus mittleren Einkommens- und Bildungsschichten Gutschein-Modelle als 

attraktiv erweisen. Die Nutzungszahlen könnten außerdem durch das Re-

duzieren bürokratischer und zeitlicher Anstrengungen ausgeweitet werden. 

Um Hemmschwellen zur Nutzung familienunterstützender Dienstleistungen 

abzubauen, kommt gerade in den mittleren Schichten der Überzeugungs-

arbeit ein erhebliches Maß an Bedeutung für den Ausbau solcher Angebote 

zu. Da ihre Nutzung, welche Entlastung und Zeitsouveränität für Familien 

mit sich bringt, bestehen nicht selten insofern Vorurteile, nicht in der Lage 

zu sein, den „eigenen Angelegenheiten“ oder dem Anspruch der Gesell-

schaft zufriedenstellend und selbstständig gerecht zu werden (vgl. ebd. 86).  

 

Zur Verbesserung der Handlungsdimensionen, Zeitkompetenzen und Zeit-

synchronisation ist die Verbreitung und Nutzung familienunterstützender 

Dienstleistungen notwendig. Übereinstimmend weisen Studien darauf hin, 

eine nachhaltige und ganzheitliche Strategie zu verfolgen, die ermöglicht 

über den Modellcharakter hinaus tätig zu sein (vgl. BSFSJ 2012, S. 86) und 

Infrastrukturnetze für Familien auszubauen. Jedoch sollten Modellprojekte 

als positive Beispiele vorangehen, denn die daraus resultierenden Erfah-

rungen können ebenso für die Realisierung familienunterstützender Sozial-

dienstleistungen in anderen Kommunen einen Mehrwert haben. Um den 
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familienpolitischen Dimensionen von Geld, Zeit und Infrastruktur gerecht zu 

werden, sind familienunterstützende Dienstleistungen und lokale Zeitpolitik 

wichtige Bestandteile von Familienpolitik. Gemeinden können unter Be-

rücksichtigung ihrer zentralen Moderatorenrolle (vgl. Kapitel Kommunale 

Lösungsansätze) innerhalb der Organisation von familienbezogenen Sozi-

aldienstleistungen konzeptionelle Überlegungen für eine familienfreundliche 

Kommunalpolitik mit sich bringen. Die bestmögliche Wirkung entfalten 

kommunale Lösungsansätze innerhalb des infrastrukturellen Ausbaus für 

Familien durch das Berücksichtigen bestehender Rahmenbedingungen 

(Öffnungszeiten, Nahverkehr, Betreuungsmöglichkeiten) und die notwendi-

ge Vernetzung kommunal relevanter Akteure (vgl. Kapitel 3.4.2). Um Fami-

lien mit bestehenden Angeboten erreichen zu können, sollte ein möglichst 

niederschwelliger Zugang außerhalb von kommunalen Verwaltungsstruktu-

ren, beispielsweise in Familienservicezentren, Jugendzentren, Begeg-

nungsstätten oder Mehrgenerationshäusern10, ermöglicht werden. Welche 

Rolle die Soziale Arbeit, durch den gesellschaftlichen, politischen und eige-

nen Auftrag innerhalb des Ausbaus von infrastrukturellen Leistungen für 

Familien hat, wird Inhalt des folgenden Kapitels sein. 

 

 

5.1. Soziale Arbeit zwischen Kommune, Familie und sozialem Umfeld 

 

 

Professionen kennzeichnen sich qualitativ durch ihren Nutzen für die Ge-

sellschaft aus. Der Nutzen von Sozialer Arbeit liegt in der vermittelnden 

Position zwischen Gesellschaft und Individuum und verfolgt dabei das Ziel, 

eine verbesserte Lebenssituation von Menschen im Kontext ihres nahen 

und ferneren sozialen Gefüges und der Umwelt herzustellen (vgl. Heiner 

2010, S. 33). Sozialarbeiterisches Handeln wird auch durch den Metho-

denbegriff der „Intervention“ beschrieben, was „Dazwischentreten“ bedeutet 

und die Vermittlung zwischen Organisationen, Gruppen und Personen, als 

eine Einflussgröße von Sozialer Arbeit beschreibt (vgl. Müller 2008, S. 

68f.). Die geleisteten Interventionen dienen einerseits der Herstellung einer 

                                                
10 Ab dem Jahr 2006 wurden bundesweit Mehrgenerationenhäuser als Begegnungsorte für 
Jung und Alt eingerichtet. Diese bieten in Gemeinden für gemeinsame Aktivitäten und ein 
neues nachbarschaftliches Miteinander Raum. (vgl. www.mehrgenerationenhaeuser.de) 
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autonomen Lebensführung für die KlientInnen und stellen anderseits eine 

Garantieleistung von gesellschaftlichen „Normalzuständen“ dar. Das Ziel 

dieser Vermittlungsfunktion von Sozialer Arbeit beinhaltet die Veränderung 

von Lebenslagen im Zusammenhang zu einer sozial verträglichen Selbst-

verwirklichung der KlientInnen. Das Berücksichtigen von „Lebenslagen“ 

verweist auf einen ganzheitlichen Ansatz innerhalb des beruflich professio-

nellen Handelns der Sozialen Arbeit, der neben den (nicht) vorhandenen 

Fähigkeiten zur Problemlösung auch die Lebensweise und die Lebensbe-

dingungen der KlientInnen miteinschließt. Das Beeinflussen von Lebensla-

gen erfolgt durch Interventionen, wie beispielsweise dem Bewilligen von 

Geldzahlungen, dem Organisieren von Hilfen und Vermitteln von Förderan-

geboten, um Individuen zu entlasten, zu befähigen und zu stützen. Dadurch 

sollen KlientInnen aktiviert und ihre Selbsthilfekräfte mobilisiert werden (vgl. 

Heiner 2010, S. 34). 

 

Die beschriebenen Folgen von gesellschaftlichen Wandlungsprozessen 

(vgl. Kapitel 2) mit all den daraus resultierenden Gefährdungen und Chan-

cen für eine individuelle Verwirklichung von Lebensverläufen (vgl. Kapitel 2) 

stehen zu gesellschaftlich relevanten und unterschiedlichsten Teilbereichen 

wie Familien, gefährdeten Gruppierungen, Politik, Wissenschaft, Gesund-

heitssystem, Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Sozialer Arbeit in Beziehung. 

Neue Gefährdungen und Chancen der Mitglieder unserer Gesellschaft 

bringen Gruppierungen hervor, die in besonderem Maß dauerhaft oder 

kurzfristig den gesellschaftlichen Umbrüchen unterliegen und mit Proble-

men wie Armut, Arbeitslosigkeit, Sucht, Belastung, Verlust sozialer Bezie-

hungen oder Status und vielen weiteren negativen Folgen konfrontiert wer-

den. Für die in dieser Arbeit behandelte Problematik, wurde besonderes 

Augenmerk auf die in hohem Maße mit negativen Folgen konfrontierte 

Gruppierung „Familie“ innerhalb neuer Gefährdungen und Chancen gelegt. 

Das Sozialstaatsprinzip stellt ein aktives Instrument zur Regelung (solcher) 

gesellschaftlicher Probleme dar und ist in unserem Grundgesetz verankert. 

Daraus lassen sich die Verpflichtungen zu sozialer Gerechtigkeit und zu 

sozialer Sicherheit ableiten. Das Sozialstaatsprinzip verfolgt demnach Ziele 

zur Angleichung sich unterscheidender Lebenschancen und die Gewähr-

leistung ausreichenden Schutzes für jedes Gesellschaftsmitglied. Sozialpo-
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litik umschreibt in diesem Zusammenhang die Bemühungen des Sozial-

staates, diese Zielerreichung von sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit, 

insbesondere für benachteiligte Gruppen und Personen zu gewährleisten 

(vgl. Stimmer 2000, S. 40). Dies geschieht nicht allein durch staatliche oder 

kommunale Sozialpolitik, sondern wird auch von nichtstaatlichen Institutio-

nen gestaltet. Die Verpflichtungen des Sozialstaates begründen somit auch 

die Notwendigkeit sozialer Dienste. Die zentralen sozialpolitischen Inhalte 

spiegeln die wesentlichen Interventionsbereiche von Sozialer Arbeit wider 

(vgl. Stimmer 2000, S. 40). 

 

Soziale Arbeit stellt demnach einen gesellschaftlich organisierten und fi-

nanzierten Teilbereich staatlichen Handelns dar. Durch die Anpassung und 

Vermittlung zwischen Menschen und bestehenden Verhältnissen stützt sie 

die Stabilität der sozialen Ordnung (vgl. Ehrhardt 2010, S. 18). Soziale Ar-

beit trägt aktiv dazu bei, das Sozialstaatsprinzip in wirtschaftlichen, kulturel-

len, gesellschaftlichen und sozialen Bereichen der Gesellschaft zu verwirk-

lichen und fügt sich dadurch aktiv als Bestandteil zur Sicherung des Sozial-

systems ein (vgl. Wienand 1999, S. 7). Festzuhalten ist, dass Soziale Ar-

beit eine besondere Vermittlungsposition zwischen gesellschaftlichen Teil-

bereichen besitzt und sich dadurch in Spannungsfeldern bewegt: Sie ist 

den Ansprüchen und Bedürfnissen des Klientels verpflichtet, durch das sie 

direkt oder indirekt Aufträge erhält. Diese Aufträge speisen sich nicht aus 

der alleinigen Fokussierung auf die KlientInnen, sondern bringen zugleich 

eine Verpflichtung gegenüber der Institutionen und Organisationen mit sich, 

die durch das Bereitstellen von Ressourcen sozialarbeiterisches Handeln 

erst ermöglichen. Diese Institutionen und Organisationen bieten soziale 

Leistungen an und sind somit ein Teil der gesellschaftlich beauftragten So-

zialen Arbeit. Dem staatlichen, gesellschaftlichen und institutionellen Auf-

trag stehen mögliche Reibungspunkte für konkretes sozialarbeiterisches 

Handeln gegenüber. Aus unterschiedlichen oder gegensätzlichen Erwar-

tungen der Auftraggeber (staatlich/gesellschaftlich/institutionell und Klien-

tInnen) können Interessenskonflikte erwachsen. Dieses Dilemma – hier nur 

angeschnitten dargestellt – wird als „doppeltes Mandat“ beschrieben und 

kann unter Umständen die berufliche Autonomität und das professionelle 

Handeln einschränken (vgl. Ehrhardt 2010, S. 19f.). 
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Das „Doppelte Mandat“ stellt Soziale Arbeit als „staatsvermittelnde Profes-

sion“ heraus, die als vermittelnde Instanz zwischen Klientel und Profession 

(gesetzlichen) Rahmenbedingungen Folge zu leisten hat. Denn die Sozial-

politik regelt, welche Leistungen und Ressourcen welchen Zielgruppen zu-

teilwerden (vgl. ebd. S. 19). Für den Verlauf dieser Arbeit begründet das 

„Doppelte Mandat“ nicht ausschließlich das zu berücksichtigende Span-

nungsfeld. Sozialpolitische Interessen und eine Verbesserung der alltägli-

chen Lebenssituation von Familien, können an dieser Stelle als eine „dop-

pelte Legitimation“ betrachtet werden, innerhalb der beschriebenen gesell-

schaftlichen Veränderungen, alltäglichen Herausforderungen, familienpoliti-

schen Zielsetzungen und bestehenden Interventionsdefiziten tätig zu wer-

den. Soziale Arbeit kann sozialstaatliche Ziele auf lokaler, familienpoliti-

scher Ebene umsetzen und somit zum Ausbau familienfreundlicher Infra-

strukturen beitragen. Denn eine gesteigerte Zeitkompetenz für Familien 

wird durch Angebote kirchlicher, privater und wohlfahrtsstaatlicher Träger 

erreicht (vgl. BSFSJ 2012, S. 85), die, wie bereits erwähnt, durch das Be-

reitstellen von Ressourcen sozialarbeiterisches Handeln erst ermöglichen 

und als Anbieter sozialer (Dienst)Leistungen einen wichtigen Antrieb ge-

sellschaftlich beauftragter Sozialer Arbeit ausmachen. Eine konkrete Inter-

ventionsmöglichkeit gesellschaftlich beauftragter Anbieter sozialer 

(Dienst)Leistungen wird im Folgenden unter Berücksichtigung verschiede-

ner im Verlaufe dieser Arbeit dargelegten Erkenntnisse näher beschrieben. 

 

 

5.2. „Caring Communities“: Familiäre Strukturen ausdehnen, um das 

soziale Umfeld zu stärken 

 

 

An dieser Stelle münden für den Leser eventuell getrennt voneinander be-

trachtete Erkenntnisse dieser Arbeit, in der Darstellung einer konkreten In-

terventionsmöglichkeit, die sowohl eine abmildernde Wirkung auf beste-

hende Infrastrukturlücken, als auch individuell anpassungsfähige Hilfeleis-

tungen für Familien bereithält. Dazu sind die vorangegangenen Ausführun-

gen zu gesellschaftlichen Wandlungsprozessen, alltäglichen Herausforde-

rungen, der Notwendigkeit familienunterstützender Maßnahmen, familien-
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politischen Zielen, einem bestehenden Betreuungsbedarf und weiteren In-

terventionsdefiziten, kommunalen Lösungsansätzen, sozialem Kapital in-

nerhalb von Netzwerken und die Aufgabe der Sozialen Arbeit von Rele-

vanz. Die eingangs erarbeiteten Erkenntnisse, welche von Bedeutung für 

die nachfolgende Beschreibung einer konkreten Interventionsmöglichkeit 

sind, beinhalten dass soziale Netzwerke (Großeltern, weitere Verwandte, 

Freunde, Bekannte und Nachbarn) Familien durch die Bereitstellung finan-

zieller und/oder zeitlicher Ressourcen (ökonomisches Kapital) dabei unter-

stützen können, vielseitige Herausforderungen zu meistern, dass lokale 

Zeitpolitik und Aspekte der Sozialen Arbeit für die Realisierung einer intak-

ten und familienfreundlichen Infrastruktur zu berücksichtigende Bestandtei-

le darstellen und dass familienunterstützende Sozialdienstleistungen die 

Verwirklichung adäquater Unterstützungsstrategien auf lokaler Ebene be-

deuten können. Das Zusammenwirken von familienunterstützenden Dienst-

leistungen, lokaler Zeitpolitik und Aspekten der Sozialen Arbeit kann durch 

die Organisation sogenannter „Caring Communities“ einen wirkungsvollen 

Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur leisten. Die Realisierung von 

„Caring Communities“ wird daher Thema dieses Kapitels sein. 

 

Die durch das soziale Kapital (vgl. Kapitel 4.3) von Familien bereitgestellten 

Unterstützungen bieten neben einem Austausch von ökonomischem Kapi-

tal insbesondere auch informelle Beratungsstrukturen, in denen durch das 

Teilen und Kommunizieren individueller Lebenserfahrungen einander ge-

holfen werden kann. Diese informellen Hilfestellungen bedeuten einen Zu-

gewinn der Beziehungsqualität und kommen umso mehr zum Tragen, je 

weiter die räumliche Entfernung der Eltern(-teile) zu ihrer Ursprungsfamilie 

ist. Gerade Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden (gesellschaftlich 

beauftragte Anbieter sozialer Leistungen) engagieren sich dahingehend 

zunehmend, Menschen mit zueinanderpassenden Ressourcen und Bedar-

fen zu vernetzen (vgl. BSFSJ 2012, S. 85). Auch initiiert durch die „Lokalen 

Bündnisse für Familie“ (vgl. Kapitel 3.4.2) werden vielerorts wertvolle Bei-

träge zu einer Verbesserung der Vereinbarkeit von beruflichen und familiä-

ren Anforderungen umgesetzt. Ein familienfreundliches Lebensumfeld wird 

durch das vernetzte Wirken lokaler Akteure und Förderer, Arbeitgeber, öf-

fentlicher Institutionen und freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe ge-
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schaffen. Dafür verfolgt die „bündnisinitiierte“ Arbeit nachhaltig das Ziel In-

formationen zu sammeln, zu nutzen und zu verbreiten, um eine öffentliche 

Sensibilisierung zu erreichen und den speziellen Bedarf vor Ort erfassen zu 

können. So gelingt die Unterstützung und Entwicklung von Angeboten, Ko-

operationen und Konzepten (vgl. BSFSJ 2012, S. 85).  

 

Patenschaften innerhalb von Nachbarschaftshilfen sind eine spezielle Form 

solcher Angebote. Im Bereich einer organisierten und professionellen Hilfe-

stellung werden familienunterstützende Netzwerke und Nachbarschaftshil-

fen „Caring Communities“ genannt und entwickeln je nach Vereinbarung 

der „Netzwerkaufsuchenden“ Unterstützungsarrangements in unterschiedli-

cher Intensität (vgl. BSFSJ 2012, S. 85). Darunter fallen neben vielen 

denkbaren Realisierungsmöglichkeiten auch Mehrgenerationshäuser, al-

ternative Wohnprojekte und die Vermittlung sogenannter „Leih-Omas oder -

Opas“.  Die über Initiativen, Seniorenbüros, Mütterzentren, Jugendämter 

oder Wohlfahrtsorganisationen vermittelt werden. Die letztgenannte Form 

von „Caring Communities“ wird im Folgenden als konkrete Interventions-

möglichkeit näher beschrieben. Durch Großelternpatenschaften können Hil-

fen wie Kinder- oder Hausaufgabenbetreuung niederschwellig und indivi-

duell gestaltet werden. Das Vernetzen von Familien und „Leih-Omas oder -

Opas“ kann durch ehrenamtlich Engagierte oder gering anfallende Kosten 

realisiert werden. Zwar sind solche Angebote von organisierter Hilfestellung 

in großer Zahl vorhanden, doch stellt sich, wie in Kapitel 5. bereits aufge-

worfen die Frage, inwiefern diese für den Suchenden tatsächlich transpa-

rent und niederschwellig gestaltet sind (vgl. BSFSJ 2012, S. 85). 

 

Der Aspekt der personenbezogenen Sozialdienstleistung findet sich darin 

wieder, durch Kontakt zu den Netzwerkinteressierten bestmöglich zu erfah-

ren, welche Bedarfe im Einzelfall zu decken sind und welche Netzwerk-

partner dazugehörige Ressourcen bereitstellen möchten. Die Vermittlung 

stellt in diesem Fall die Dienstleistung dar. Der Austausch von Ressourcen 

unter den Vermittelten ereignet sich auf freiwilliger Tauschbasis und ist 

durch die Dienstleistung der Vermittlung zustande gekommen. Das Planen, 

Organisieren und Durchführen solcher Projekte kann als eine Schnittstelle 

verschiedener Interessensgruppen sowohl der Verwirklichung politischer 
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Ziele und gesellschaftlicher Interessen, als auch einer sich daraus speisen-

den Auftragserfüllung der Sozialen Arbeit zugutekommen. 

 

Reagierend auf einen fortgeschrittenen gesellschaftlichen und demografi-

schen Wandel entstehen bundesweit Projekte oder Initiativen, in denen 

durch das Vermitteln sogenannter „Leih-Omas und –Opas“ Kinder-

SeniorInnen-Beziehungen gestiftet werden. Die Umsetzung dieser Projek-

tidee dient als ein Beispiel für die Herstellung „neuer“ bzw. außer-familiärer 

Generationsbeziehungen auf freiwilliger oder sogar ehrenamtlicher Basis 

und bietet eine Bandbreite an Möglichkeiten, um auf soziale und strukturel-

le Problemlagen zu reagieren. Die Darlegung der gesamtgesellschaftlichen 

Veränderungen (vgl. Kapitel 2.) und die diesbezüglichen Abmilderungen 

durch solche Projekte und Initiativen, kann den Ausbau einer passfähigen 

familienfreundlichen Infrastruktur voranbringen (vgl. Lattner/Schneewind 

2014, S. 14). Zwar rücken außerfamiliäre Generationsbeziehungen ver-

stärkt in den lokal-familienpolitischen und öffentlichen Fokus, dennoch wer-

den generationsübergreifende Beziehungen überwiegend innerhalb des 

Familiennetzwerkes gelebt. In Anbetracht familienstruktureller Wandlungen 

wird Kindern das Erleben von kontinuierlichen Großelternerfahrungen er-

schwert. An die Stelle innerfamilialer Generationsbeziehungen könnten Be-

ziehungen treten, die außerhalb der Familie das Fehlen kontinuierlich ge-

lebter Großelternkontakte kompensieren (Lattner/Schneewind 2014, S. 3). 

 

Speziell in der Verwirklichung solcher „Caring Communities“, in denen 

„Leihgroßeltern“ zum Einsatz kommen, kann das gegenseitige Bereitstellen 

sozialen Kapitals sowohl für Familien mit Kindern, als auch für Senioren 

wertvolle soziale, psychologische und helfende Effekte mit sich bringen. In-

nerhalb informeller Strukturen, einen unterstützenden Austausch von Res-

sourcen zu erleben und die Möglichkeit zu erfahren, aufeinander zurück-

greifen zu können, ist vor allem dann besonders wertvoll, wenn die Kinder 

räumlich getrennt von ihren Großeltern oder die SeniorInnen räumlich ge-

trennt von Ihren Kindern leben und bereits verwitwet sind. An die Eigen-

schaft von „Doing Family“ (vgl. Kapitel 2.1) anknüpfend, die Familie auf 

Grund gesellschaftlicher Veränderungen (vgl. Kapitel 2) und familiärer An-

forderungen (vgl. Kapitel 2.1) auch außerhalb von Verwandtschaft erlebbar 
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macht, können „Caring Communities“ durch den gestifteten Austausch von 

Ressourcen ermöglichen, neue soziale Beziehungen herzustellen, die sich 

wiederum zu neuen familienähnlichen Bindungen entwickeln können. Auf 

lokal familienpolitischer Ebene kann das Vernetzen und Realisieren von 

„Caring Communities“ der Bereitstellung von Gelegenheitsstrukturen (vgl. 

Kapitel) innerhalb einer (noch) nicht ausreichend familienfreundlichen und 

passfähigen Infrastruktur dienen. Im Idealfall können so familienähnliche 

Unterstützungsstrukturen entstehen, die ökonomische und infrastrukturelle 

Hilfen leisten. Wie sich die konkrete Umsetzung solcher Großelternvermitt-

lungen gestaltet, wird anhand des Projektes „Großeltern auf Zeit“ am 

Standort Wolfenbüttel im nächsten Kapitel aufgezeigt. 

 

5.2.1. Fallbeispiel: Das Projekt „Großeltern auf Zeit“ in Wolfen-

büttel 

 

Neben den Rahmenbedingungen, unter die das Eingebettet-Sein des Pro-

jektes „Großeltern auf Zeit“ in den Kontext „Früher Hilfen11“ fällt, sollen in 

diesem Kapitel ebenfalls die Ziele des Projektes, die organisatorischen 

Schritte bis zu einer geglückten Vermittlung und die individuellen lokalen 

und gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Projektes beschrieben 

werden. 

 

Folgende Oberziele wurden anhand der Richtlinien und Ziele des „Nieder-

sächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und 

Integration“ (NdsMfS) auf politischer Ebene für den Landkreis Wolfenbüttel 

benannt und durch den Kreistag innerhalb der strategischen Ausrichtung 

des Landkreises Wolfenbüttel verankert. Dort heißt es in den Oberzielen 

Nummer vier und sechs:  

 

„Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund 

leben und gesund alt werden“ [und] der Landkreis Wolfenbüttel ist 

der Bildungslandkreis in Niedersachsen.“ (Landkreis Wolfenbüttel, 

2015: 4f.) 

                                                
11 Frühe Hilfen verfolgen das Ziel Kindern vom ersten Lebenstag an ein gewaltfreies und 
gesundes Aufwachsen innerhalb ihrer Familien zu ermöglichen. Frühe Hilfen schaffen för-
derliche Entwicklungsbedingungen (vgl. Nationales Zentrum für Frühe Hilfen 2009, S. 6) 
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Über Mittlerziele, Handlungsziele und schließlich über das Durchführen von 

Maßnahmen soll eine Erreichung der Oberziele sichergestellt werden. In 

Wolfenbüttel lebende Kinder sollen als gemeinschaftsfähige und eigenver-

antwortliche Persönlichkeiten aufwachsen. Dadurch soll die Aneignung von 

Fähigkeiten ermöglicht werden, die diesen Kindern dazu verhilft, ihren Le-

bensalltag selbstbestimmt zu bewältigen. Die Realisierung dieser Ziele ist 

für den Landkreis auch mit Herausforderungen verbunden, denn die im 

Verlaufe dieser Arbeit ausführlich darlegten und vielseitigen Anforderun-

gen, können eine Überforderung von Familien bewirken und zu vielseitigen 

Problemsituationen führen (vgl. ebd.). Um solchen Überforderungen entge-

gen zu wirken, muss den Familien aufgezeigt werden, wie sie an Hilfe- oder 

Beratungsleistungen gelangen können. Hier setzt das Konzept der „Frühen 

Hilfen“ an. 

 

Denn wenn Familien frühzeitig erreicht werden, können sie innerhalb ihrer 

Bildungs- und Erziehungskompetenzen eine effektive Stärkung erfahren. 

Die Aussichten auf eine erfolgreiche Bildung und den (auch) von der Bil-

dung abhängigen, zukünftigen beruflichen Werdegang der Kinder, können 

durch Angebote, die sie früh und nachhaltig erreichen, steigen. Auf dieser 

Erkenntnis beruht eine zunehmend an junge Familien gerichtete Unterstüt-

zung. Dadurch kann ihnen schon kurz nach der Geburt eines Kindes Hilfe 

und Beratung zu teil werden. Diese Angebote stehen leider nicht allen Fa-

milien und Kindern niederschwellig genug zur Verfügung. Gründe dafür lie-

gen vor allem in bestehenden Sprachbarrieren für Familien und Kinder mit 

Migrationshintergrund. Weil sich familiäre Belastungssituationen auch auf 

die Bildung der Eltern und die Erziehung von Kindern auswirken, allen Fa-

milien und Kindern jedoch eine möglichst ähnliche Ausgangsbasis ermög-

licht werden soll, wird die Realisierung der genannten Oberziele durch die 

Umsetzung geeigneter Maßnahmen innerhalb des Landkreises Wolfenbüt-

tel auch durch die Unterstützung des „NdsMfS“ gewährleistet (vgl. Land-

kreis Wolfenbüttel, 2015: 4). Aus den Oberzielen des Landkreises und den 

Richtlinien des „NdsMfS“ lassen sich für umzusetzende Maßnahmen Ziel-

gruppen bestimmen. Zu ihnen gehören Kinder zwischen zwei und zehn 

Jahren und ihre Eltern, Mütter und Väter mit Migrationshintergrund sowie 

ältere Menschen (vgl. ebd). 
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Die konkrete Projektidee zu „Großeltern auf Zeit“ soll in Anlehnung der vo-

rangegangenen Ausführungen und durch Initiation des Familien-Kinder-

Service-Büros12 des Landkreises der Förderung einer gelingenden Verein-

barkeit von Familie und Beruf, der Entlastung von Familien, einer verbes-

serten Erziehungsverantwortung und der Stärkung und Förderung benach-

teiligter Kinder dienen. Für diese vielseitigen „Zweckerfüllungen“ wurde im 

März 2016 eine Kooperation mit dem Seniorenservicebüro13 der Stadt Wol-

fenbüttel und der evangelischen Familienbildungsstätte realisiert (vgl. 

Landkreis Wolfenbüttel, 2015: 5). Seit mehr als zwei Jahren arbeiten diese 

drei Institutionen gemeinsam an der Realisierung des Projektes. Resultie-

rend aus gesellschaftlich notwendigen Prinzipien von Gemeinsamkeit, 

Freiwilligkeit und eines ehrenamtlichen Engagements, leisten Großeltern 

des Projektes alltagsstrukturierende Hilfe im familiären Umfeld des Kindes 

(vgl. Lattner/Schneewind 2014, S. 3). Dort genießen sie die gemeinsam 

verbrachte Zeit ebenso wie die Kinder, denen durch das Projekt wertvolle 

Zeit mit älteren Menschen geschenkt wird. Bis diese Beziehung wachsen 

kann, ist von Seiten des Projektes einiges zu tun, worauf im Folgenden Be-

zug genommen wird. 

 

Erforderliche Rahmenbedingungen: 

Die zur Umsetzung der Projektidee von „Großeltern auf Zeit“ benötigten 

Räumlichkeiten werden von der evangelischen Familienbildungsstätte be-

reitgestellt. Darunter fallen die Nutzung eines Büros, in dem die Vermitt-

lungsarbeit und Sprechstunden mit Hilfe der vorhandenen Kommunikati-

onsmöglichkeiten realisiert wird. Die Erfüllung von notwendigen Rahmen-

bedingungen wird durch die Nutzung weiterer Räume sichergestellt.  Da-

runter fallen die Küche und Gemeinschaftsräumlichkeiten der evangeli-

schen Familienbildungsstätte, in denen Treffen zwischen „Wunschgroßel-

tern“ und Familien mit Kindern realisiert werden können und Weiterbildun-

gen, Großelternstammtische, Informationsabende und Vorträge stattfinden. 

Dieser „neutrale Ort“ ist nicht nur für das erste Treffen zwischen Familien 

                                                
12 Zu seinen vielseitigen Aufgabenbereichen zählt (neben bestehendem Dienstleistungs- 
und Beratungsservice) die Netzwerkkoordination für Frühe Hilfen. In diesem Kontext steht 
auch die Mitwirkung am Projekt “Großeltern auf Zeit“. 
13 Beratungen, Freizeitgestaltung, Hilfevermittlungen, Wissensvermittlung und weitere Nütz-
liche Dienstleistungen werden von dem Seniorenservice Büro für ältere Menschen in Wol-
fenbüttel angeboten. 
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und „Wunschgroßeltern“ besonders hilfreich, sondern kann durch seine 

„Niederschwelligkeit“ und vielseitige Angebotsstruktur einen erheblichen 

Nutzen für die Stiftung generationsübergreifender Begegnungen bieten. Die 

Realisierung solcher Projekte muss durch „Niederschwelligkeit“ gekenn-

zeichnet sein. Denn in diesem Kontext wird verdeutlicht, dass solche Pro-

jekte ein notwendiges Initiieren von Netzwerk- und Gemeinwesenarbeit 

durch eine gegebene Transparenz und öffentliche „Sichtbarkeit“ erzeugen 

können (vgl. ISS Gemeinnütziger e.V. 2014, S. 48). Niederschwellig gestal-

tete Projekte begünstigen den Ausbau einer familienfreundlichen Infrastruk-

tur somit in doppelter Hinsicht: zum einen direkt für die Zielgruppen und 

zum anderen durch die von Transparenz und „Sichtbarkeit“ initiierte Mög-

lichkeit sich mit andren Institutionen zu vernetzen. 

 

Die Koordination des Projektes: 

Für die direkte Umsetzung der Projektidee sind eine hauptamtliche Sozial-

pädagogin im Ruhestand und sogenannte „ProjektstudentInnen“14 der Fa-

kultät Soziale Arbeit der Ostfalia15 zuständig. Zu ihren Aufgaben zählen die 

Gewinnung und Vermittlung neuer Wunschgroßeltern, das Gestalten von 

Öffentlichkeitsarbeit, die Spendenakquisition, eine aktive Netzwerkarbeit, 

das Fungieren als Ansprechpartner für interessierte junge Familien und äl-

tere Menschen, das Erstellen und Auswerten von Fragebögen für die Ziel-

gruppen, die Auswahl geeigneter Wunschgroßeltern, das Führen von Inter-

views und Kennlerngesprächen mit Interessierten, die Pflege einer Daten-

bank, die Begleitung der Kennlerntreffen für mögliche Vermittlungen und 

die weitere Begleitung während der Wunschgroßelternschaft durch die 

Mitwirkung an Wunschgroßelternschulungen, das Organisieren von Ausflü-

gen und Stammtischen. 

Das Führen und Pflegen von Datenbanken: 

Das Dokumentieren der Arbeit und der daraus resultierenden Informationen 

über „Ist-Zustände“ der Interessierten und innerhalb von Vermittlungen, ist 

für eine erfolgreiche Projektdurchführung notwendig. Somit wird Transpa-

                                                
14 Das Projektstudium nimmt innerhalb der Erlangung des Abschlusses Sozial ArbeiterIn 
(B.A) an der Fakultät Soziale Arbeit der Ostfalia eine wichtige Rolle ein. Das Projektstudium 
erstreckt sich über mindestens zwei Semester und verbindet praktische Arbeit und persönli-
che Erfahrungen mit theoretischer und projektspezifischer Wissensvermittlung. Es hilft durch 
reflexiv gestaltete Gruppenprozesse, persönliche Erfahrungen und projektspezifische Wis-
sensvermittlung miteinander zu verbinden und in der beruflichen Arbeit umzusetzen. 
15 Hochschule für angewandte Wissenschaften, Standort Wolfenbüttel 
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renz für alle Beteiligten geschaffen und das Stecken von Zielen sowie de-

ren Erreichung überprüfbar gemacht. Um zu verdeutlichen welchen Um-

fang das Berichtwesen innerhalb des Projektes hat, werden die verschie-

denen Dokumentationsarten und ihr Zweck kurz erläutert. 

 

Excel Tabelle: Sie stellt ein Verzeichnis aller Familien dar, die ihre Teil-

nahme am Projekt durch das Zusenden eigens ausgefüllter Fragebogen 

bekundet haben und somit als potentiell zu vermittelnd gelten. Informatio-

nen wie Adresse, Telefonnummer, Anzahl und Alter der Kinder sind auch 

von bereits vermittelten Familien in alphabetischer Ordnung in der Tabelle 

hinterlegt. Unter „Status“ ist entweder der Eingang des Fragebogens ver-

merkt oder angegeben, an welche Großeltern die Familie vermittelt wurde. 

 
Eckdaten: Das Anlegen und stetige Weiterführen der Eckdaten dient einer 

näheren Dokumentation. Den Anfang aller Eckdaten macht ein Vermerk 

über Art der Kontaktaufnahme mit Datum. Neben der Information, ob die 

Familie einen Fragebogen erhalten hat und wann dieser zurück an das Pro-

jekt gesendet wurde, werden außerdem Familiensituation, evtl. Besonder-

heiten bei den Kindern und was bei einer möglichen Vermittlung zu beach-

ten ist, vermerkt. Nach einem Vermittlungsversuch finden sich in den Eck-

daten Informationen zu dem Verlauf des ersten Treffens und ob eine Ver-

mittlung zu Stande kam.  Bei einer erfolgreichen Vermittlung, stehen Pro-

jektteam, Großeltern und Familie durch telefonische Nachfragen, bei Ver-

anstaltungen oder den regelmäßigen Stammtischtreffen mit den Großeltern 

weiterhin in Kontakt. Alle Informationen, die für das Projektteam und eine 

Einarbeitung von neuen Teammitgliedern relevant sind, finden sich in der 

Dokumentation der Eckdaten wieder. Die Eckdaten werden fortlaufend an-

gelegt und auch ältere Einträge nicht gelöscht. 

 

Adresslisten: Bei der Dokumentation der Adressen aller Beteiligten wird in 

„Adressen Großeltern“ und „Adressen Familien“ unterschieden. Beide Lis-

ten geben einen Überblick über die Vermittelten. Diese Adresslisten dienen 

einem schnellen Zugriff auf die Anschriften für das Versenden von Einla-

dungen. Adressen der nichtvermittelten Familien befinden sich in der Excel 

Tabelle. 
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Das Erweiterte Führungszeugnis: 

Durch unterschiedliche Diskussionen um das Thema Kindesmissbrauch, 

hat das erweiterte Führungszeugnis für Einrichtungen in denen mit Kindern 

gearbeitet wird an Bedeutung gewonnen und ist für Beschäftigte dieser Ein-

richtungen zu einem verbindlichen „Einstellungskriterium“ geworden. Auch 

für ehrenamtlich Tätige weiterer Institutionen und Vereine ist die Vorlage 

eines „eintragsfreien“ erweiterten Führungszeugnis von Bedeutung (vgl. 

ISS Gemeinnütziger e.V. 2014, S. 32). Dazu wird anhand der Daten von 

Wunschgroßeltern, durch die Mitarbeiter des Senioren-Service Büros der 

Stadt Wolfenbüttel (und Korporationspartner des Projektes) das erweiterte 

Führungszeugnis beantragt. Ist es frei von Einträgen, kann der Wunsch-

großelternteil in die Vermittlung aufgenommen werden. 

 

Auswahl zueinander passender Familien und Großeltern: 

Die bereits erwähnten Fragebögen machen einen wichtigen Teil der Projek-

tarbeit aus. Anhand der dort vermerkten Informationen und Fotos von 

Großeltern und Familien wird, bevor eine Vermittlung zu Stande kommt, 

das Treffen einer Vorauswahl mehrerer geeigneter Familien für das Pro-

jektteam ermöglicht. Anschließend werden die Großeltern in die getroffene 

Vorauswahl zur weiteren Suche nach einer passenden Familie einbezogen, 

um zu gewährleisten, dass die Wahl für die Großeltern geeignet ist. Großel-

tern des Projektes erhalten diesen „Bonus“, da sie die Zielgruppe und not-

wendige Projektressource darstellen, die weniger vorhanden ist, als nach-

fragende Familien. Daraus resultiert, dass Großeltern, die mit der Auswahl 

einer Familie nicht zufrieden sind, weitere Familien vorgestellt werden kön-

nen. Umgekehrt besteht diese Möglichkeit nicht. 

 

Erstes Treffen von Eltern und Wunschgroßeltern: 

In den von der evangelischen Familienbildungsstätte bereitgestellten 

Räumlichkeiten finden auch die ersten Kennlerntreffen innerhalb der Ge-

staltung des Vermittlungsprozesses statt. In gemütlicher Atmosphäre, mit 

Tee, Keksen, Blümchen und Kerzen wird angeleitet durch das Projektteam 

eine freundliche Gesprächssituation hervorgerufen. Das Projektteam stellt 

Fragen zu bestehenden Erwartungen und Vorstellungen, „modereiert“ an-

hand der Fragebögen das Gespräch und verlässt bei Erreichen eines guten 
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Austauschniveaus die Situation, um der Familie und den Großeltern zu er-

möglichen, sich im Umgang miteinander ein Bild übereinander zu verschaf-

fen. Bauchgefühl und Intuition spielen innerhalb des ersten Treffens sowohl 

für das Projektteam und die Begleitung durch das Treffen, als auch für die 

eingeladenen Familien und Großeltern eine wichtige Rolle. Ob die ausge-

suchten wirklich zueinander passen, kann erfahrungsgemäß schon nach 

kurzer Zeit „erspürbar“ sein (vgl. ISS Gemeinnütziger e.V. 2014, S. 33). Die 

Dauer dieser Kennlerntreffen ist individuell und wird durch die Vermitteln-

den bestimmt. Das Projektteam verschafft sich innerhalb des Treffens ei-

nen Überblick, von Interaktion und Sympathie zwischen Wunschgroßeltern 

und Familie. Zu meist bildet sich das Ende eines Treffens durch den Aus-

tausch von Telefonnummern oder der Vereinbarung über ein nächstes, 

selbstgestaltetes Treffen. Es kann aber auch durch das ehrliche Äußern 

darüber gekennzeichnet sein, dass „es wohl nicht passt“. 

 

Erstes Treffen im Familienkontext: 

Auf dieses Treffen hat das Projektteam keinen direkten Einfluss, da es 

nach einem erfolgreichen Kennlerntreffen von den Familien und den 

Wunschgroßeltern vereinbart wird. Dieses Treffen markiert somit den Start 

der selbstständig gestalteten Netzwerkbeziehung, die durch das Projekt ini-

tiiert wurde. Inwiefern sich ein Austausch von Ressourcen und ein Nutzen 

für alle Beteiligten im Verlaufe der Kennlernzeit entwickelt, wird durch das 

Projektteam anhand der weiteren Begleitung erfragt und gegebenenfalls zu 

begünstigen versucht. 

 

Weitere Begleitung durch das Projekt: 

Die Begleitung durch das Projektteam stellt einen wichtigen Aspekt der  

Aufgabe des Projektteams dar. Durch Nachfragen, im Anschluss des Kenn-

lerntreffens, soll den Beteiligten vermittelt werden, dass es wichtiger ist, auf 

das bereits erwähnte Bauchgefühl zu hören und auch bei einem Nichtzu-

standekommen der Vermittlung, ihnen weiterhin Unterstützung durch das 

Projektteam in Form von Vermittlungsangeboten zukommt. Auch bei gelin-

gender Vermittlung stellt die Begleitung, gerade in der ersten Zeit, eine 

wichtige Teilaufgabe zu einer gelingenden Umsetzung des „Vermittlungs-

auftrages“ dar. Familien und Großeltern haben die Möglichkeit, Bedenken 
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zu äußern, Fragen zu stellen und sich auf dem Weg in das selbstgestaltete 

Miteinander durch den Projektrahmen gestützt zu fühlen. Auch wenn sich 

die Vermittlung später durch einen Austausch von Ressourcen und gegen-

seitiger Beziehungspflege kennzeichnet, reißt die Begleitung durch das 

Projekt nicht ab. Angebote, wie der Großelternstammtisch, der vier Mal im 

Jahr stattfindet, gemeinsame Unternehmungen aller Vermittelten und die 

Einladung zum Sommerfest der evangelischen Familienbildungsstätte, sor-

gen dafür, dass auch schon lange Vermittelte den Kontakt zum Projekt 

nicht verlieren.  

 

„Großeltern auf Zeit leisten im Rahmen von ehrenamtlicher Tätigkeit 

alltagspraktische Hilfe. Auf diese Weise soll ein selbstgesteuertes, 

generationsübergreifendes Miteinander angeregt und langfristig in 

den familiären Strukturen und der Gesellschaft verankert werden.“  

(Landkreis Wolfenbüttel 2015, S. 6) 

 

Der Auftrag des Projektes ist, Familien mit Kindern im Alter zwischen zwei 

und zehn Jahren und Menschen ab 55 Jahren zu finden und miteinander 

zu vernetzen. Wie aus den bisherigen Ausführungen dieses Kapitels her-

vorgeht, sind eine Vielzahl zu erfüllende Aufgaben damit verbunden, die-

sem Auftrag gerecht zu werden.  Ziel dieses Auftrages ist, eine längerfristi-

ge Beziehung zwischen den Generationen herzustellen, in denen die 

Großeltern ihre im Leben erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen weiter-

geben können (vgl. Lattner/Schneewind 2014, S, 12f.). Außerdem soll die 

familiäre Struktur, in der das Kind aufwächst, durch den Kontakt zu einem 

Wunschgroßelternteil oder -paar Entlastung erfahren können (vgl. ebd. S. 

14), was den für diese Arbeit relevantesten Aspekt der Verwirklichung die-

ser Projektidee ausmacht. Daher wird an dieser Stelle auf die lokalen (Me-

soebene), gesamtgesellschaftlichen (Makroebene) und individuellen (Mik-

roebene) Auswirkungen des Projektes eingegangen. 

 

Die genannten gesellschaftlichen Aspekte, die die Notwendigkeit für die 

Herstellung von „Caring Communities“ (vgl. Kapitel 5.2) ausmacht, haben in 

ihrer Hinleitung bis an diesen Punkt der Arbeit die lokale Ebene - den Woh-

nort von Familien - als maßgebenden Einflussfaktor für familienfreundliche 
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Infrastrukturen verdeutlicht. Das familienpolitische Ziel, Familien innerhalb 

der Dimensionen Geld, Zeit und Infrastruktur zu unterstützen, beinhaltet ei-

nen bundesweiten Auftrag, dessen Auswirkungen sich bis in die einzelnen 

Bundesländer, Regionen, Kreise, Städte, Institutionen, und Familien er-

streckt. Für die Umsetzung dieses familienpolitischen Auftrages sei festge-

halten, dass kommunale und örtliche Akteure Arrangements gestalten 

müssen, in denen den Zielen der Bundesregierung dadurch Rechnung ge-

tragen wird, dass ein lokales Zusammenwirken, Austausch und Diskussion 

entstehen lässt und Abstimmungen über selbstbestimmte und ortsgerechte 

Themen und Vorhaben realisierbar macht, um somit notwendige Verände-

rungen durch Eigeninitiative einleiten zu können (vgl. Wunderlich (a) 2014, 

S. 252). Für das Projekt „Großeltern auf Zeit“ kann festgehalten werden, 

dass die Zielerfüllung auf den Kreistag (Oberziele), das Bundesland (Richt-

zeile NdsMfS) und die Bundesebene durch die Auswirkungen des Para-

digmenwechsels auf die Gestaltung der Familienpolitik, zurückzuführen ist. 

Des Weiteren wurden durch die Vernetzung ortsrelevanter Akteure, in die-

sem Fall, durch das Familien-Kinder-Service Büro (Landkreis), das Senio-

renservicebüro (Stadt) und die evangelische Familienbildungsstätte (freier 

Träger der Jugendhilfe) Veränderungen der Infrastruktur durch Eigeninitia-

tive eingeleitet. 

 

Um sich nun der Frage zu widmen, inwiefern und welche Wirkung durch 

das Projekt erzielt wird, dienen einige Aspekte der Wirkungslogik aus dem 

Bereich des Projektmanagements, die es ermöglichen nachvollziehbar zu 

analysieren, ob es „Großeltern auf Zeit“ gelingt, wirksam zu einer Lösung 

gesellschaftlicher Probleme beizutragen (vgl. Kurz/Kubek 2015, S 13). An-

hand der dazugehörigen Kontrollfragen wird aufgezeigt, dass ein erfolgrei-

cher und logischer Projektverlauf mit dem Erreichen der Ziele und dem 

damit verbundenen Erreichen von bestimmten Wirkungen auf verschiede-

nen Ebenen einhergeht.  Die Effektivität des Projektes wird anhand der 

Leistungen (Output), die erbracht werden und an dem, was damit erreicht 

wird (Outcome und Impact) messbar (vgl. Kurz/Kubek 2015, S. 21ff.).  
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Output: 

Das, was in dem Projekt angeboten wird und wer damit erreicht wird, kann 

mit der Frage nach „Output“ beantwortet werden (vgl. Kurz/Kubek 2015, S. 

136). Die oben beschriebenen Rahmenbedingungen und Aufgaben, die in-

nerhalb des Projektes dazu dienen, Vermittlungen zu realisieren, werden 

als „Input“ bezeichnet und beschreiben die Ressourcen, die in das Projekt 

eingeflossen sind, um das Erreichen der Wirkung zu ermöglichen (vg. ebd). 

Die (Sozialdienst)Leistung des Projektes, als Vermittler zwischen Großel-

tern und Familien zu fungieren, wird durch das Einsetzen der Fragebögen 

ermöglicht. Hilfesuchende Familien erfragen Unterstützung, dem gegen-

über stehen ältere Menschen, die Zeit und Motivation haben, ihre Erfah-

rungen an Kinder weiterzugeben, um somit Familien durch die mit den Kin-

dern verbrachte Zeit zu entlasten. Dazwischen steht als Angebot des Pro-

jektes die Vermittlungsarbeit, die als Werkzeug die Fragebögen nutzt, um 

als „Output“ zu erreichen, dass Familien und Wunschgroßeltern sich aufei-

nander einlassen. 

 

Outcomes: 

Hier wird die Wirkungsrelevanz auf der Ebene der Zielgruppe verdeutlicht. 

Das, was „Großeltern auf Zeit“ auf der Mikroebene durch erfolgreiche Ver-

mittlungen bewirkt, welche Wirkung das Projekt in den Familien, im Erleben 

der Kinder und für die sozialen Erfahrungen der Senioren hat, wird im Fol-

genden durch eine kurze Beleuchtung der Wirkweise auf der konkret inhalt-

lichen Ebene des Projektes beschrieben. 

 

Großeltern gehen einer ehrenamtlichen und verbindlichen Tätigkeit nach, 

indem sie sich sinnvoll mit den Kindern und Familien auseinandersetzen. 

So kann eine (neue) Beziehungsebene entstehen. Die Wunschgroßeltern 

fühlen sich gebraucht, sind aktiv, erfahren Wertschätzung und können in-

nerhalb der gestalteten Beziehung ebenfalls auf die vorhandenen Ressour-

cen der Familie zurückgreifen, eine wechselseitige Inanspruchnahme von 

Ressourcen innerhalb des entstandenen sozialen Kapitals (vgl. Kapitel 4.3) 

wird ermöglicht. Dadurch erfährt das familiäre Umfeld Entlastung und Un-

terstützung, die Kinder profitieren von einer familiennahen, älteren Bezugs-

person, die unter dem „Doing Family“-Aspekt als Mitglied innerhalb der 
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Familie an Bedeutung gewinnen kann (vgl. Kapitel 2.1). Durch die Vermitt-

lung im gleichen Lebensraum kann diese Beziehung in der Nähe des Kin-

des wachsen und der Familie einen Zugewinn von Gelegenheitsstrukturen 

(vgl. Kapitel 2.1) verschaffen. Somit werden Mobilitätsanforderungen (vgl. 

Kapitel 2.1) abgemildert. Alle Beteiligten können von gemeinsamen Erleb-

nissen profitieren. 

 

Impact: 

Die Frage nach dem Impact beschäftigt sich mit den gewünschten Verän-

derungen auf gesellschaftlicher Ebene (vgl. Kurz/Kubek 2015, S 6f.). Es 

benennt, wozu das Projekt „Großeltern auf Zeit“ hinsichtlich einer mögli-

chen gesamtgesellschaftlichen Veränderung beitragen kann. Um aufzuzei-

gen ob das Projekt eine abmildernde Wirkung auf die genannten Verände-

rungen und Auswirkungen, wie die gewandelten Familienstrukturen (vgl. 

Kapitel 2.1), gesteigerten Mobilitätsanforderungen (vgl. Kapitel 2.1), familiä-

ren Herstellungsleistungen (vgl. Kapitel 2.1) und das bestehende Verein-

barkeitsinteresse berufstätiger Elternteile haben kann, wird die Wirkung 

hinsichtlich dieser Veränderungen betrachtet und dient der Hinleitung auf 

die Verdeutlichung der Wirkung von „Großeltern auf Zeit“ im gesellschaftli-

chen Kontext. 

 

Da das Projekt neue Generationsbeziehungen stiftet und Kindern ermög-

licht, durch Beziehungen zu älteren Menschen von ihren wertvollen Erfah-

rungen zu profitieren, kann die Abmilderung eines nicht regelmäßig statt-

findenden Kontaktes zu den „echten“ Großeltern abgemildert werden, wel-

cher auf gesteigerte Mobilitätsanforderungen zurückzuführen ist. Dadurch 

kann das soziale Netzwerk der Familien und der Wunschgroßeltern einen 

vorteilhaften Ausbau erfahren, was vielseitige Vorteile für das Zeitkontin-

gent der Familie mit sich bringen kann und somit abmildernde Wirkungen 

hinsichtlich bestehender Vereinbarkeitsinteressen berufstätiger Elternteile 

und Betreuungsengpässen hat. Aus dem weiteren Verlauf der gestifteten 

Beziehung kann eine Erweiterung der Familie hervorgehen, da diese auf 

Grund gesellschaftlicher Veränderungen zu etwas konstruier- und wählba-

ren geworden ist. Dieser Aspekt gewandelter Familienstrukturen (vgl. Kapi-

tel 2.1) und Herstellungsleistungen (vgl. Kapitel 2.1) wird durch Vermittlun-
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gen genutzt, um Familien an den Punkten unterstützen zu können, an de-

nen (noch) keine passgenaue Infrastruktur auf lokaler Ebene existiert.  

 

Die kurze Darstellung dessen, inwiefern das Projekt seine Daseinsberech-

tigung aus gesellschaftlichen Veränderungen gewinnt und wie das Projekt 

eine abmildernde Wirkung auf die genannten Veränderungen haben kann, 

verdeutlicht eine von „Großeltern auf Zeit“ ausgehende gesamtgesellschaft-

liche Wirkung für den Kontakt zwischen den Generationen: gestiftete Hilfe 

in der Kindererziehung und Betreuung sowie auf der notwendige Ausbau 

alternativer Familienstrukturen. 

 

Reagierend auf einen fortgeschrittenen gesellschaftlichen Wandel und sei-

ne Folgen für Familien entstehen bundesweit Projekte oder Initiativen, in 

denen Kinder-SeniorInnen-Beziehungen gestiftet werden (vgl. Latt-

ner/Schneewind 2014, S. 14). Die Umsetzung der Projektidee bietet eine 

Bandbreite an Möglichkeiten, um auf soziale und strukturelle Problemlagen 

zu reagieren. Die Darlegung der gesamtgesellschaftlichen Probleme und 

die diesbezüglichen Abmilderungen durch das Projekt „Großeltern auf Zeit“ 

und ähnliche Initiativen, verdeutlichen den bestehenden Mehrwert für alle 

Beteiligten. Insbesondere die Wirkungslogik hinsichtlich der Effektivität des 

Projektes mit den Ergebnissen aus den Fragen nach Outcome, Outputs 

und Impact verdeutlichen das Potenzial solcher „Caring Communities“. Das 

Umsetzen einer bereits bestehenden Projektidee kann durch die Anpas-

sung an lokale Gegebenheiten und das Zusammenwirken ortsrelevanter 

Akteure die Infrastruktur einhergehend mit der Bereitstellung von Gelegen-

heitsstrukturen für Familien deutlich verbessern. Dadurch können Verände-

rungen in den Familien, in den Städten und Kreisen und auf dem gesamten 

Bundesgebiet initiiert werden. Diese Veränderungen sind ein Teil dessen, 

was Projekte und Initiativen für die Abmilderung von sozialen und gesell-

schaftlichen Problemlagen, durch das lokale Umsetzen familienpolitischer 

Entscheidungen, die auf Bundesebene getroffen werden, leisten. Somit hat 

die Wirkungsfrage nach dem „Impact“ die Effektivität von der Projektdimen-

sion am Standort Wolfenbüttel auf ganz Deutschland übertragbar gemacht. 

Die Verbreitung der Projektidee kann, angelehnt an das Prinzip der Subsi-

diarität, zu einer Umsetzung in vielen Städten führen. Somit ist das Projekt 
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im Stande zu einer Verbesserung der aufgezeigten gesellschaftlichen As-

pekte beizutragen. Durch eine Umsetzung in weiteren Städten kann diese 

abmildernde Wirkung im ganzen Land und somit auf gesamtgesellschaftli-

cher Ebene stattfinden. 

 

 

 

6. Fazit 

 

 

 

Am Anfang der vorangegangenen Ausführungen stand die Erkenntnis, 

dass gesellschaftliche Wandlungen die Lebensgestaltung von Menschen 

verändert hat. Innerhalb der Betrachtung von Lebensläufen fällt auf, dass 

Entscheidungen des einen Lebensabschnittes Folgen für Optionen in ande-

ren Lebensabschnitten mit sich bringen und Individuen für ihre persönliche 

Lebens(lauf)gestaltung Perspektiven entwickeln können. Um diesen Ent-

wicklungen Rechnung zu tragen, mussten weitere Teilaspekte unserer Ge-

sellschaft Anpassungsprozesse durchlaufen, die bis in die „kleinste Einheit“ 

der Gesellschaft Einzug hielten – die Familie. Das Aufbrechen festgefahre-

ner Rollenbilder und die Möglichkeit zur Verwirklichung individueller und 

familiärer Lebensentwürfe haben mit sich gebracht, dass der Familienbe-

griff den veränderten Verhältnissen so angepasst werden musste, dass er 

alle möglichen sowie die in Kapitel 2.1 genannten Familienformen mitein-

schließt.  

 

Lebensläufe von Kindern und Eltern unterliegen hoch individuellen Ent-

scheidungen, die nicht zu Letzt von Bedingungen am Arbeitsmarkt und fa-

milienpolitischen Interventionen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Auf-

grund dieser Wechselwirkung und der weitreichenden großen gesellschaft-

lichen Bedeutung von Aufgabenerfüllungen, kann Familie nicht ausschließ-

lich als Privatsache angesehen werden. Familie ist als „Ko-Produzent“ indi-

vidueller (für Familienmitglieder aller Generationen) und gesellschaftlicher 

Leistungen zu sehen. Bildung, Kompetenzvermittlung und Gesundheitser-

halt, sind Aspekte, die der Gesellschaft zu Gute kommen und in geeigne-
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tem Umfang nur innerhalb von familiären Lebensformen erbracht werden 

können. Herausforderungen für Familien im Alltag sind als ein Zusammen-

spiel aus der Erfüllung dieser Aufgaben, die mit Leistungen für und Erwar-

tungen von der Gesellschaft einhergehen und aus der Erfüllung von Wün-

schen und Aufgaben auf individuell, privat, familiärer Ebene zu verstehen. 

Durch die Bereitstellung unterschiedlicher Leistungen und Rahmenbedin-

gungen, wie Infrastruktur, muss Familie dazu befähigt werden, gestiegene 

Anforderungen zu bewältigen, um den erwarteten Leistungen Rechnung zu 

tragen. Anforderungen und Herausforderungen, mit deren Bewältigung sich 

Familien jeden Tag konfrontiert sehen, wurden in Kapitel 2.1 ausführlich 

dargelegt und sollen an dieser Stelle zum besseren Verständnis erneut 

kurz Erwähnung finden. 

• Unterschiedliche Betrachtungsweisen und Erwartungen an Familien 

resultieren aus der rechtlichen Perspektive auf die Familie, die einer 

sozialen Perspektive gegenübersteht. 

• Die Erfüllung gesellschaftlich relevanter Aufgaben von Familien, un-

ter die generationsübergreifende Bildung, Fürsorge, Kompetenz-

vermittlung und Gesundheitserhaltung ihrer Mitglieder fallen sowie 

• Dimensionen von Entgrenzungen des Arbeitsmarktes, die sich in-

nerhalb der Herausforderungen für Familien als atypische Beschäf-

tigungsverhältnisse, die Subjektivierung und Verdichtung von Arbeit, 

zeitliche Flexibilität, räumliche Entgrenzung und gesteigerten Mobili-

tätsdruck bemerkbar machen, 

• bringen als Folgen für das familiäre Miteinander zu leistende „Her-

stellungsanforderungen“ mit sich.  

 

Diese Einflüsse sind für Familien innerhalb ihres „Zustandekommens“, des 

alltäglichen Funktionierens und einer beständigen Kontinuität innerhalb des 

biographischen Verlaufs aller Familienmitglieder spürbar. Um allen Anfor-

derungen Rechnung zu tragen, müssen Familien eine enorme Koordinati-

onsleistung vollbringen. Dies bringt als Ergebnis der Wechselwirkung von 

gesellschaftlichen Wandlungen, individuellen „Bastelbiographien“ und einer 

familienschützenden Aufgabenerfüllung des Bundes, die durch Art. 6 des 

Grundgesetzes bestimmt ist, eine stärkere Ausrichtung familienpolitischer 

Maßnahmen an familiären Herausforderungen mit sich. 
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Im weiteren Verlaufe der Arbeit wurde neben erwähnten unterschiedlichen 

Herausforderungen auch auf „Engpassfaktoren“ der Teilhabe näher einge-

gangen, um zu verdeutlichen, dass aus all diesen benannten Gegebenhei-

ten ein offensichtlicher Hilfebedarf für Familien resultiert. Für die Gesell-

schaft und die Politik ist spürbar, dass sich Familien und ihre Bedeutung für 

Lebensverläufe und -planungen innerhalb der letzten Jahrzehnte nachhaltig 

gewandelt haben. Nicht zu Letzt deshalb, weil damit Auswirkungen für alle 

Bereiche unserer Gesellschaft einhergehen, ist ein angemessenes Reagie-

ren notwendig. Unterschiedliche Interessen von Familienmitgliedern bergen 

eine weitreichende organisatorische Belastung von familiärem Alltag und 

bedeuten ein modernes Interesse von Eltern, ihrem Wunsch zur Vereinbar-

keit von Familie und Kind(ern), finanzieller Absicherung und beruflicher 

Weiterentwicklung nachgehen zu können. Dieser Wunsch muss durch fa-

milienpolitische Maßnahmen ernstgenommen und gefördert werden. Doch 

nicht nur um Familien zu befähigen, mit den Herausforderungen verschie-

dener Lebensbereiche umzugehen, sondern auch um die Erbringung ge-

sellschaftlich bedeutsamer Aufgaben zu sichern, stellt die Politik einen 

wichtigen Schlüssel im Hinblick auf eine gelingende Vereinbarkeit von Le-

bensbereichen dar. 

 

Aus diesem Grund folgte auf die Darlegung familiärer und gesellschaftlicher 

Notwendigkeiten für familienunterstützende Maßnahmen ein „näheres Be-

leuchten“ des familienpolitischen Paradigmenwechsels und der aktuell ge-

leisteten familienpolitischen Interventionen. Diese richten ihre Aufmerk-

samkeit auf die Wirkung bestehender Maßnahmen, die innerhalb der für 

Familien alltagsrelevanten Dimensionen Geld, Zeit und Infrastruktur ange-

boten werden. Der durch das Vorgehen ermöglichte Vergleich zwischen 

familienpolitischen Maßnahmen und den bestehenden Herausforderungen 

hat ein existierendes Ungleichgewicht zwischen der Masse an Geldleistun-

gen und einer geringeren Leistungsdichte in den Bereichen der Zeit- und 

Infrastrukturdimensionen verdeutlicht. 

 

Aspekte, wie unterschiedlich geschaffene Anreize durch das Ehegatten-

splitting und das Elterngeld sowie ein früherer Wiedereinstieg in eine Teil-

zeitbeschäftigung, der zwar vor allem für Mütter eine gesteigerte Chance 
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darstellt, wieder früher an den Arbeitsplatz zurückzukehren, jedoch die 

Problematik von zu wenig verfügbaren Betreuungsplätzen verschärft, sind 

aus der Zusammenführung familiärer Bedarfe und bestehender Interventi-

onsdefizite hervorgegangen. Dem Analysieren der Betreuungssituation im 

Kontext des infrastrukturellen Ausbaus sowie dem bestehenden Rechtsan-

spruch wurde innerhalb der Erarbeitung von Handlungsbedarfen besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt. Es konnte aufgezeigt werden, dass es trotz 

des bestehenden Rechtsanspruchs auf Betreuung für Kinder ab dem ers-

ten Geburtstag einen erheblichen Mangel in der Umsetzung für die Betreu-

ungswünsche von Eltern gibt. Jedoch sind die Chancen, auf „Wunscherfül-

lung“ – wohl auch durch den bestehenden Rechtsanspruch – im Bereich 

der frühkindlichen Betreuung besser als für Kinder zu Schulbeginn. Auffällig 

waren die unterschiedlichen Betreuungssituationen im Vergleich zwischen 

dem Osten und dem Westen Deutschlands. Diese sind als Auswirkungen 

ungleicher Zielsetzungen von institutioneller Kinderbetreuung der DDR und 

der alten BRD zu interpretieren. Um auf die Betreuungssituation im Kontext 

des bestehenden Rechtsanspruches aufmerksam zu machen, wurde auf 

die Ergebnisse des „DJI-Kinderbetreuungsreport“ zurückgegriffen. Die dar-

gestellten Ergebnisse im Bundesvergleich zeugen von Entwicklungs- und 

Ausbaubedarf der Betreuungssituation, um Anforderungen familiären All-

tags und dem bestehenden Rechtsanspruch Rechnung tragen zu können. 

 

Neben dem Betreuungsbedarf von Familien wurde das Thema der Famili-

enfreundlichkeit von Betrieben herausgestellt. Da dieser Aspekt die Infra-

struktur in hohem Maße mit beeinflusst und für die Ebene der Zeit und für 

die des Geldes im familiären Alltag von bedeutender Größe ist, wurde so-

wohl ein für die Politik bestehender Handlungsbedarf, als auch die Mitver-

antwortung von Kommunen, Arbeitsmarkt und Wirtschaft benannt. Die Mit-

wirkung an einer familienfreundlichen Unternehmenskultur durch die Wirt-

schaft ist unabdingbar und durch ein eigenes Interesse begründbar. Denn 

um Wachstum in Deutschland zu sichern, ist eine familienfreundliche Un-

ternehmenskultur notwendig. Alles was Eltern dabei hilft, die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf besser realisieren zu können, verschafft Betrieben 

MitarbeiterInnen, die sich während ihrer Arbeitszeiten voll ihren beruflichen 

Verpflichtungen widmen können.  
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Neben der Relevanz für die Familienfreundlichkeit von Betrieben wurde auf 

die Bedeutung kommunaler Verwirklichung infrastruktureller Leistungen in 

einem eigenen Kapitel mit dem Titel Kommunale Lösungsansätze einge-

gangen. Auch im weiteren Verlauf wurde die Bedeutung der kommunalen 

Mitwirkung fortlaufend als bedeutsam herausgestellt und wird an späterer 

Stelle erneut aufgegriffen, da lokale Zeitpolitik und Aspekte der Sozialen 

Arbeit für die Realisierung einer intakten und familienfreundlichen Infra-

struktur zu berücksichtigende Bestandteile darstellen. 

 

Vorab wird auf die, der Interventionsdefizite geschuldeten und schwer zu 

vereinbarenden Anforderungen für Wechselbeziehungen zum sozialen Um-

feld eingegangen. Damit Familien innerhalb eines anforderungsreichen All-

tags Eigenschaften, wie „Flexibilität und Verlässlichkeit“, auch innerhalb ih-

rer sozialen Beziehungen verwirklichen können, bedarf es einer Politik, die 

den sozialen und kulturellen Wandel von Lebensidealen und Lebensformen 

innerhalb von familienpolitischen Interventionen berücksichtigt. Dass sozia-

le Netzwerke Familien durch die Bereitstellung finanzieller und/oder zeitli-

cher Ressourcen (ökonomisches Kapital) dabei unterstützen, vielseitige 

Herausforderungen zu meistern, konnte aufgezeigt werden. Diese Erkennt-

nis wurde hinleitend auf die dargestellte Interventionsmöglichkeit von „Ca-

ring Communities“ als besonders bedeutsam herausgestellt. Da ein Zu-

sammenwirken von familienunterstützenden Dienstleistungen, lokaler Zeit-

politik und Interventionen der Sozialen Arbeit durch die Organisation von 

„Caring Communities“ einen wirkungsvollen Beitrag zur Verbesserung der 

Infrastruktur leisten können. 

 

Die im Verlauf der Ausarbeitung aufgeworfene These, dass familienpoliti-

sche Maßnahmen innerhalb der unterschiedlichen Dimensionen ineinander 

verzahnt funktionieren sollten, wird durch die dargelegten Ergebnisse und 

das bestehende Ungleichgewicht innerhalb der Leistungen verdeutlicht. 

Zudem spricht dieses Ungleichgewicht stark für einen Ausbau infrastruktu-

reller Leistungen. Für den Ausbau einer geeigneten Infrastruktur ist das 

Zusammenwirken mit den beiden anderen Dimensionen unabdingbar. 

Denn gerade eine geeignete Infrastruktur muss sich an den Bedarfen orien-

tieren, die sowohl die Geld- als auch die Zeitdimension berücksichtigen, um 
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Familien im Alltag eine Unterstützung zu bieten. Dieses Kriterium wird teil-

weise bei den Ansprüchen auf Mutterschutz und Elternzeit erfüllt, da diese 

Leistungen eine verknüpfte Wirkung von den familienpolitischen Dimensio-

nen der Zeit und des Geldes mit sich bringen. Obwohl sie Ihre vollständig 

entlastende Wirkung auch nur dann entfalten können, wenn infrastrukturel-

le Angebote dafür Sorge tragen, ein familienfreundliches alltägliches Zeit-

management innerhalb der durch Mutterschutz und Elternzeit gewonnen 

Zeit realisieren zu können (Öffnungszeiten, Angebote, Fahrpläne, etc.). 

 

Die wirkungsvolle Kosten-Nutzen-Rechnung für den Ausbau von infrastruk-

turellen Leistungen ist eindeutig aufgezeigt worden, da eine gute Verein-

barkeit von Familienleben und Erwerbsarbeit steuer- und sozialversiche-

rungsbeitragszahlende Mütter, beschäftigte Alleinerziehende und Arbeits-

plätze innerhalb der geschaffenen Infrastruktur mit sich bringen. Ein weite-

rer Vorteil ist dem Perspektiv- und Paradigmenwechsel zu verdanken und 

geht mit den genannten Dimensionen von Zeit, Geld und Infrastruktur ein-

her. Gemeint ist die Benennung des kindlichen und elterlichen Wohlbefin-

dens als ein übergeordnetes Ziel der Familienpolitik. In dem Bezug auf Be-

treuung und Förderung von Kindern verleiht der heutige Erkenntnisstand 

über kindliche Entwicklungsprozesse, der Zeitqualität von Fürsorge, die El-

tern für ihre Kinder aufbringen (können), einen bedeutenden Stellenwert. 

Für den Ausbau von infrastrukturellen Netzen, zu denen im Besonderen 

Betreuungsangebote zählen, eröffnet das Berücksichtigen des Wohlbefin-

dens von Kindern und Eltern neue Perspektiven.  Es kennzeichnet die 

Möglichkeit, Eltern als Ressource für kindliche Entwicklung mehr Bedeu-

tung zukommen zu lassen. Die Verteilung und Lage von Arbeitszeit steckt 

den Rahmen für notwendige Betreuungsangebote und spielt eine wichtige 

Rolle für den Umfang und die Qualität der Zeit, die Kinder mit ihren Eltern 

verbringen können. Wenn solche Einflussfaktoren und ihre Auswirkungen 

an Relevanz für familienpolitische Entscheidungen gewinnen, könnte dies 

mit einer wachsenden gesellschaftlichen Anerkennung für Erziehungsauf-

gaben und der politisch bestimmten Gewährleistung finanzieller Absiche-

rungen bei beruflichen Umstrukturierungen zu Gunsten der Erziehungsauf-

gabe einhergehen. 
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Neben der Bedeutung der elterlichen Ressource für das Aufwachsen von 

Kindern und der Bereitstellung sowie dem Austausch zeitlicher Ressourcen 

durch soziales Kapital hat die Tatsache, dass soziale Einflussmechanismen 

des sozialen Netzwerkes bei individuellen Fortpflanzungsentscheidungen 

eine Rolle spielen, Beachtung gefunden. Unter Berücksichtigung der drei 

Einflussfaktoren, die die Unterstützungsleistungen des sozialen Netzwer-

kes, den sozialen Druck und die soziale Ansteckung beinhalten, konnte 

verdeutlicht werden, dass von dem sozialen Umfeld eine größere Relevanz 

für die Beeinflussung für Fortpflanzungsentscheidungen ausgeht, als es die 

Schaffung von Anreizen durch familienpolitische Maßnahmen zu leisten im 

Stande ist. 

 

An dieser Stelle seien die Erkenntnisse, dass einzelne Lebensphasen und 

soziale Beziehungen weitreichende Folgen für andere Lebensabschnitte 

bis hin zu Fortpflanzungsentscheidungen haben und die Verwirklichungen 

individueller und/oder familiärer Lebensentwürfe sich nicht zwangsläufig 

durch familienpolitische Maßnahmen „dirigieren“ lassen, explizit betont. Je-

doch können Menschen Lebensperspektiven entwickeln, die neben sozialer 

Eingebundenheit und eigenständiger Lebensführung auch eine glückliche 

Partnerschaft und erfüllende berufliche Entwicklungen mit sich bringen. 

Dazu können sich (familien)politische Maßnahmen für den Einzelnen wie-

derum als nützlich erweisen. Denn durch eine existierende Infrastruktur und 

unterstützende Institutionen können Grundsteine innerhalb des Lebenslau-

fes gelegt werden, die die Entscheidung für Nachwuchs mitbeeinflussen 

und nicht erst dann greifen, wenn der Nachwuchs schon da ist. 

 

Doch besonders wenn die Geburt von Kindern aus Menschen Familien 

werden lässt, müssen Leistungen der Infrastrukturdimension (anders als 

beispielsweise Geldleistungen) innerhalb des Lebensraumes von Familien 

verankert sein. Dies ermöglicht, sie in ihrem herausfordernden Alltag adä-

quat unterstützen zu können. In diesem Zusammenhang wurde erneut auf 

Strategien zur Herstellung von geeigneten Infrastrukturen auf kommunaler 

Ebene eingegangen. Weil ein funktionierendes Familienleben von örtlichen 

Gegebenheiten abhängt, wird der Ausbau kommunaler Infrastrukturen 

durch den strukturellen Rahmen, in dem lokale Familienpolitik stattfindet 
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beeinflusst. Dieser Rahmen bietet die Bedingungen für infrastrukturelle 

Veränderungen. Damit ist gemeint, dass lokale Familienpolitik als eine 

Querschnittaufgabe aller kommunal relevanten Akteure zu verstehen ist 

und neben den kommunalen, auch örtliche Akteure in das Handlungsfeld 

einbeziehen muss, um infrastrukturelle Veränderungen zu veranlassen und 

in die Tat umsetzten zu können. 

 

Die lokale Ebene – der Wohnort von Familien – stellt einen maßgebenden 

Einflussfaktor für familienfreundliche Infrastrukturen dar. Das familienpoliti-

sche Ziel, Familien innerhalb der Dimensionen Geld, Zeit und Infrastruktur 

zu unterstützen, beinhaltet einen bundesweit umzusetzenden Auftrag mit 

Auswirkungen bis in die einzelnen Bundesländer, Regionen, Kreise, Städte, 

Institutionen und Familien. Für die Umsetzung dieses familienpolitischen 

Auftrages sei festgehalten, dass das Berücksichtigen von familiären Bedar-

fen an unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Angebote mit sich bringen 

muss. Zwar ist der Auftrag ein bundesweiter, jedoch ist die Umsetzung nur 

durch kommunale und örtliche Akteure und lokalspezifischen Arrangements 

möglich. 

 

Daraus resultierend wurden familienunterstützende (Sozial)-

Dienstleistungen für eine Verbesserung der Handlungsdimensionen, Zeit-

kompetenzen und Gelegenheitsstrukturen von Familien benannt. Eine Ver-

breitung und Nutzung familienunterstützender Dienstleistungen kann zum 

Ausbau familienfreundlicher Infrastrukturen beitragen. Damit wird die Be-

antwortung der zu Beginn dieser Arbeit aufgeworfenen Fragestellung ein-

geleitet. Das nutzbar machen von „Ressourcen“, die durch das soziale Ka-

pital innerhalb von Beziehungen und durch das Stiften sozialer Netzwerke 

verfügbar gemacht werden, können Unterstützungsstrategien im lokalen 

Kontext erweitern. 

 

Durch sozialarbeiterische Interventionen können somit sozialstaatliche Zie-

le auf lokal, familienpolitischer Ebene umgesetzt werden und begründen 

innerhalb dieses Argumentationsgangs auch durch gesellschaftliche As-

pekte, die Notwendigkeit einer Herstellung von „Caring Communities“. Eine 

wechselseitige Inanspruchnahme von Ressourcen innerhalb eines durch 
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„Caring Communities“ entstandenen sozialen Kapitals ermöglicht Entlas-

tung und Unterstützung für das familiäre Umfeld. Durch den Zugewinn von 

Gelegenheitsstrukturen erfährt das vorhandene Zeitkontingent beteiligter 

Familien erhebliche Vorteile. Gewandelte Strukturen und Herstellungsleis-

tungen innerhalb von Familien werden bei der Verwirklichung von „Caring 

Communities“ genutzt, um Familien an den Punkten unterstützen zu kön-

nen, an denen (noch) keine passgenaue Infrastruktur auf lokaler Ebene 

existiert. Im Idealfall können so familienähnliche Unterstützungsstrukturen 

entstehen, die ökonomische und infrastrukturelle Hilfen leisten. Die Reali-

sierung solcher Projekte muss durch „Niederschwelligkeit“ gekennzeichnet 

sein. Denn in diesem Kontext wird verdeutlicht, dass solche Projekte ein 

notwendiges Initiieren von Netzwerk- und Gemeinwesenarbeit durch eine 

gegebene Transparenz und öffentliche „Sichtbarkeit“ erzeugen können. Um 

notwendige Veränderungen durch Eigeninitiative einleiten zu können, wur-

de durch die Vernetzung ortsrelevanter Akteure, in Wolfenbüttel das Projekt 

„Großeltern auf Zeit“ ins Leben gerufen. Dieses Projekt stellt eine besonde-

re Art der „Caring Communities“ dar und ist von „einfachen“ Patenprojekten 

zu unterscheiden. 

 

Der Umstand, dass viele junge Eltern ihren Kindern gern Großelternerfah-

rungen zukommen lassen würden und auch, dass vitale Frauen und Män-

ner ab 55 Jahren in Deutschland gern das Großelternsein erleben würden, 

stellen weitere Legitimation zur Umsetzung des Projektes dar. Der Gebur-

tenrückgang und die räumliche Entfernung der Familienmitglieder erschwe-

ren einen regelmäßigen Großeltern-Enkel-Kontakt. Alleinerziehende, 

Patchwork- und nicht getrenntlebende Familien müssen ihre Flexibilität und 

Mobilität immer öfter unter Beweis stellen, um den Anforderungen des Ar-

beitsmarktes gerecht zu werden. So ist es keine Seltenheit, dass beim Um-

zug der Familie in eine neue Stadt, die Enkelkinder ihre Großeltern „verlas-

sen“ und weitestgehend ohne näheren, regelmäßigen Kontakt zu ihnen 

aufwachsen. 

 

Aus sozialen und kulturellen Veränderungen sowie wirtschaftlichen Heraus-

forderungen, die oft mit einem Weggang aus bestehenden sozialen Netz-

werken einhergehen, wurde die Projektidee entwickelt. Die Chancen neuer 
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sozialer Netzwerke werden durch das Projekt verdeutlicht und in der Um-

setzung für den Aufbau dieser genutzt. Initiiert durch das Familien-Kinder-

Service Büro (Landkreis), das Seniorenservicebüro (Stadt) und die evange-

lische Familienbildungsstätte (freier Träger der Jugendhilfe) wurden positi-

ve Veränderungen der Infrastruktur durch Eigeninitiative eingeleitet.  

 

Räumliche Nähe ist eine Voraussetzung für die Inanspruchnahme von re-

gelmäßigen, nicht finanziellen Unterstützungsleistungen durch soziale 

Netzwerke. Andererseits erschwert diese Voraussetzung durch bestehende 

Mobilitätsanforderungen das Zurückgreifen auf solche Unterstützungsleis-

tungen. Daraus resultiert eines der Projektziele, eine längerfristige Bezie-

hung zwischen den Generationen herzustellen, in denen die vermittelten 

Großeltern ihre im Leben erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen weiter-

geben können. Außerdem soll die familiäre Struktur, in der das Kind auf-

wächst, durch den Kontakt zu einem Wunschgroßelternteil oder -paar Ent-

lastung erfahren, was den für diese Arbeit relevantesten Aspekt der Ver-

wirklichung dieser Projektidee ausmacht. Durch Großelternpatenschaften 

können Hilfen wie Kinder- oder Hausaufgabenbetreuung niederschwellig 

und individuell gestaltet werden und bewirken somit den Ausbau einer fami-

lienfreundlichen Infrastruktur. Das Erkennen und Nutzen geeigneter Per-

spektiven informeller Familienhilfen kann notwendige lokale Unterstüt-

zungsstrategien durch eine Aktivierung sozialer Netzwerke erweitern. 

 

Dabei kann Soziale Arbeit durch den gesellschaftlichen, politischen und ei-

genen Auftrag innerhalb des Ausbaus von infrastrukturellen Leistungen für 

Familien ihrer vermittelnden Rolle gerecht werden und dem Ziel, eine ver-

besserte Lebenssituation von Menschen im Kontext ihres nahen und ferne-

ren sozialen Gefüges sowie der Umwelt herzustellen, gerecht werden. Die 

Problematik für Familien beinhaltet, dass sie sich keinen „aufwendig zu 

leistenden Spagat“ zwischen verschiedenen Lebensbereichen wünschen 

und die Erziehung der Kinder sowie berufliche Arbeit miteinander zu ver-

einbaren sein sollten. Um das Verhältnis dieser beiden Lebensbereiche 

ausbalancieren zu können, hat die Wirkungsfrage nach dem „Impact“ (ge-

samtgesellschaftliche Auswirkung des Projektes) die Effektivität von der 

Projektdimension am Standort Wolfenbüttel auf ganz Deutschland ausge-
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weitet. Die Verbreitung der Projektidee kann, angelehnt an das Prinzip der 

Subsidiarität, zu einer Umsetzung in vielen Städten führen. Solche Projekte 

und das Initiieren von „Caring Communities“ sind im Stande zu einer Ver-

besserung des familienherausfordernden Alltags beizutragen. Die Planung, 

Organisation und Durchführung ist als eine Schnittstelle verschiedener Inte-

ressensgruppen anzuerkennen. Sowohl die Verwirklichung politischer Zie-

le, gesellschaftlicher Interessen als auch die daraus entstehende Auf-

tragserfüllung der Sozialen Arbeit kann durch „Caring Communities“ und 

Projekte wie „Großeltern auf Zeit“ realisiert werden. 
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